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47. S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

VII. Periode — 25. Juni 1974 

I n h a l t : 

P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt sind Landesrat Gruber, Landesrat 
Dr. Krainer und Frau Abg. Prof.. Hartwig. 

A u f l a g e n : 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 738, zum An
trag der Abgeordneten Jamnegg, Dipl.-Ing. Schal
ler, Dr. Heidinger, Nigl, Dr. Dorfer, Lind, Schram-
mel, Trümmer, Seidl, Ritzinger, Marczik und Prof. 
Dr. Eichtinger, betreffend die Befreiung der Kinder
gärten von der Mehrwer ts teuer und Bundeszu
schüsse- zum Personalaufwand der Kindergärten 
(1769); 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 637, zum 
Antrag der Abgeordneten Seidl, Marczik, Prof. 
Dr. Eichtinger und Dipl.-Ing. Schaller, betreffend 
die Intensivierung der Schullaufbahnberatung in 
•der 4. Volksschulstufe; 

Antrag, Einl.-Zahl 927, der Abgeordneten Prof. 
Dr. Eichtinger, Jamnegg, Ritzinger und Dipl.-Ing. 
Dr. Eberdorf er, betreffend die Übernahme der 
Fahrtkosten für j ene geistig und körperlich be
hinderten Kinder, für d ie ein Schulbesuch nur dann 
möglich ist, wenn sie von den Eltern mit einem 
eigenen Fahrzeug zur Schule gebracht werden; 

Antrag, Einl.-Zahl 928, d e r Abgeordneten Dipl.-
Ing. Dr. Eberdorfer, Dr. Piaty, Lackner, Marczik 
und Ritzinger, betreffend die Errichtung einer me
dizinischen Abteilung am Landeskrankenhaus Bad 
Aussee; 

Antrag, Einl.-Zahl 929, der Abgeordneten Rit
zinger, Marczik, Lackner und Prof. Dr. Eichtinger, 
betreffend die unzureichende personelle Besetzung 
des Gendarmeriepostens in Trofaiach; 

Antrag, Einl.-Zahl 930, der Abgeordneten Rit
zinger, Pranckh, Marczik und Dr. Eberdorfer, be
treffend die Weiterführung der Erdgasleitung von 
J udenbu rg . bis in den Bezirk Murau, und zwar 
insbesondere Raum Scheifling, Niederwölz und 
Teufenbach sowie Verbesserung des Stroman
schlusses für diesen Raum; 

Antrag, Einl.-Zahl 931, der Abgeordneten Se
bastian, Gruber, Dr. Klauser, Aichholzer, Bischof, 
Brandl, Fellinger, Grätsch, Gross, Mag. Hartwig, 
Hammerl, Heidinger, Ileschitz, Karrer, Klobasa, 
Laurich, Loidl, Pichler, Preitler, Premsberger, 
Reicht, Sponer, Schön, Dr. Strenitz, Zinkanell und 
Zoisl, betreffend die Beschlußfassung über ein Lan
desgesetz, mit dem besondere Bestimmungen zum 
Schutze der Stadt- und Ortsbilder in Steiermark ge
troffen werden (Stadt- und Ortserhaltungsgesetz 
1974); 

Antrag, Einl.-Zahl 932, der Abgeordneten 
Grätsch, Klobasa, Aichholzer, Preitler und Genos
sen, betreffend die Übernahme einer Gemeinde
straße in der Gemeinde Arzberg als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 933, der Abgeordneten Dr. 
Klauser, Zinkanell, Mag. Hartwig, Bischof und Ge
nossen, betreffend die Errichtung eines Landes
altenpflegeheimes in Deutschlandsberg; 

Antrag, Einl.-Zahl 934, der Abgeordneten Lau
fich, Schön, Brandl, Pichler und Genossen, betref
fend die Übernahme der Gemeindestraße von 
Weng bis zum Gesäuseeingang durch das Land 
Steiermark; 

Antrag, Einl.-Zahl 935, der Abgeordneten Hei
dinger, Grätsch, Klobasa, Zinkanell und Genossen, 
betreffend Unwetterschäden in den Gemeindegebie
ten Siegersdorf—St. Johann bei Herberstein; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr: 89, Gesetz über 
die Reinhaltung der Luft (Steiermärkisches Luft-
reinhaltegesetz 1974) und 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. SO, Gesetz zum 
Schutz gegen Baulärm (Steiermärkisches Baulärm
gesetz 1974); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 938, betreffend 
Neuwahl des Oberkurators, Bürgermeister Ulfried 
Hainzl, Landes-Hypotbekenanstalt für Steiermark; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 944, betreffend 
den Abverkauf einer 26.007 m2 g roßen Teilfläche 
der landeseigenen, zum Besitz des Landes-Sonder-
krankenhauses für Psychiatrie und .Neurologie 
Graz gehörenden Parzelle Nr. 244/1, KG. Web* 
ling, zum Gesamtkaufpreis von S 7,28il.960,—; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 946, über die 
Bedeckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1973 — 3. Be
richt; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 946, betreffend 
Änderung der Satzung der Landes-Hypotheken-
anstalt für Steiermark hinsichtlich Änderung des 
Firmenwortlautes und der Zweckbestimmung; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 93, Gesetz 
über das Dienstrecht der Landesbeamten (Steier
märkisches Landesbeamtengesetz); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 94, Gesetz über 
das Dienstrecht der Landesvertragsbediensteten 
(Steiermärkisches Landesvertragsbedienstetenge-
setz (1770). 

Antrag der Abgeordneten Jamnegg, Dipl.-Ing. 
Schaller, Dr. Eichtinger, Marczik, Seidl, Ritzinger, 
betreffend die Schaffung eines Fernschulunterrichts
gesetzes (1770); 

Antrag der Abgeordneten Lind, Pöltl, Dr. Piaty 
und Schrammel, betreffend den ehestmöglichen 
Baubeginn für das Bundesschulzentrum in Hart
berg; 

Antrag der Abgeordneten Ritzinger, Pranckh, 
Marczik und Dr. Eberdorfer, betreffend die Auf
nahme von Verhandlungen zwecks Einbeziehung 
der Bewohner des Bezirkes Murau in die begün
stigten Mautgebühren für die Benützung der Tau-
ernautobahn; 

Z u w e i s u n g e n : 

Regierungsvorlagen zu Einl.-Zahl 798 und 673 
dem Volksbildungs-Ausschuß (1769). 

Anträge, Einl.-Zahl 927, 928, 929, 930, 931, 932, 
933, 934 und 935, der Landesregierung (1769). 

Regierungsvorlagen, Beilage Nr. 89 und 90, 
dem Wirtschafts- und Raumordnungs-Ausschuß 
(1769). 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zahl 93ß, 944, 945, 
946, d em Finanz-Ausschuß (1770). 

Regierungsvorlagen, Beilage Nr. 93 und 94, dem 
Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß (1770). 
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Antrag der Abgeordneten Dr. Klauser, Zinka-
nell, Ileschitz^ Aichholzer und Genossen, betreffend 
die Errichtung eines Landeskrankenhauses in 
Deutschlandsberg; 

Ant rag der Abgeordneten Hammerl, Mag.. Hart
wig, Bischof, Klobasa und -Genossen, betreffend 
die Ausbildung von Sonderkindergärtnerinnen und 
•Sonderhortnerinnen; 

Antrag der Abgeordneten Pichler, Sponer, 
Gross, Premsberger und Genossen, betreffend die 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 
(FLAG 1967); 

Antrag der Abgeordneten Schön, Laurich, Fel-
linger, Brandt und Genossen, betreffend die Lawi-
nenverbauung an der Gesäuse-Bundesstraße; 

An t rag der Abgeordneten Aichholzer, Zinka-
nell, Preitler, Klobasa und Genossen, betreffend 
Unwetterschäden zwischen Straß und Birkfeld; 

Antrag der Abgeordneten Laurich, Schön, 
Brandl, Fellinger und Genossen, betreffend den 
raschen Ausbau der Wimberger- und Schlaierbach-
brücke im Zuge der B 1117, Buchhauerstraße; 

Antrag der Abgeordneten Ileschitz, Gross, Lau
rich, Brandl und Genossen, betreffend die Erhal
tung der Arbeitsplätze bei der Saline in Bad 
Aussee (1770). 

M i t t e i l u n g : 

Mitteilung über die Zurückverweisung der Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 636, betreffend die 
Errichtung einer Bundeshandelsakademie in Für
stenfeld, an die Landesregierung (1770). 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 91.5, betreffend den 
Tausch einer ca. 1260 m2 g roßen Teilfläche der 
Grundstücke Nr. 333/6, Nr. 259/3, Nr. 259/2 und 
Nr. 24/1, j e KG. Webling, entlang der Wagner-Jau-
regg-Straße (Eigentümer Land Steiermark) gegen 
e ine 1737 m2 g roße Teilfläche des Grundstückes 
Nr. 2837/1, KG. III — Geidorf, Ludwig-Seydler-
Gasse (Eigentümerin Stadtgemeinde Graz). 

Berichterstatter: Abg. Dr. Dieter Strenltz (1770). 
Annahme des Antrages (1771). 

2. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re-
gierungisvorlage, Einl.-Zahl 916, über die Zuerkan-
nung eines außerordentlichen Versorgungsgenus
ses a n die W i twe nach dem Regierungsoberforst-
rat i. R. Dipl.-Ing. Heinrich Schmidberger, Frau 
Viktoria Schmidberger. 

Berichterstatter: Abg. Alois Seidl (1771), 
Annahme des Antrages (1771). 

3. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 917, über die Zuerken-

. nung eines außerordentl ichen Versorgungsgenus
ses an die ehemalige Vertragsbedienstete Gabriela 
Stuller. 

Berichterstatter: Abg. Johanna Jamnegg (1771). 
Annahme des Antrages (1771). ' 

4. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 919, über die Aufnahme 
eines Darlehens von 10 Millionen Schilling bei der 
Versicher.ungs|anstalt d e r ös terreichischen Bun
desländer AG., Wien, zur Realisierung der von der 
Landesregierung dn ihrer Sitzung vom 1. April 1974 
im Zusammenhang mit der Genehmigung einer 
überplanmäßigen Ausgabe von 10 Millionen Schil
ling bei der Post 792,701 „Beihilfen zur Behe
bung von Schäden höherer Gewalt" beschlossenen 
Bedeckungsmaßnahme. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (1771). 
- Annahme des Antrages (1771). 

5. • Bericht des Verkehrswirtschaftlichen Aus
schusses über die Regierungsvorlage, zu Einl.-
Zahl 688, zum Antrag der Abgeordneten Klobasa, 
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Heidinger, Grätsch, Preitler, Zinkanell und Ge
nossen, betreffend die Regulierung des Ilzbaches 
im Gemeindegebiet von Nestelbäch bei Hz. 

Berichterstatter: Abg. Wal te r Grätsch (1771). 
Annahme des Antrages (1772). 

6. Bericht des Verkehrswirtschaftlichen Aus^ 
Schusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 84, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Lan-
des-Straßenverwaltungsgesetz 1964, in der Fas
sung der Landes-Straßenverwaltungsgesetznovelle 
1969, abgeändert wird (Landes-Straßenverwaltungs-
gesetznovelle 19:74). 

Berichterstatter: Abg. Lag. Hans Stoisser (1772), 
Annahme des Antrages (1772). 

7. Bericht des Verkehrswirtschaftlichen Aus
schusses über die Regierungsvorlage, zu Einl.-
Zahl 794, zum Antrag der Abgeordne ten . Prof. 
Dr. Eichtinger, Marczik, Maunz und Ritzinger, be
treffend die Verhinderung e iner Einstellung der 
Nebenbahnlinie Mürzzuschlag—Neuberg. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (1772). 
Redner: Abg. Prof. Dr. Eichtinger (1772), Abg. 

Gerhard Heidinger (1774), Abg. Karer (1774). 
Annahme des Antrages (1775). 

8. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 86, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsge-
setz geändert wird (Steiermärkische Pflichtschul-
erhaltungsgesetz-Novelle 1974). 

Berichterstatter: Abg. Prof. Dr. Karl Eichtin
ger (1775). 

Annahme des Antrages (1775), 

9. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 87, Gesetz, 
mit dem - das Steiermärkische Kindergartengesetz 
geändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Hermann Schal-
ler (1775). 

Annahme des Antrages (1775). 

10. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses, Beilage Nr. 92, über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. ©3, Gesetz, mit dem das Ge
setz vom 25. Oktober 106.8, mit dem eine Bauord
nung für das Land Steiermark er lassen wird (Stei
ermärkische Bauordnung 1968), abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Dipl.-Ing. Hermann Schal
ler (1775). 

Annahme des Antrages (1776). 

11. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage', zu Einl.-
Zahl 452, zum Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Schaller, Kölner, Lafer, Nigl, Feldgrill, Seidl und 
Dr. Dorfer, betreffend eines Gesetzes über die 
Raumordnung im Lande Steiermark (Steiermär-
kisches Raumordnungsgesetz 197,3). 

Berichterstatter: Abg. Dr. Leopold J. Dorfer 
(1776). 

12. Bericht des Wirtschafts- und Raumördnüngs^ 
Ausschusses, Beilage Nr. 91, über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 71, Gesetz über die Raum
ordnung (Steiermärkisches Raurnordnüngsgesetz 
1973). * 

Berichterstatter: Abg. Dr. Leopold J. Dorfer 
(1776). 

Redner: Abg. Dipl.-Ing. Schaller (1777), Landes
rat Dr.. Klauser'(1785), Abg. Ing. Stoisser (1788), 
Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (1790), Abg. Schrammel 
(1792), Abg. Gerhard Heidinger (1794), Abg. Rit
zinger (1796), Abg. Loidl (1798), Abg. Hammerl 
(1799), Abg. Laurich (1801), Abg. Zinkanell (1801), 
Landeshauptmann Dr. Niederl (1802). 

Annahme des Antrages (1803). 
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13. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses, Beilage Nr. 95, über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 88, Gesetz über die Abfuhr 
und die Beseitigung von Abfällen (Abfallbeseiti
gungsgesetz) . 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (1804). 
Redner: Abg. Brandl (1804), Abg. Dr. Dorfer 

(1806). 
Annahme des Antrages (1807). 

14. Wahlen in Landtags-Ausschüsse (1808). 

Beginn "der Sitzung: 9.30 Uhr. 

Präsident Univ.-Prof. Dr. Koren: Der Landtag ist 
eröffnet. Es findet heute die 47. Sitzung des Steier-
märkischen Landtages in der laufenden VII. Ge
setzgebungsperiode statt. 

Ich begrüße alle Erschienenen, besonders die 
Mitglieder der Landesregierung mit dem Herrn 
Landeshauptmann an der Spitze und den Herrn 
Bundesrat. 

Entschuldigt sind: Herr Landesrat Gruber, Herr 
Landesrat Dr. Krainer und Frau Abg. Prof. Hart
wig. 

Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Be
steht gegen sie ein Einwand? 

Ich stelle fest, daß dies nicht der Fall ist. 

Der W i r t s c h a f t s - u n d R a u m o r d 
n u n g s - A u s s c h u ß hat drei Beilagen mit we
sentlichen Änderungen beschlossen. Es sind dies: 

die Beilage Nr. 71, Steiermärkisches Raumord-
niurngsgiesetz, in de r beschlossenen Fassung Beilage 
Nr. 91, 

die Beilage Nr. 83, Bauordnungsnovelle 1974, in 
der beschlossenen Fassung Beilage Nr. 92 und 

die Beilage Nr. 88, Abfallbeseitigungsgesetz, in 
der beschlossenen Fassung Beilage Nr. 96. 

Da diese Beilagen e rs t heute verteilt werden 
konnten, können sie nur nach Abstandnahme von 
der 24stündigen Auflagefrist behandelt werden. 

Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Hause ver t re tenen Parteien schlage ich daher vor, 
daß von der 24stündigen Auflagefrist abgesehen 
wird und bitte die Abgeordneten um ein Zeichen 
mit der Hand. 

Die Abstandnahme von der 24stündigen Auflage
frist wurde somit genehmigt. 

E s l i e g e n h e u t e f o l g e n d e G e 
s c h ä f t s s t u e k e a u f , w e l c h e i c h w i e 
f o l g t z u w e i s e : 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 738, zum 
Antrag der Abgeordneten Jamnegg, Dipl.-Ing. 
Schaller, Dr. Heidinger, Nigl, Dr. Dorfer, Lind, 
Schrammel, Trümmer, Seidl, Ritzinger, Marczik und 
Prof. Dr. Eichtinger, betreffend die Befreiung der 
Kindergärten von der Mehrwerts teuer und Bundes
zuschüsse zum Personalaufwand der Kindergärten 
und 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 637, zum 
Antrag der Abgeordneten Seidl, Marczik, Prof. 

Dr. Eichtinger und Dipl.-Ing. Schaller, betreffend 
die Intensivierung der Schullaufbahnberatung in der 
4. Volksschulstufe 

dem V o l k s b i l d u n g s - A u s s c h u ß ; 

den Antrag, Einl.-Zahl 927, der Abgeordneten 
'Prof. Dr. Eichtinger, Jamnegg, Ritzinger und Dipl.-
Ing. Dr. Eberdorfer, betreffend die Übernahme der 
Fahrtkosten für jene geistig und körperlich behin
derten Kinder, für die e in Schulbesuch nur dann 
möglich ist, wenn sie von den Eltern mit einem 
eigenen Fahrzeug zur Schule gebracht werden; 

den Antrag, Einl.-Zahl 928, der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Eberdorfer, Dr. Piaty, Lackner, Marc
zik und Ritzinger, betreffend die Errichtung einer 
'medizinischen Abteilung am Landeskrankenhaus 
Bad Aussee; 

den Antrag, Einl.-Zahl 929, der Abgeordneten 
Ritzinger, Marczik, Lackner und Prof. Dr. Eichtin
ger, betreffend die unzureichende personelle Be
setzung des Gendarmeriepostens in Trofaiach; 

den Antrag, Einl.-Zahl 930, der Abgeordneten 
Ritzinger, Pranckh, Marczik und Dr. Eberdorfer, be
treffend die Weiterführung der Erdgasleitung von 
Judenburg bis in den Bezirk Murau, und zwar ins
besondere Raum Scheifling, Nielderwölz und Teu-
fenbach, sowie Verbesserung des Stromanschlusses 
für diesen Raum; 

den Antrag, Einl.-Zahl 931, der Abgeordneten 
Sebastian, Gruber, Dr. Klauser, Aichholzer, Bischof, 
Bjflamdl, Felilinger, Grätsch, Grass, Mag. Hartwig, 
Harnttned, Heidmnger, Ileschsitfz, Karoer, Klobasa, 
Laurich, Loidl, Pichler, Preitler, Premsberger, Reicht, 
Sponer, Schön, Dr. Strenitz, Zinkanell und Zoisl, be
treffend die Beschlußfassung über e in Landesgesetz, 
mit dem besondere Bestimmungen zum Schutze der 
Stadt- und Ortsbilder in Steiermark getroffen wer
den (Stadt- und Ortserhaltungsgesetz 1974); 

den Antrag, Einl^Zahl 932, der Abgeordneten 
Grätsch, Klobasa, Aichholzer, Preitler und Genos
sen, betreffend die Übernahme einer Gemeinde
straße in der Gemeinde Arzberg als Landesstraße; 

den Antrag, Einl.-Zahl 933, der Abgeordneten 
Dr. Klauser, Zinkanell, Mag. Hartwig, Bischof und 
Genossen, betreffend die Errichtung eines Landes
altenpflegeheimes in Deutschlandsberg; 

den Antrag, Einl.-Zahl 934, der Abgeordneten 
Laurich, Schön, Brandl, Pichler und Genossen, be
treffend, die Übernahme der Gemeindestraße von 
Weng bis zum Gesäuseeingang durch das Land 
Steiermark; 

den Antrag, Einl.-Zahl 935, der Abgeordneten Hei
dinger, Grätsch, Klobasa, Zinkanell und Genossen, 
betreffend Unwetterschäden in den Gemeindegebie
ten Siegersdorf—St. Johann bei Herberstein. 

Diese Anträge weise ich der L a n d e s r e g i e 
r u n g zu. 

D e m W i r t s c h a f t s - u n d R a u m o r d 
n u n g s a u s s c h u ß w e i s e i c h f o l g e n d e 
G e s c h ä f t s s t ü c k e z u : 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 89, Gesetz 
über die Reinhaltung der Luft (Steiermärkisches 
Luftreinhaltegesetz 1974) und 
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die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 90, Gesetz 
zum Schutz gegen Baulärm (Steiermärkisches Bau-
lärmgesetz 1974). 

D em F i n a n z - A u s s c h u ß w e i s e i c h 
z u : 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 938, betreffend 
Neuwahl des Oberkurators, Bürgermeister Ulfried 
Hainzl, Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 944, betreffend 
den Abverkauf einer 26.007 m2 großen Teilfläche 
der landeseigenen, zum Besitz des Landes-Sonder-
kraMkenhiauises 'für Psychiatrie ;uinid Neurologiie Grtaz 
gehörenden Parzelle Nr. 244/1, KG. Webling, zum 
Gesamitkaulfipireis viomS 7,281.960,—; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 945, über die 
Bedeckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
gegenüber dem Landesvoranschlag 1973 — 3. Be
richt und 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 946, betreffend 
Änderung der Satzung der Landes-Hypothekenan
stalt für Steiermark hinsichtlich Änderung des Fir
menwortlautes und der Zweckbestimmung. 

D em G e m e i n d e - u n d V e r f a s s u n g s -
A u s s c h u ß w e i s e i c h z u : 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 93, Gesetz 
über das Dienstrecht der Landesbeamten (Steier
märkisches Landesbeamtengesetz) und 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 94, Gesetz, 
über das Dienstrecht der Landesvertragsbedienste
ten (Steiermärkisches Landesvertragsbediensteten-
gesetz). 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er
hoben? 

Ich stelle fest, daß dies nicht der Fall ist. 

E i n . g e b r a c h t . w u r d e n f o l g e n d e A n 
t r ä g e : 

der Antrag der Abgeordneten Jamnegg, Dipl.-
Ing. Schaller, Dr. Eichtinger, Marczik, Seidl, Kitzin
ger, betreffend die Schaffung eines Fernschulunter
richtsgesetzes; 

der Antrag der Abgeordneten Lind, Pöltl, Dok
tor Piaty und Schrammel, betreffend den ehestmög
lichen Baubeginn für das Bundesschulzentrum in 
Hartberg; 

der Antrag der Abgeordneten Ritzingier, Pranckh, 
Marczik und Dr. Bberjdorfer, bietneffemd diie Auf
nähme von Verhandlungen zwecks Einbeziehung 
der Bewohner des Bezirkes Murau in die begünstig
ten Mautgebühren für die Benützung der Tauern-
autobahn; 

der Antrag der Abgeordneten Dr.' Klauser, Zinka-
nell, Ileschitz, Aichholzer und Genossen, betreffend 
die Errichtung eines Landeskrankenhaüses in 
Deutschlandsberg; 

der Antrag der Abgeordneten Hammerl, Mag. 
Hartwig, Bischof, Klobasa und Genossen, betreffend 
die Ausbildung von Sonderkindergärtnerinnen und 
Sonderhortnerinnen; 

der Antrag der Abgeordneten Pichler, Sponer, 
Gross, Premsberger und Genossen, betreffend die 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 
(FLAG 1967); 

der Antrag der Abgeordneten Schön, Laurich, Fel-
linger, Brandl und Genössen, betreffend die Lawi-
nenverbauung an der Gesäuse-Bundesstraße; 

der Antrag der Abgeordneten Aichholzer, Zinka-
nell, Preitler, Klobasa und Genossen, betreffend 
Unwetterschäden im Gebiet zwischen Straß und 
Birkfeld; 

der Antrag der Abgeordneten Laurich, Schön, 
Brandl, Fellinger und Genossen, betreffend den ra
schen Ausbau der Wimberger- und Schlaierbach-
brücke im Zuge der B 117, Buchhauerstraße; 

der Antrag der Abgeordneten Ileschitz, Gross, 
Dajurich, Brandl und Genossen, betreffend die Er
haltung der Arbeitsplätze bei der Saline in Bad 
Aussee. 

Diese Anträge werden der geschäftsordnungs
mäßigen Behandlung zugeführt. 

Ich teile dem Hohen Hause mit, daß der Volks
bildungs-Ausschuß in seiner Sitzung am 18. Juni 
1974 die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 636, zum 
Antrag der Abgeordneten Schrammel, Dipl.-Ing. 
Schaller, Prof. Dr. Eichtinger und Seidl, betreffend 
die Errichtung einer Bundeshandelsakademie in Für
stenfeld, an die Landesregierung zurückverwiesen 
hat. 

Bevor wir zur Tagesordnung übergehen, teile ich 
im Einvernehmen mit den Klubobmännern mit, daß 
wegen eirier sinnvolleren Behandlung einer zusam
menhängenden Materie in der Reihenfolge der Ta
gesordnungspunkte eine Umstellung stattfindet, und 
zwar wird der Tagesordnungspunkt 10 als Tages
ordnungspunkt 12 und der Tagesordnungspunkt 12 
als Tagesordnungspunkt 10 behandelt. 

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 915, betreffend den 
Tausch einer ca. 1260 m2 großen Teilfläche der 
Grundstücke Nr. 333/6, Nr. 259/3, Nr. 259/2 und 
Nr. 24/1, je KG. Webling, entlang der Wagner-
Jauregg-Strafie (Eigentümer Land Steiermark) ge
gen eine 1737 m2 große Teilfläche des Grundstückes 
Nr. 2837/1, KG. III — Geidorf, Ludwig-Seydler-
Gasse (Eigentümerin Stadtgemeinde Graz). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr. Die
ter Strenitz. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Strenitz: Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Die Steiermärkische Landesregierung 
beantragt mit dieser Vorlage den Abschluß eines 
Tauschvertrages zwischen dem Land Steiermark und 
der Stadtgemeinde Graz, betreffend eine ca. 1260 m2 

große Teilfläche der Grundstücke 333/6, 259/3, 259/2 
und 24/1 der KG. Weblinlg entlang der Wagner-
Jauregg-Straße aus dem Eigentum des Landes ge
gen einen Teil des Grundstückes 2837/1, KG. Gei
dorf, Ludwig-Seydler-Gasse, im Ausmaß von 
1737 m2. Der Zweck dieses Tauschvertrages ist die 
beabsichtigte Verbreiterung und Regulierung der 
Wagner-Jauregg-Straße beim Landessonderkranken-
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haus für Psychiatrie und Neurologie in Graz durch 
den Magistrat der Stadt Graz, wobei außerdem der 
Anstaltzaun des Landessonderkrankenhauses durch 
den Magistrat saniert werden soll, wobei allerdings 
das Land Steiermark das Material beistellt. 

Ich bit te das Hohe Haus, dieser Vorlage die Zu
stimmung zu erteilen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich bitte die Da
men und Herren, die dem Antrag zustimmen, ein 
Zeichen mit der Hand zu geben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

Der Finanz-Ausschuß hat dieser Vorlage zuge
stimmt und in seinem Namen stelle ich den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der ehemaligen Vertragsbediensteten Gabriela 
Stuller mit Wirkung ab 1. März 1974 einen ao. Ver
sorgungsgenuß in der Höhe von S 1500,— monatlich 
zuzuerkennen. 

Ich ersuche den Hohen Landtag um Annahme. 

Präsident: We r dem Antrag zustimmt, bit te ich 
um ein Zeichen. (Geschieht.) 

Ich danke, der Antrag ist angenommen. 

2. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 916, über die Zuerken-
nung eines außerordentlichen Versorgungsgenus
ses an die Witwe nach dem Regierungsoberforstrat 
i. R. Dipl.-Ing. Heinrich Schmidberger, Frau Viktoria 
Sdimidberger. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Alois 
Seidl. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Seidl: Herr Präsident, Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Die Vorlage behandelt die Zu-
erkennung eines ao. Versorgungsgenusses an die 
Wi twe nach dem Regierungsoberforstrat i. R. Dipl.-
Ing. Heinrich Schmidberger, Frau Viktoria Schmid
berger. 

Frau Schmidberger suchte mit Eingabe vom 
9. April 1974 um die Zuerkennung dieses ao. Ver
sorgungsgenusses an und zwar deshalb, weil sie seit 
v ielen J ahren dem verstorbenen Oberforstrat bei
stand, der später erblindete, ihn jahrelang pflegte 
und später auch heiratete. Aber nach den gesetzli
chen Richtlinien wäre sie nicht pensionsberechtigt. 
Ich darf namens des Finanzausschusses nun dem 
Hohen Hause folgenden Antrag vorbringen. 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Wi twe 
nach dem Regierungsoberforstrat i. R. Dipl.-Ing. 
Heinrich Schmidberger, Frau Viktoria Schmidberger, 
wird mit Wirkung ab 1. April 1974 ein ao. Versor
gungsgenuß in Höhe von 75 Prozent des normalmä
ßigen Witwenversorgungsgenusses zuerkannt. 

Ich darf um Annahme ersuchen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich bitte die Da
men und Herren, die dem Antrag zustimmen, ein 
Zeichen mit der Hand zu geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

3. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 917, über die Zuerken
nung eines ao. Versorgungsgenusses an die ehema
lige Vertragsbedienstete Gabriela Stuller. 

Berichterstatter ist Frau Abgeordnete Johanna 
Jamnegg. Ich erteile ihr das Wort . 

Abg. Jamnegg: Hoher Landtag, [meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Bei dieser Vorlage han
delt e s sich um die Zuerkennung eines ao. Versor
gungsgenusses an die ehemalige Vertragsbedien
stete Gabriela Stuller. 

4. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 919, über die Aufnahme 
eines Darlehens von 10 Millionen Schilling bei der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Bundes
länder AG., Wien, zur Realisierung der von der 
Landesregierung in ihrer Sitzung vom 1. April 1974 
im Zusammenhang mit der Genehmigung einer 
überplanmäßigen Ausgabe von 10 Millionen Schil
ling bei der Post 792,701 „Beihilfen zur Behebung 
von Schäden höherer Gewalt" beschlossenen Be
deckungsmaßnahme. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Hans 
Brandl. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Brandl: Sehr geehrte Damen und Herren! 
Mit dieser Vorlage beantragt die Steiermärkische 
Landesregierung die Aufnahme eines Darlehens 
von 10 Millionen Schilling von der Versicherungs
anstalt der österreichischen Bundesländer. Der Zins
satz beträgt 8,5 Prozent, die Rückzahlung hat in 20 
gleichbleibenden Halbjahresraten zu erfolgen. Die 
Mittel werden dringend benötigt, um bereits be
willigte Beihilfen zur Behebung der Schäden der 
Hochwasserkatastrophen 1972 und 1973 an private 
Beihilfenwerber zur Auszahlung bringen zu kön
nen. 

Im Namen des Finanzausschusses ersuche ich um 
Ihre Zustimmung zu dieser Vorlage. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Ich bitte 
die Damen und Herren, die dem Antrag zustimmen, 
ein Zeichen mit der Hand zu geben. (Geschieht.) 

Ich danke, der Antrag ist angenommen. 

5. Bericht des Verkehrswirtschaftlichen Ausschus
ses über die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 688, 
zum Antrag der Abgeordneten Klobasa, Heidinger, 
Grätsch, Preitler, Zinkanell und Genossen, betref
fend die Regulierung des Ilzbaches im Gemeindege
biet von Nestelbach bei Hz. i 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Walter 
Grätsch. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Grätsch: Hohes Haus! Zum Antrag der so
zialistischen Abgeordneten, betreffend die Regulie
rung des Ilzbaches im Gemeindegebiet von Nestel
bach bei Hz, berichtet die Landesregierung, daß der 
generelle Entwurf der Regulierung des Ilzbaches 
im J ah re 1968 von der Bezirkshauptmannschaft Für
stenfeld wasserrechtlich genehmigt wurde. Da eine 



1772 47. Sitzung des Steierm. Landtages, VII. Periode — 25. Juni 1974 

derartige Regulierung aus technischen und finan
ziellen Gründen nur flußaufwärts erfolgen kann, 
muß erst geprüft werden, ob es überhaupt möglich 
ist, eine Teilregulierung des Ilzbaches durchzufüh
ren. 

Ich ersuche um Kenntnisnahme des Berichtes. 

Präsident: Die Damen und Herren, die dem Antrag 
des Herrn Berichterstatters zustimmen, mögen ein 
Zeichen geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. . 

6. Bericht des Verkehrswirtschaftlichen Ausschus
ses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 84, Ge
setz, mit dem das Steiermärkische Landes-Straßen-
verwaltungsgesetz 1964, in der Fassung der Landes-
Straßenverwaltungsgesetznovelle 1969, abgeändert 
wird (Landes-Straßenverwaltungsgesetznovelle 
1974). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Ing. 
Hans Stoisser. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Stoisser: Herr Präsident, sehr geehrte Da
men und Herren! Laut der bestehenden heutigen 
Rechtslage ist zur Zeit die Inanspruchnahme von 
Grund und Boden für Park- und Absteilflächen 
schwer möglich, daher ist diese Novelle nötig. In 
dieser Novelle sollen im § 48 Abs. 1 dritter Satz 
vor dem Wort „Straßenwärterhäusern" die Worte 
„Park- und Abstellplätze, Haltestellenbuchten" ein
gefügt werden. Der Art. 2 bestimmt, daß dieses Ge
setz mit dem Tag seiner Kundmachung in Kraft tritt. 

Namens des Ausschusses bitte ich um Annahme 
dieser Novelle. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor, ich 
schreite zur Abstimmung und bitte die Damen und 
Herren, die dem Antrag zustimmen, ein Zeichen mit 
der Hand zu geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

7. Bericht des Verkehrswirtschaftlichen Ausschus
ses über die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 794, 
zum Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Eichtinger, 
Marczik, Maunz und Ritzinger, betreffend die Ver
hinderung einer Einstellung der Nebenbahnlinie 
Mürzzuschlag—Neuberg. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Her
mann Ritzinger. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die Abgeordneten Prof. Dok
tor Eichtinger, Marczik, Maunz Und Ritzinger haben 
in der Landtagssitzung vom 28. Növfember 1973 
einen Antrag eingebracht, der darauf hinzielt, daß 
die Nebenbahnlinien nach Neuberg, also Mürzzu-
sch'laig—Nieuibierg, nicht einlgiestellt wenden. In die
sem Antrag wird ausgeführt, daß ein Einstellen die
ser Bahnlinie echte wirtschaftliche Schwierigkeiten 
für das Gebiet Neuberg, insbesondere für die Be
wohner der Gebiete Neuberg, Mürzsteg, Kapellen 
urnd Mteniberg bringen wiüiide. Davon wären ca. 
4000 Bewohner dieses Gebietes betroffen. Außer

dem wird noch darauf hingewiesen, daß die Straße, 
die in dieses Gebiet führt, in einem sehr schlechten 
Zustand ist und daß daher schon auch aus diesem 
Grunde getrachtet werden muß, diese Nebenbahn
linie aufrecht zu erhalten. 

Der Herr Verkehrsminister Lanc hat in einer 
Presse- und Rundfunkaussendung darauf hingewie
sen, daß seitens des. Verkehrsministeriums beab
sichtigt ist, den Gedanken der Einstellung dieser 
Nebenbahnlinien mehr oder weniger zu revidieren. 
Es war also daher seitens unserer Regierung nicht 
notwendig, hier weitere Schritte zu unternehmen 
und ich darf Sie namens des Verkehrs-Ausschusses 
ersuchen, dieser Vorlage zuzustimmen bzw. diesen 
Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Dr. Eichtinger. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Im Frühjahr 1972 ist durch die 
Zeitungen die Meldung gegangen, daß die Neben
bahn Mürzzuschlag—Neuberg eingestellt wird. 
Diese Aussendung ist vom Herrn Minister Früh
bauer ergangen. Die Reaktion war dann so, daß 
eine einzige Protestwelle durch dieses Gebiet ge
gangen ist, weil sich diese 4000 Menschen, die in 
diesem Gebiet leben müssen, ganz einfach nicht vor
stellen können, daß man ihnen eine Lebensader 
abschneidet. So ist es verständlich, daß sich all 
diese Gemeinden zusammengetan haben, daß es 
Versammlungen gegeben hat, daß es der (einmütige 
Wunsch der Bevölkerung wiar, diese Nebenbahn 
weiter zu lunferhaltan. 

Der (Landeshauptmann der Steiermark hat prote
stiert und in Wien darauf hingewiesen, daß er es 
unter keinen Umständen zulassen wird, daß es hier 
zu einer Einstellung kommt. Man fragt sich ja letz
ten Endes, warum es in diesem Neuberger Tal eine 
derart große Abwanderung gibt, nämlich, weil die 
Leute zu zweifeln beginnen, ob wirklich eine Ab
sicht besteht, ihnen zu helfen, oder ob man sie im
mer nur — wie eis schon jiahrelaog der Fall ist — 
mit Worten vertrösten wird. Tatsache ist, daß die 
Gemeinden in ihrem Pro-Kopf-Einkommen im 
"Grunde genommen — wenn man die Inflationsrate 
abzählt —-ja nicht reicher werden, sondern daß 
die Probleme immer größer werden. Und was mir 
aufgefallen ist: Ich habe mich einmal mit einigen 
Lehrlingen unterhalten und sie gefragt, was sie ma
chen werden, wenn sie ausgelernt haben. Das war 
in der Frein, in einem der abgelegensten Teile. Der 
eine Lehrling hat mir erklärt, daß er in Mariazeil 
zu bleiben beabsichtige,. der andere, daß er nach 
Graz ziehen werde. Keiner will in diesem Gebiet 
bleiben, weil keiner da drinnen eine Chance sieht, 
eline LabeMsistelllamig ziu finden. . • 

Kaum hatte sich das alles beruhigt, kam Ende 
1973 erneut eine Meldung durch, daß auch der neue 
Verkehrsminister Lanc die Absicht habe, diese Ne
benbahn einzustellen. Wieder ist Unruhe ausgebro
chen, erneut fragte man sich, warum dieses Gebiet 
nicht in Ruhe gelassen wird, warum man all das 
stört, was mühsam aufgebaut wurde, aufgebaut in 
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bezug auf die Schilifte, auf neue Firmen usw. Man 
kann sich doch vorstellen, idaß man es sich überlegt, 
in ein Gebiet zu ziehen, das immer wieder von sol
chen Einstellungen bedroht wird. Obwohl die Lan
desregierung hier fördert und bereits Millionen für 
neue Industriegründungen flüssiggestellt hat, fra
gen sich die Privaten, ob das einer; Sinn hat. Man 
ha t e inen Schilift in Mürzsteg-mit Hundert tausenden 
von Schillingen gefördert, doch man fragt sich, was 
passiert, wenn diese Schilifte nicht erreichbar sind. 
Hier komme ich gleichzeitig auf den Ausbau der 
Straße zu sprechen. 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie dort hinein
fahren, so sehen Sie, daß die Straße den Anforde
rungen nicht mehr entspricht; sie ist kuppig, es gibt 
zahlreiche Kurven, es gibt immer wieder Schwierig
keiten, wiann große LKW entgegankoimmien. Dais 
erfreuliche ist, daß das Land Steiermark für diese 
Straße, die von Mürzzuschlag nach Mürzsteg führt, 
bereits alle Detailplanungen ausgeführt hat. Es ist 
geplant d ie Strecke Mürzzuschliag—Neuberg, es iist 
geplant die Umfahrung Kapellen und Neuberg, ein 
Teil von Krampen und auch die Fladenhofer Höhe, 
einer der gefährdetsten Punkte. Hier möchte ich er
wähnen: Ich glaube, es war im vorigen Jahr, daß 
ein Schülerautobus diese lawinengefährdete Stelle 
passiert ha t te und kurz darnach eine Lawine abge
gangen ist. In einer steirischen Zeitung war zu le
sen, daß hier ein gräßliches Unglück hätte passie
ren können, wenn dieser Autobus nu r einige Se
kunden später dort vorübergefahren wäre. Hier 
müßte doch unter allen Umständen die Bundes
regierung dafür Sorge tragen, daß die Mittel end
lich bewilligt werden, die notwendig sind, um diese 
Straße auszubauen. 

Ich darf Ihnen hier aus einer Vorlage, die im 
Landtag auflag, vorlesen: „Die Bundesregierung 
hat zwar dieses Projekt genehmigt, aber es darf 
nur der Gnund für die Straße 'freigehalten werden, 
es darf keine Bauinangriffnahme erfolgen — es 
dürfen nicht einmal Grundablösen durchgeführt 
werden." 

Meine Damen und Herren, das bedeutet, daß auch 
in den nächsten Jahren, wenn der Bund seine Mei
nung nicht ändert, die Bevölkerung dieses Neuber-
ger Tales nicht hoffen darf, daß endlich die so not
wendig benötigte Straße gebaut wird. Wenn ich 
hier im Namen dieser Leute spreche, dann deshalb, 
weil es ganz einfach nicht einzusehen ist, daß man 
in Wien derart nachlässig ist und daß man ganz ein
fach den zuständigen Stellen in der Steiermark auf
trägt, daß sie hier nichts machen dürfen. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, daß Sie 
hier mithelfen, daß Sie mit dazu beitragen, daß end
lich diese große Gefahrenstelle aus der Welt ge
schafft wird. Ich frage mich, wie der Herr Finanz
minister bzw. gewisse sozialistische Stellen erklä
ren können: Wir hätten ja das Geld, wir würden 
ös ja .gerne in die Steiermark schicken, nur — es ist 
ja keine Planung vorhanden! 

Meine Damen und Herren! Hier ist alles fertig 
geplant, hier war te t man auf diese versprochenen 
Millionen. Deshalb bitte ich gerade Sie von der so
zialistischen Fraktion: Machen Sie doch Ihren Ein

fluß mehr geltend, daß Geld in diese Gegend kommt, 
daß es verbaut wird und daß man endlich von den 
Versprechungen,- die immer wieder gemacht wer
den, wegkommt. Ich vierstehe es auch, daß die Leute 
in diesem Tal sich bereits mit dem Gedanken tra
gen, wenn das so weitergeht, ganz einfach zu strei
ken, weil das ganze unverantwortlich ist. (Abg. 
Gross: „Wer streikt? Das ist doch ein Blödsinn!" — 
Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Herr Kollege Gross, seien 
Sie e twas ruhiger!" — Abg. Gross: „Sie brauchen 
uns keinen Rat zu geben!") Nun gibt es j a eine 
Schnellstraße, die für Krems geplant ist und nach 
Mürzzuschlag führen soll. Dieses Projekt ist selbst
verständlich zu begrüßen. Herr Kollege Heidinger! 
Eines sage ich Ihnen: Wenn Sie das als Blödsinn 
bezeichnen (Abg. Gerhard Heidinger: „Ich nicht, 
das ist eine Unterstellung!"), wenn man sich für 
4000 Menschen einsetzt, damit diese eine Straße 
bekommen, und wenn man sagt, daß diese Men
schen streiken wollen, j a sogar streiken müssen, 
um in Wien Gehör zu finden, dann tut mir Ihre 
Auffassung leid. Denn diese Leute haben ein Recht 
auf die Straße, statt jahrelang nur mit Versprechun
gen vertröstet zu werden. Das muß ich Ihnen hier 
wohl k lar und eindeutig sagen. (Beifall bei der 
ÖVP.) (Abg. Gross: „Woher wissen Sie, daß die 
Leute streiken wollen? Das ist doch unrichtig! Ich 
war da oben, das sind doch unrichtige Behauptun
gen!") Von den Leuten selbst. 

Herr Kollege Gross! Auch Ihnen möchte ich eine 
Antwort geben. Bei dieser Wirtschaftsenquete, von 
der Sie sprechen, waren imaisitems sozialistische 
Funktionäre unld Gemeinderäte anwesend . . . (Abg. 
Brandl: „Die kümmern sich um die Probleme!"), die 
nicht anwesend waren, Herr Kollege Gross, das wa
ren die Betroffenen dieses Gebietes. Die Meinung 
dieser Betroffenen hat nämlich niemand zum Aus
druck gebracht, nur ich habe mir erlaubt, dort darauf 
hinzuweisen und zu sagen, daß es unverantwortlich 
ist, diese Verhältnisse weiter so zu belassen. Und 
weil das so ist, wollen die Leute s treiken und wol
len sie sich damit Gehör verschaffen. Das ist die 
eindeutige Antwort, die ich Ihnen geben muß. (Abg. 
Gross: „Sie haben bessere Informationen wie ich in 
der Gewerkschaft!") Nein, mein Kollege Karrer hat 
gestern in seiner Fackelzugrede erklärt, daß die 
Obersteiermark benachteiligt sei. 

Herr Kollege Karrer, jawohl! Wenn Sie das ge
hört haben, was der Bund mit der Obersteiermark 
und ihren Straßen macht, dann kann man wohl sa
gen, daß dieses Gebiet von Neuberg von der so
zialistischen Bundesregierung in Wien stark benach
teiligt wird. Das muß ich Ihnen als Antwort sagen. 
(Abg. Laurich: „Und wie war es früher, Herr Kol
lege?") Ich habe dieser Vorlage deshalb im Aus
schuß zugestimmt, weil ich noch nicht ahnen konnte, 
was Minister Lanc für eine Erklärung abgegeben 
hat. So steht zum Beispiel in einer Zeitung: „Neue 
Befürchtungen um steirische Nebenbahnen" — in 
einer anderen steht zu lesen: „Es wurde zwar für 
Niederösterreich gesprochen, aber von der Steier
mark hat niemand e twas gesagt." Und deshalb er
neut die Unruhen, erneut, die Gefahr, daß die Zu
kunft eine Einstellung bringt. 
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Ich möchte deshalb abschließend an Sie alle ap
pellieren: Helfen Sie mit, daß es zu keiner Einstel
lung dieser Bahn kommt und helfen Sie mit, daß es 
endlich zum Ausbau der Straße von Mürzzuschlag 
nach Mürzsteg kommt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Zur Geschäftsordnung. Herr Abgeord
neter Heidinger. 

Abg. Heidinger: Ich möchte gemäß § 37 feststellen, 
daß ich die Worte „Blödsinn", die mir der Herr 
Abg. Eichtinger vorgeworfen hat, nicht gesagt habe. 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich der Herr 
Abgeordnete Karrer. Ich hoffe, daß sich die anderen 
Herren entschuldigen, die sich gegenseitig solche 
Worte in das Angesicht schleudern. 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Ich stelle richtig, diese 
Worte hat der Herr Abg. Gross gesagt. Beim Herrn 
Abg. Heidinger entschuldige ich mich. 

Abg. Karrer: Herr Präsident, meine Damen und 
•Herren! Ich 'halbe mir gedacht, daß diese Vor
lage, die an und für sich von der Regierung er
stellt wurde, dem Inhalt nach doch einigermaßen 
der Wahrheit entspricht. Gestatten Sie mir, daß ich 
es meinem Freund nicht unterstelle, Ihnen doch sa
gen muß, daß er bei derartigen Vorstellungen mei
stens den Boden der ganzen Wahrheit verläßt, daß 
er nur jenen Teil berichtet, der meistens so politisch 
gefärbt ist, wie es ihm paßt, aber nicht, wie es letz
ten Endes dem oberen Bezirk Mürzzuschlag oder 
den 4000 Einwohnern aus diesen vier Gemeinden 
recht wäre, denn hier sieht die Situation ganz an
ders aus. 

Das Problem der Einstellung der Bahn Mürzzu
schlag—Neuberg ist ja nicht eine ungefähre Si
tuation aus dem Jahre 1972/73, sondern weit früher, 
und ich weiß ganz genau und kann es auch nachwei
sen, daß hier die Gemeinde Neuberg auf Grund der 
Kenntnisnahme durch- die Arbeiterkammer, also 
durch die Interessenvertretung der 4000 Beschäftig
ten, es sind Leute, die sich sehr wohl an den öster
reichischen Gewerkschaftsbund als Interessenvertre
tung und natürlich auch an die Gemeindevertretun
gen klammem, die hier eng zusammenarbeiten, be
reits am 2. Oktober 1970, also zwei Jahre vorher, 
Schreiben der vier Gemeinden und des österrei
chischen Gewerkschaftsbundes an die Landesregie
rung verfaßt haben. Der sogenannte ÖGB-Wirt-
schaftsausschuß hat sich mit diesem Problem befaßt, 
nachdem die Gemeinde Kenntnis erlangt hat. Dieser 
Gedanke wurde wirtschaftlich geprüft. Auf diese 
wirtschaftliche Prüfung folgte ein konsequenter 
Schritt, wie Sie sicher verstehen. Und so ist vor
sorglich bereits • vor einer Zeit, wo mein Kollege 
Eichtinger davon noch keine Ahnung hatte, daß 
solche Überlegungen von Wien aus nicht von den 
Ministern, ich will nicht einmal dem ÖVP-Minister, 
der dem Minister Frühbauer vorgegangen ist, diese 
Frage unterstellen oder dieses Problem, sondern 
lediglich auf Grund einer wirtschaftlichen Überle
gung einmal dazu Stellung nehmen, daß versucht 
wird, Nebenbahnen in Österreich einzustellen. Ganz 
allgemein, und da ist man natürlich auch auf die 

Nebenbahn Mürzzuschlag—Neuberg gekommen. Daß 
dem nicht so ist, werden Sie in der Zwischenzeit 
schon erfahren haben und so hat sich auch in ver
schiedenen Sitzungen der Wirtschaftsausschuß des 
Bezirkes Mürzzuschlag in Verbindung mit der Ar
beiterkammer, den Gemeinden, wiederholt mit die
sem Problem befaßt und ist bei der Landesregierung 
mit einem Schreiben vorstellig geworden, wo mir 
persönlich nichts bekannt ist, wie sich die Landes
regierung hier tatsächlich verhalten hat, und hat 
natürlich auf all diese Fakten der Wirtschaft in 
sozialpolitischen Gegebenheiten bei einer Einstel
lung hingewiesen, die der Kollege Eichtinger heute 
nur aufgezeigt hat. Schauen Sie, es ist ja so, daß 
viele verschiedene Überlegungen eine Rolle spie
len und auf Grund dieser Gegebenheiten hat auch 
der Bürgermeister von Neuberg, Herr Schrittwieser, 
in meinem Beisein — oder wenn Sie wollen, unter 
meiner Führung — beim Minister Frühbauer vorge
sprochen und hier haben wir auf Grund dieser Vor
sprache am 28. März 1972 ein Schreiben bekommen, 
ich will es nicht, vorlesen, aber dem Sinn nach, daß 
er eben sagt, es ist von Zeit zu Zeit bei der öBB 
notwendig, daß wirtschaftliche Überlegungen ange
stellt werden, daß aber kein Wort von einer Schlie
ßung, von einer Einstellung gesprochen worden ist, 
im Gegenteil, es müssen ja, sollte so etwas passie
ren, doch regionale Gesichtspunkte überlegt und 
auch mit den betroffenen Menschen dort Fühlung 
und Besprechungen aufgenommen werden. 

Also hier glaube ich, meine Damen und Herren, 
hat man etwas versucht und nun komme ich schon 
laiuf ein anderes Problem, was der Kollege Eich
tinger doch angezogen hat, auf die Straßenverhält-
nisise, in diesem Gebiet. Bei dieser Stellungnahme 
und beim Aufzählen von Problemen ist natürlich 
auch die Straßenmisere in diesem Tal heftigst kri
tisiert worden. Wenn sie bedenken, daß es hier oft 
nur eine Straßeiubreite von 5 m gibt,-daß ein LKW 
und ein PKW oft beim Überholen oder beitm Vorbei
fahren in Schwierigkeiten, kommt, üherhaupt wenn 
jsiiie sich begegnen, nun, meine (Damen und Herren, 
dann glaube ich, kann man diese' Situation nicht der 
jetzigen Regierung zuschieben, sondern meines Wis
sens nach geht die Straße von Mürzzuschlag nach 
Neiuiberg schon wesentlich länger, sie isit (auch schon 
im Jahre 1945 gegangen und sie Ast schon in einer 
Zeit gegangen, wo schon der Kaiser gefahren ist, 
aber meines Erachten« nach, wo auch der taustämdiige 
Minister nur von der ÖVP gestellt worden ist. (Abg 
Dr. Dorfer: „Kaiserstraße!") Kollege Dorfer, ich 
glaube wohl annehmen zu müssen, wenn auf dieser 
„Kaiiseristraße" nach dem Jahre 1945 andere Perso
nen als sozialistische Bundespräsidenten befördert 
hätten werden müssen, wäre diieiStraße längst schon 
ausgebaut, ich glaube, daß ist auch kein Geheimnis. 
Und so glaube ich, meine Damen und Herren; wohl 
sagen zu können, daß ich gestern natürlich mit Recht 
gesagt habe, daß die stiefmütterliche Behandlung 
des oberen Mürztalas doch so augenscheinlich ist, 
daß "sich diese 4000 Leute zum Proteste erheben, 
aber nicht so, wie der Herr Kollege Eichtinger sagt, 
gegen die Regierung, sondern gegen eine kleinere 
RegienujnJg, gegen die Verantwortlichen aiuf (der steti
rischen Landasabene, die bisher verhindert haben, 
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daß die Straße nicht gebaut worden ist. Denn, meine 
Damen und Herren, Sie können doch keinem ein
zigen e inreden, daß (Aibg. Prof. Dr. Eichtinger, ein 
Schriftstück vorweisend: „Da s teht es, Herr Kollege, 
wer schuld tist!") der Straßenrefenent im Land Steier
mark ein sozialistisches Riegierungsmitglied ist, und 
ich hin überzeugt, wenn der Straßenreferent, egal 
wie e r heißt, es wallte, könnte er es rasch durch
setzen, daß 'in d e r Listeniskala, wo letzten Endes der 
Vorrang gegeben ist, dieses Teilstück längst in An
griff genommen bzw. schon (fertiggestellt worden 
wäre. Beispiele dafür gibt es ja en masse auf der 
steirischen Landesebene, in unserem steirdischan Bun
desland. (Abg. Dr. Dorfer: „Sie reden über Straßen 
und die Vorlage betrifft Nebenbahnen!") Ich gebe 
nur meinem Kollegen Eichtinger Antwort, weil e r 
von der Straße gesprochen hat und so glaube ich, 
daß dieses Problem, Einstellen der Nebenbahnen, 
nicht nur von der Schiene allein aus betrachtet wer
den kann, sondern vom gesamten wirtschaftlichen 
Leben in diesem Gebiet, dazu gehört natürlich auch 
die Straße. Denn wenn die Bahn eingestellt wird, 
dann muß der Verkehr, muß sich alles auf die 
Straße ver lagern und dazu s ind wir derzeit nicht 
in de r Lage, deshalb weil meines Erachtens nach — 
und das Hagen -wir jedem. Menschen dn Idieseim Ge
biet — nicht die Bundesregierung, sondern die Lan
desregierung in der Straßenpmorität versagt hat. 
(Beifall bei de r SPÖ.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Ich bitte <um ein Händezeicben, wenn Sie dem 
Antrag des Herrn Berichterstatters zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

8. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 86, Gesetz, mit dem 
das Steiermärkische Pflichtschulerhaltungsgesetz ge
ändert wird (Steiermärkische Pflichtschulerhaltungs-
gesetz-Novelle 1974). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Prof. 
Dr. Karl Eichtinger. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Eichtinger: Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Mit der Änderung des Pflicht-
schulerhaltuingsgesetzes können Enteignungen für 
Scbulbaiutan lunld Zu- >und Umbauten damn durchge
führt werden, wenn keine andere Möglichkeit be
steht, d ie erforderlichen Grundstücke zu beschaffen. 
Anauwenden sind d ie Bestimmungen des Eisen-
bahnenteignungsgasetzes, wobei einige Abänderun-
gan anzuwenden sind. So entscheidet über Inhalt 
und Umfang der Enteignung sowie Entschädigung 
d ie Landesregierung. Wesentlich ist auch, daß der 
Antragsteller Naturalleistungen erhalten kann. Soll
te b innen fünf Jahren nach Rechtskraft des Enteig
nungsbescheides das Grundstück nicht dem vorge
sehenen Zweck zugeführt werden können, so be
steht das Recht auf e ine Aufhebung der Enteignung. 

Der Ausschuß ha t diese Vorlage sehr eingehend 
beraten. Ich bitte um Ihre Zustimmung. 

Präsident: Ich b i t te d ie Damen und Herren, die 
dem Antrag zustimmen, ©in Zeichen mit der Hand 
zu geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

9. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 87, Gesetz, mit dem 
das Steiermärkische Kindergartengesetz geändert 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dipl.-Ing. 
Schaller. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hohes Haus, meine sehr 
geehrten Damen ond Herren! Das Kindergartenge
setz zählt mit zu d em ganzen Paket „Raumordnung", 
und zwar neben dem Landesstraßanverwaltungsge-
setz, dem Schulerhaltungsgesetz und dem Kinder
gartengesetz. Es soll d ie Möglichkeit bieten, für 
Kindergartenzwecke Flächen einzulösen, die benö
tigt werden. Ich glaube, daß damit ein weiterer 
Schritt, etwa lin der Kindergartenproblematik, ge
löst werden kann. 

Wir haben j a hier im Hohen Hause vor einigen 
Wochen die Kindergartenförderung für die Steier
mark beschlossen. Damit ist dieses Kindergarten
förderungsgesetz auch eingebunden dn die Raum
ordnung. Im wesentlichen entspricht >es fast wört
lich der Vorlage, die wir soeben beschlossen haben, 
nämlich dem Schulerhaltungsgesetz. 

Der Volksbildungs-Ausschuß hat sich mit dieser 
Vorlage beschäftigt. Namens dieses Anschusses 
stelle ich den Antrag auf Annahme. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Keine 
Wortmeldung. We r dem Antrag des Herrn Bericht
erstatters zustimmt, möge ein Zeichen geben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

Wi r kommen nun zum Punkt 10 der Tagesord
nung, das ist der ursprünglich auf Punkt 12 de r Ta
gesordnung gesetzte Bericht. 

10. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses, Beilage Nr. 92, über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 83, Gesetz, mit dem das 
Gesetz vom 25. Oktober 1968, mit dem eine Bau
ordnung für das Land Steiermark erlassen wird 
(Steiermärkische Bauordnung 1968), abgeändert wird 
(Bauordnungsnovelle 1974). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dipl.-
Ing. Schaller. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Maine Damen und Her
ren! Auch dieses Gesetz gehört zu diesem Gesamt-
paket. Es behandelt d ie Möglichkeit, für die soge
nannten „Baugebiete" e inen Aufschließungsbeitrag 
einauheben. Dieser Aufschließungsbeitrag war ur
sprünglich im Raumordnungsgesetz vorgesehen, ist 
aber aus rechtssystematischen Gründen in die Bau
ordnung übernommen worden, so daß wir heute 
hier niit dem Raumordnungsgesetz auch die Novelle 
zur Bauordnung mit zu beschließen haben, und zwar 
ausschließlich diesen Punkt. 
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: Bs s ind keine -weiteren Punkte in die Novelle 
miteinbezogen worden, weil ohnedies in Anpassung 
der Bauordnung an das Raumordnungsgesetz eine 
große Novelle notwendig und später dann auch vor
gesehen ist. 

Auch hier ha t sich der Ausschuß mit dieser Bei
lage beschäftigt. Im wesentlichen handelt es sich um 
einen Aufschließungs'beiitriag, der in drei Raten ein
gehoben werden kann. Er ist gedacht als Folgemaß
nahme für 'die Ortsplanung und dürfte damit auch 
die. Gemeinden in die Lage versetzen, ihren Aufga
ben gerecht zu werden. 

Namens des Ausschusses stelle ich den Antrag 
auf Annahme. 

• Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Keine 
Wortmeldung. Wer dem Antrag zustimmt, möge 
ein Zeichen 'mit der Hand geben. (Geschieht.) 

Ich danke, der Antrag i s t 'angenommen. 

11. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu Einl.-
Zahl 452, zum Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Schaller, Koiner, Lafer, Nigl, Feldgrill, Seidl und 
Dr. Dorfer, betreffend ein Gesetz über die Raum
ordnung im Lande Steiermark (Steiermärkisches 
Raumordnungsgesetz 1973). 

Berichterstatter ist der Her r Abgeordnete Dr. Leo
pold Johann Dörfer. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Dorf er: Hohes Haus! Es handelt sich 
hier um die Vorlage der Steiemnärfciscben Landes
regierung zum Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Sehaller," Koiner, Lafer, Nigl, Feldgrau, Saidl und 
Dr. Dörfer, betreffend d en Entwurf eines Gesetzes 
über die Raumordnung lim Lande Steiermark. 

Namens des Wirtschafüs- und Raumordnungs-Aus-
schusses s telle ich den Antrag, der Hohe Landtag 
wolle beschließen, den Bericht der Landesregierung 
zum Ant rag der genannten Abgeordneten, betref
fend d en Entwurf e ines Gesetzes über (die Raum
ordnung dm Lande Steiermark, zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Keine 
Wortmeldung.. Wer dem Antrag zustimmt, möge 
da r Zeichen nriit der Hand geben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

12. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Aussehusses, Beilage Nr. 91, über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 71, Gesetz über die Raumord
nung {Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 1973). 

Herr, Abgeordneter Dr. Dorf er, lieh erteile Ihnen 
das Wort . -

Abg. Dr. Dorf er: Hohes Haus! Die Abgeordneten 
der .österreichischen Violkspartei Dipl.-Ing. :Schlalle>r, 
Koiner, Dalfear, Nigl, Feldgrill,. Seidl und Dr. Dorifetr 
haben iam 28. Juni 1972 i n der 24. Sitzung des Stei
ermärkischen" Landtages einen Entwurf eines Steier-
märkisehen Raumordnungsgesetzes i n Foren eines 
Initiativantrages in den Landtag 'eingebracht. 

Der vorliegende Gesetzesentwiurf für ein Steier-
märkischös Raunnordinungsgesetz, de r vo r e iner 
Woche lim Wirtschafts- und Raumordnungs-Ausschuß 
behandelt wurde, soll d ie Raumordnung im Lande 
Steiermark regeln. 

Unser Lebensrauim ist nicht vermehrbar, die Be
völkerung und ihre Bedürfnisse nehmen s tändig zu. 
Damit werden auch die Ansprüche an den vorhan
denen Raum immer größer. 

Es bedarf daher einer gesetzlichen Regelung, um 
diese Begrenztheit des Raumes e iner rationalen Ver
wendung, zuzuführen, einer gesetzlichen Regelung, 
die in Verbesserung des bisher Unternommenen 
sowohl praktizierbar wie auch finanzienbar sein soll. 
Sicher kann eine Ordnung des Raumes nicht allein 
durch den vorliegenden Geisetzesentwurf erreicht 
werden. Durch dieses Gesetz soll nu r der organisa
torische Rahmen abgesteckt und die Koordination 
aller Planungsmaßnabmen des Landes u nd der Ge
meinden bezweckt werden. 

Die Ziele der RaumordinungspoiMtik können wegen 
der verfassungsrechtlichen Zuiständigkeitsvertellung 
nicht nur vom Land allein erreicht werden. Es be-
darf 'dazu noch zusätzlicher Maßnahmen des Bundes 
und der Gemeinden. Jeder einzelne Staatsbürger 
soll sich in seinem Vorhaben an d en Entwicklungs
programmen und Flächennutzungsplänen ausrichten 
können. 

Des 'weiteren -wenden in diesem Zusammenhang 
•auch andere liandesgesetzldche Vorschriften notwen
dig, d ie zum Teil schon heute in diesem Hause einer 
B'ehandlfung zugeführt werden, wie d ie NovellieruMg 
der Steiermärkischen Bauordnung oder des Kinder-
gartengesetzes. Die Zuständigkeit zu einer raum
ordnenden Tätigkeit richtet sich verfassungsrecht
lich nach der Zuständigkeit zur Regelung der be
treffenden Verwaltungsmaterie. Eine zentrale Stel
lung nimmt dabei das Baurecht ein, 'demnach eine 
Materie, die bezüglich Gesetzgebung in die Landes-
kompetenz fällt. 

Die Vollziehung der örtlichen Räumordnung fällt 
nach Art ikel 118 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
zweifellos in den eigenen Wirkungsbereich der Ge
meinden, während die. Aufgaben der überörtlichen 
Raumordnung bezüglich de r Vollziehung zur Zu
ständigkeit der Landes regle runig gehören. 

Mit diesem Gesetzesentwurf, Hohes Haus, wird 
ein schon lange sehnsüchtig e rwar te ter Wunsch, 
vor allem auch unserer Bürgermeister, a l s Baube
hörden, erfüllt und dieser 25. Juni 1974 wird als 
historischer Tag für 'die Raumordnungsentwicklung 
unserer Steiermark in unsere Landasgeschichte ein
gehen. 

Der vorl iegende Gesetzesentwurf gliedert sich 
in 7 Abschnitte. 

Der Abschnitt 1 behandelt d i e a l lgemeinen Be
st immungen zur gegenständlichen Materie. 

Der Abschnitt 2 beinhaltet die überörtliche Raum
ordnung, -wobei de r 'beim Amt der Stedermärkiseben 
Landesregierung einzurichtende Raumordnungskata
ster, der von jedermann eingesehen werden kann, 
besonders erwähnt werden muß. Ein Landesentwick-
lungsprogramm und regionale Entwicklungspro-
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gramme sollen erstellt werden, wobei der Raum
ordnungsbeirat beim Amt der Landesregierung als 
beratendes Organ baizuziehen ist. 

Der Abschnitt 3 befaßt sich mit der örtlichen 
Raumordnung. Die örtlichen Entwicklungskonzepte, 
Flächenwidmungspläne, die d a s Gemeindagehiet in 
Bauland, Verkehrsflächen und Freiland als Nut
zungsarten einzuteilen -haben, werden hier geregelt. 

Der Abschnitt 4 behandelt die Teilung der Grund
stücke und 

de r Abschnitt 5 d ie Umlegung der Grundstücke 
mit dem erforderlichen Verfahren. 

Der Abschnitt 6 beinhaltet die Grenzänderung und 
der Abschnitt 7 die Strafen-, Übergangs- und 

Schlußbestimmungen. 
Dieser Gesetzesentwurf soll mit dem der Kund

machung folgenden Monatsersten als Gesetz in Kraft 
t reten. 

Hohes Haus! Im Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschuß wurde dieser bedeutende Gesetzesentwurf 
in -mehreren Sitzungen e ingehend beraten und stelle 
ich namens -des genannten Ausschusses den Antrag, 
ihn zu beschließen. 

Präsident: Ich erteile dem Herrn Abg. Dipl.-Ing. 
Schalter das Wort . 

Abg. Dipl.-Ing. Schaller: Hoher Landtag! Sie haben 
hier im Hause ein Gesetz zu beschließen, das zwei
fellos zu den bedeutendsten und weittragendsten 
Gesetzen gehört, das wir in dieser Gesetzgebungs
periode zu beschließen haben. Erlauben Sie mir zu 
sagen, daß dieses Gesetz im gewissen Sinn auch 
mit der Landesverfassung vergleichbar äst. Wir fei
e rn heute ein Jubiläum, ich weiß nicht, ob es Ihnen 
aufgefallen ist. Es ha t nämlich .fast auf den Tag 
genau vor zehn Jahren der Landtag, und zwar am 
4.7.1963, ein Gesetz über die Flächennutzungs-
und Bebauungspläne beschlossen. Es hat sich aber 
sehr ba ld herausgestellt, daß dieses Gesetz nicht 
realisierbar war, daß es auchdn der Praxis ohne Wir
kung geblieben ist und daß es bis heute keine ein
zige Gemeinde in der Steiermark gibt, die tat
sächlich einen Flächennutzungs- und Bebauungs
plan beschlossen, bzw. rechtskräftig verfügbar hätte. 

Die Regierungsvorlage ist in dreifacher Hiosdcht 
bemerkenswert . Erstens vom Inhalt her. Es handelt 
sich beim steiermärkiscben Raumordnungsgesetz um 
e ine überaus komplizierte- und vielschichtige Mate
rie. Eine Materie, d ie in nahezu -alle Sach- und 
Rechtsbereiche hineingreift und nahezu für alle Le
bens-, Wirtschafts- und sonstigen Bereiche Konse
quenzen ausweist. Und vielleicht gerade weil diese 
Verflechtung mit den verschiedendsten Bereichen 
unseres Lebens so groß ist, ist h ier auch einer jener 
Gründe zu suchen, daß dieses Gesetz ganz beson
ders auch im Spannungsfeld ideologischer und ge
sellschaftspolitischer Auseinandersetzungen zu se
hen ist. Und das hat es sicherlich nicht ganz leicht 
gemacht, weil eben in einem solchen Gesetz die 
widersprüchlichsten Interessen einigermaßen auf 
einen Nenner gebracht werden müssen und weil 
auch die verschiedendsten Interessen in irgendeiner 
Form Berücksichtigung finden sollten. 
In zweiter Hinsicht ist diese Vorlage, meiner per
sönlichen Meinung nach, bemerkenswert , und zwar 

vorn Prozeß der politischen Willensbildung in e inem 
Gesetz. Deshalb, weil dieses Gesetz ents tanden und 
getragen ist aus dem Initiativrecht von Abgeordne
ten. Es hat ja der Herr Berichterstatter bereits er
wähnt, daß Abgeordnete der Volkspartei am 28. 6. 
1972 einen Gesetzesiantrag eingebracht haben, der 
auch dm wesentlichen die Grundlage für dieses heu
tige Gesetz ist. Die Tatsache, daß e in solcher Initia
t ivantrag eingebracht wird, ist a n sich nichts neues, 
vielmehr der Umstand, daß dieser Gesetzesantrag 
die Frucht -eines unendlich mühsamen und langwie
rigen Arbeitsprozesses ist, der nicht allein von den 
Jur is ten getätigt worden ist. Es haben Abgeordnete 
gemeinsam mit Juristen, Planern, Bürgermeistern 
und Architekten Punkt für Punkt, Paragraph für 
Paragraph dieses Gesetz erarbeitet . Und das ist inso
weit sehr befriedigend, als uns Abgeordneten nicht 
eine Vorlage ins Haus kommt, die wir vielleicht in 
einem oder anderen Punkt abändern können, son
dern daß damit die Möglichkeit geschaffen worden 
ist, direkt an der Entwicklung, an der Ausformung, 
an der Willensbildung mitzuwirken. 

Und eine dritte Vorbemerkung, wenn Sie mir die 
auch noch erlauben: Ich glaube sagen zu dürfen, daß 
es wenige Gesetze gibt, d ie so gründlich und so 
gewissenhaft vorbereitet worden sind, die so un
zählig viele Beratungen notwendig gemacht haben, 
wenn ich nur ganz kurz die Vorgeschichte des Ini
t iativantrages e rwähnen darf. Es ha t bereits in den 
Jahren 1969 und 1970 e ine Arbeitsgruppe beim da
maligen Landesrat Dr. Niederl an der Thematik ge
arbeitet, es ist vom Landeshauptmann Krainer im 
Jahre 1971 im Frühjahr ein Unterausschuß des Land
tagsklubs der Volkspartai eingerichtet worden, der 
sich am 8. 6. 1971 konstituierte. Dieser ha t dann, ich 
möchte fast sagen, in e iner unendlich aufwendigen 
Weise, von der Zeit und von der Anlage her ge
sehen, aber doch -sehr fruchtbar, i n zehn, vorwiegend 
ganztägigen Arbeitstagungen gemeinsam mit Juri
sten und iden früher genannten Fachleuten einen 
Entwurf erarbeitet und vorgelegt. Die Arbeitsgruppe 
hat -es sich bei Gott nicht leicht gemacht, sie hat näm
lich neben der Arbeit auch noch selbst einiges an
gesehen, s ie ha t Raumordnung in Bayern, in der 
Schweiz, in Tirol studiert. Wir haben dann ein 
Expertenhearing veranstaltet, wo wir uns mit vie
len Interessenten und vor allem auch mit Fachleuten 
zusammengesetzt haben. Wir haben drei wissen
schaftliche Gutachten zu diesem Initiativantrag in 
Auftrag gegeben, ü be r diesen Rahmen hinaus haben 
unzählige Beratungen mit Wissenschaftlern, Kam-
mervertretern und Gemeinden stattgefunden und 
ich habe dann seihst mit einigen Experten zwei wei
tere Studienfahrten durchgeführt, die mich wiederum 
in die Schweiz und an die Bundesrepublik geführt 
haben. Und im weiteren Verlauf, und das muß man 
heu te sagen, hat uns gerade auch d i e Steirißche Aka
demie vergangenen Jahres e inige überaus wert
volle Anregungen mitgegeben, die in der Regie
rungsvorlage dann •Berücksichtigung gefunden ha
ben. Und dann das offizielle Begutachtungsverfahren. 
Wie ich höre, sind bei wenigen Gesetzen so viele 
und so fundierte Stellungnahmen eingetroffen. Zahl
lose weitere Beratungen auf Beamtenebene und 
schließlich der Initiativantrag der sozialistischen Ab-
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geordneten und dann lange intensive, aber auch 
fruchtbare Partedenverhandlungen. 

Ich glaube, man kann sagen, daß das Ergebnis 
dieser sicherlich sehr schwierigen und mühsamen 
Arbeit ein Produkt ist, von dem wir hoffen, daß es 
heiute die Zustimmung aller Abgeordneten dieses 
Hauses findet — wenn alle Vorzeichen nicht trü
gen — und von dem ich glaube, daß es ohne Zwei
fel das fortschrittlichste oind madernste Raumord
nungsgesetz in Österreich ist. Und wenn heute alle 
Parteien diesem Raumordnungsgesetz die Zustim
mung erteilen, so sehe ich darin nicht nur das er
folgreiche Bemühen um einen Konsens aller politi
schen Gruppierungen, sondern glaube, daß mit die
sem Konsens auch die Voraussetzung geschaffen ist, 
daß eine so schwierige Materie — ich komme dann 
noch auf einzelne Punkte zurück •— auch in der 
Praxis dann durchgeführt wird. Ich bin überzeugt, 
daß gerade ein solches Gesetz eben diesen brei
ten politischen Konsens auch benötigt. 

Nun, wenn Sie mich auf einige Punkte dieses Ge
setzes zurückkommen lassen, so darf ich vielleicht 
noch zwei Punkte vorher behandeln. 1. die Bedeu
tung des Raumordnungsgasetzes. Vielleicht ist es 
notwendig, einzelne Punkte aufzuzählen. Auf den 
eisten Blick hin könnte man meinem, daß ein solches 
Raumordnungsgesetz irgendwo im luftleeren Raum 
entstanden ist oder praktiziert wird und daß ein 
solches Gesetz vielleicht einige Architekten oder 
Planer gerne möchten im übrigen aber nicht so be
deutend ist. Vielleicht läßt sich die Bedeutung des 
Gesetzes am besten an seinen Zielvorstellungen 
ablesen, 'die im § 3 der Regierungsvorlage als so
genannte Raumordnungsgrundsätze verankert sind. 
Es sind jene Grundsätze, die allen späteren Maß
nahmen der Raumordnung mehr oder minder vor
ausgehen oder nachfolgen oder sie beinhalten sol
len. Ich werde nur vier kurz herausstellen, weil 
sie mir als wichtigste erscheinen. Erster Grundsatz: 
Sicherung und Erhaltung der biologischen Lebens
grundlagen: Luft, Wasser, Boden, Erholungsraum. 
Das Gesetz spricht von einem ausgewogenen Haus
halt der Natur als Lebensgrundlage. Zweiter Raum
ordnungsgrundsatz: die geordnete Ran- und Sied
lungsentwicklung. Maine Damen und Herren, gerade 
über dieses Thema ist in der Öffentlichkeit viel 
geredet und geschrieben worden. 

Und Wenn wir mit einiger Aufmerksamkeit durch 
unser Land fahren, dann können wir feststellen, 
daß wir drauf und dran.sind, wertvollste, herrlich
ste und schönste Landschaften zu zerstören. 

Das Chaos droht uns zu überrennen, wenn wir 
die Bau- und Siedlungsentwicklung nicht in den 
Griff bekommen. Die Dramatik daran ist, daß es 
sich um Vorgänge handelt, die einfach night mehr 
rückgängig zu machen sind, daß es sich um Prozesse 
handelt, die weitesttragende Folgen haben. 

Ein dritter wichtiger und wesentlicher Gesichts
punkt ist die funktionelle Gliederung des Raumes, 
etwa nach den Lebensfunktionen: Arbeiten, Bilden, 
Wohnen, Erholen. Hier geht es auch darum, daß ge
wisse gegenseitige Beeinträchtigungen, die heute 
immer wieder feststellbar sind, ausgeschaltet wer
den können. 

Ich brauche nur darauf verweisen, daß wir auch 
in Graz mit diesem Problem permanent zu kämpfen 

haben. Gerade in der Siedlung, aus der ich komme, 
gibt es ein solches Problem: „Wienerberger". Es ist 
meines Erachtens völlig unnütz, heute darüber zu 
diskutieren, wer früher da war: Das Ei oder die 
Henne, der Betrieb oder die Wohnungen. Tatsache 
ist, daß in einem solchen Raum zwei Funktionen 
gegeben sind, die sich gegenseitig zum Teil schwer-
stens beeinträchtigen, nämlich: Die Industrie auf 
der einen Seite mit einer entsprechenden Abgas
belastung, und auf der anderen Seite Menschen, 
und zwar werden es ibald 20.000 Menschen sein, 
die dort wohnen möchten und idiese Belastung nicht 
ertragen. Es geht einfach darum, daß gewisse Funk
tionen getrennt werden müssen, um solche gegen
seitige Beeinflussungen auszuschalten. In diesem 
Falle geht es nicht um die Frage, wer schuld ist, 
sondern um die Frage, ob es uns gelingen wird, in 
Zukunft unseren Raum funktionell so zu ordnen, 
daß beispielsweise die Funktion des Wohnens in 
einem optimalen Ausmaß erlebt werden kann, eben
so die Funktion der Erholung, daß wir dafür ent
sprechende Räume sichern können, aber auch die 
Funktion des Arbeitens, wo dann" die Wirtschaft 
und Industrie ohne die gegenseitigen Beeinträchti
gungen und Schwierigkeiten sich entwickeln und 
entfalten kann. 

Auf einen weiteren Gesichtspunkt möchte ich 
auch noch hinweisen: Im Gesetz heißt es: „Herstel
len ausgewogener, wirtschaftlicher, sozialer und kul
tureller Verhältnisse". Mit anderen Worten: Es geht 
darum, daß eines der Ziele der Raumordnung sein 
muß, bestehende Ungleichgewichte — ob es sich um 
solche dm sozialen Bereich handelt (geringere Ver
dienstmöglichkeiten, schlechter bezahlte Arbeitsplät
ze), um Ungleichgewichte im wirtschaftlichen Be
reich (Gebiete mit ungünstiger Wirtscbaftsstruktur), 
•um Ungleichgewichte im Bereiche der Bildung (Ge
biete mit einer Unterversorgung von Kindergärten 
und Schulen) — zu beseitigen. Chancengleichheit 
ist nicht nur im Bereich der Bildung, sondern auch 
im wirtschaftlichen, socialen und kulturellen Bereich 
herzustellen. 

Das, was jetzt an Zielvorstellungen genannt wor
den ist, meine Damen und Herren, sind die all-
täglichen Probleme, .mit denen wir uns in der Politik 
auseinandersetzen müssen. Die Verwirklichung die
ser Ziele ist Aufgabe der Politik. Das, was die 
Raumordnung hierzu beitragen kann, ist, daß sie 
das Instrumentarium für die Verwirklichung dieser 
Ziele liefert, nämlich: Auf Landesebene das Landes
entwicklungsprogramm, daß d^ese ganzen Situationen 
aufzeigt und Möglichkeiten und Wege für die Lö
sung von Problemen vorschlägt; das regionale Ent
wicklungsprogramm für lainzelne Gebiete und Zo
nen in der Steiermark j auf der Ortsebene der Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplan. 

Das iSiindalso jene Instrumente, die uns in Zu
kunft die Raumordnung durchführbar machen, damit 
wir all diese Ziele tatsächlich auch verwirklichen 
können. -

Eine weitere Bemerkung darf ich mir vielleicht 
auch noch erlauben und zwar betrifft sie die Frage 
des Planungsverständnisses. 

Planung ist ja lange Zeit ein bißchen anrüchig 
gewesen. (Landesrat Bammer: „In der ÖVP!") Viel-
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leicht auch begründet, Herr Landesrat. Ich komme 
auch auf d iese Frage noch zurück. Planung, meine 
Damen und Herren, wie Sie sie verstellen — ich 
könnte mir vorstellen, daß es auch einen Konsens 
im Landtag zwischen allen Parteien geben könnte — 
sehen wir in dreifacher Hinsicht: 

1. Planung als ganzbeitlicher Vorgang. Was heißt 
das? Natürlich hat e s auch bisher schon Planung 
in allen Bereichen gegeben — Verkehrsplanung, 
Bildungsplanung, Wohnbauplanung, Straßenplanung 
usw. —. Es ist nichts neues, daß geplant wird, aber 
vielleicht gibt res e twas, das wir vor allem in die
sem Gesetz ganz besonders herausarbeiten wollten, 
vielleicht i s t e twas neu — aber sehr wichtig •— 
nämlich, daß Planung in partiellen Bereichen einer 
bewußten und gewollten Zusammenschau, einer ge
genseitigen Aibstimimung und Koordination nach 
übergeordneten Vorstellungen und Zielen bedarf. 
Das .ist de r neue Aspekt, der vor allem von der 
Raumordnung her kommt, indem wir Raumordnung 
sozusagen als eine übergeordnete Planung über 
alle anderen Bereiche ansehen. 

Meine Damen und Herren! Unsere Welt, in der 
wir heute leben, ist ein dynamisches System mit 
ungeheuer vielen gegenseitigen Verflechtungen und 
Abhängigkeiten; es ist e ine Welt, in der eine Unzahl 
von Komponenten aufeinander einwirken. Planung 
muß auf dieses dynamische System Rücksicht neh
men. Planung ist daher auichals integrativer Vorgang 
nach gesamtheitlichen Vorstellungen zu verstehen. 

Ein zweiter Aspekt: — und jetzt komme ich 
gleich darauf zurück, warum wir gewisse Vorbe
halte zur Planung hat ten — Planung ist und kann 
niemals Selbstzweck sein. Hier l iegt vielleicht über
haupt de r grundsätzliche Unterschied in der Pla-
nungsauffasBung und i n der Planungsvorstellung 
zwischen uns und kollektiven Gesellschaften im 
Osten. Dort ist de r Plan das Evangelium, da s aller
höchste, das sozusagen in den Tabernakel hineinge
stellt gehört und eine entsprechende Verehrung 
und Anbetung erfährt. Planung kann niemals Selbst
zweck, sondern nur Mittel zum Zweck sein. Planung 
ist daher auch nichts Unabänderliches, Starres. Im 
Gegenteil: Weil wir in einer dynamischen Welt 
leben, muß Planung auch als dynamischer Prozeß, 
als permanente Anpassung verstanden werden. Ich 
glaube, daß d ies e in ganz wichtiger Aspekt ist, weil 
p lanen vorausschauen heißt >und bedeutet, daß man 
sich immer wieder auf neue, Situationen einzustellen 
hat. 

Und jetzt komme ich auf das Raumordnungsge
setz selbst zurück: 

Wir hat ten bisher im alten Flächennutzungsplan-
gesetz vorgesehen, daß ein Flächennutzungsplan erst 
nach zehn Jahren geändert werden darf. Das ent
spricht meiner persönlichen Meinung nach jenem 
Planungsmodell, das wir eigentlich heute nicht mehr 
wollen. Wir s ind hier e inen anderen Weg gegan
gen. Wir s agen im neuen Raumordnungsgesetz nicht: 
Ich darf 'erst in zehn Jahren ändern, sondern ich 
muß spätestens nach fünf Jahren überprüfen, ob 
der Flächenwidmungsplan noch stimmt. Wir haben 
die Verpflichtung, permanent zu überprüfen, ob un
sere Planungsvorstellungen einer Korrektur und 
Anpassung bedürfen. 

Ein dritter Aspekt: Planung als ein Prozeß der 
Mitwirkung der Betroffenen. 

Sehen Sie, das betrachten Sie vielleicht als Schlag
wort, aber es sagt doch viel. „Planung nicht gegen, 
sondern für d ie Bevölkerung". Wenn wir heute 
weltweit eine Wel le von Bürgerinitiativen erleben, 
dann bin ich zutiefst überzeugt, daß die Ursachen 
hierfür — sie kommen über die Bundesrepublik aus 
Amerika — im gestörten Verhältnis von Planung 
und beplanten — wenn Sie mir dieses häßliche 
Wort er lauben — bzw. Betroffenen zu suchen sind. 

Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, im Raum
ordnungsgesetz dieses gestörte Verhältnis von Pla
nung und Betroffenen zu beseitigen. Das bedeutet, 
daß wir der Planung 

1. einen möglichst großen Grad an Öffentlichkeit 
geben müssen und 

2. eine möglichst hohe Beteiligung der Betroffenen 
anzustreben haben. 

Das ist sicher nicht ganz leicht und jeder der 
beute politische Verantwortung zu t ragen hat, bat 
sich mit dieser Frage intensiv auseinanderzusetzen. 
Aber im Letzten muß es darum gehen, e inen mög
lichst weitgehenden Konsens der Betroffenen zu fin
den. Das ist ein unheimlich 'mühsamer Prozeß, aber 
wichtig, und hier sage ich ganz offen, hier ist es 
auch richtiger den Verdruß vorher zu haben als 
nachher. Wir haben uns auch in der Erstellung des 
Raumordnungsgesetzes an dieses Prinzip gehalten. 
Wir haben versucht, in der Gesetzwerdung einen 
Weg einzuschlagen, der sicher überaus mühsam war, 
aber im letzten insoweit doch fruchtbar und erfolg
reich, weil wir mit möglichst vielen Betroffenen ge
redet haben, ob e s sich um Bauern, meinetwegen 
von Graz-Umgebung oder von Fürstenfeld gehandelt 
hat, um Wirtschaftstreibende, damit das, was im 
Endeffekt herauskommt, die Partizipation, diese 
Teilhabe der Beplanten auch wirklich ermöglicht. 
Um wieder auf das Konkrete zurückzukehren, in 
welchem Maße ist dieser Grundsatz der Öffentlich
keit einerseits und der Beteiligung der Betroffenen 
•andererseits realisiert? Hier stellt sich natürlich die 
Frage, daß d iese Beteiligung um so schwieriger wird, 
je weiter Planung vom Einzelnen wegkommt. Sie 
wird am ehes ten auf de r Gemeindeebene und am 
schwierigsten auf der Landes- oder Bundesebene 
realisierbar sein. 

Aber , um nochmals auf die beiden Grundsätze 
Öffentlichkeit und Beteiligung der Betroffenen zu
rückzukommen. Wir haben in der Ortsplanung aus 
diesen Überlegungen heraus e in mehrstufiges Ver
fahren vorgesehen. Das beginnt bei den Grundlagen-
'erbebungen für das Entwicklungiskonzept — das 
wird noch weniger Öffentlichkeit haben —, führt 
dann hin zum Entwicklungskonzept selbst und hier 
ist die 1. Phase der Öffentlichkeit bereits eingebaut. 
Wir haben die Gemeinden mit diesem Gesetz ver
pflichtet, das Entwicklungskonzept mit den Gemein
debürgern zu diskutieren. Wir haben die sogenannte 
Informationspflicht bereits in dieser Phase einge
schaltet, weil wir der Überzeugung sind, daß es nicht 
viel Sinn hat erst dann die Öffentlichkeit zu be
schäftigen, wenn man knapp vor de r Beschlußfas-
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isung steht. Erfahrungsgemäß wissen wir, daß es 
dann sehr schwierig ist, Einwendungen noch zu be
rücksichtigen. 

2. Phase: Absichtsibeschluß des Geme'inderates 
über den. Fläichennutzungsplan mit einer Kund
machung, in der aufzufordern ist, daß die Gemeinde-
bürger und alle jene, die ein Interesse an der Pla
nung bekunden können, Anregungen, Wünsche u. 
dgl. bei der Gemeinde deponieren können. Es ist 
•sozusagen die Phase der Aufforderung zum Ge
spräch. 

3. Phase: Gemeinderatsbeischluß hinsichtlich der 
Auflage des Fläcbenwiidmungsplanes. Hier haben 
wir, und das ist sehr wichtig, eine zweite Informa
tionswelle vorgesehen. Wir verpflichten die Ge
meinde diesen aufgelegten Entwurf des Flächen
widmungsplanes wiederum mit den Gemeindebür
gern in Gemeindeversammlungen zu diskutieren. 
Dann kommt die Beschlußfassung des Flächennut
zungsplanes, wobei bei dieser Beschlußfassung, und 
das sind großteils Punkte, die neu sind, jede Ein
wendung im Gemeinderat behandelt werden muß. 
Wenn 'eine Einwendung nicht berücksichtigt wird, 
hat der Gemeinderat schriftlich die Ablehnung zu 
begründen. Ich glaube, daß damit eine Öffentlich
keit erreicht wird, die es erhoffen läßt, daß evidente 
Fehlentscheidungen möglichst ausgeschalten werden 
können. 

Die letzte Phase der Öffentlichkeit ist die Geneh-
rnigungspflicht des Flächennutzungsplanes durch die 
Landesregierung, die wiederum die Verpflichtung 
bringt, alle vorgebrachten Einwendungen nochmals 
zu überprüfen. 

Schwieriger wird, das ist gar keine Frage, die 
Partizipation auf der Regionalefoene. Hier sind re
gionale Planungsibeiräte vorgesehen, wobei die 
Stelle des Einzelnen jetzt von den Gemeindevätern, 
von den Gemeindevertretern und jenen Persönlich
keiten, die eben in der Regionalebene Entschei
dungsträger sind, eingenommen werden muß. Auf 
der Landeisebene ist diese Mitsprachemöglichkeit 
naturgemäß weiter abstrahiert, wobei der Raumord
nungsbeirat auf Landesebene im wesentlichen Ver
treter der Landesparteien, und zwar nach der Zu
sammensetzung der Landesregierung, -Vertreter der 
einzelnen Interessensvertretungen, der Kammern, 
Vertreter der Geimeindevenbäinde, Vertreter der 
Hochschulen und Kirchen vorsieht. Soweit kurz zur 
Frage des Planungsverstänidniisses. 

Und nun zu einzelnen wichtigen Punkten des 
Raumordnungsgesetzes selbst. Vielleicht darf ich im 
Telegrammstil eine Information geben. iDer Bericht
erstatter hat erwähnt, daß der Initiativantrag die 
wesentliche Grundlage des Raumordnungsgesetzes 
ist. Das stimmt, es gibt einzelne abweichende Be
stimmungen, die ich jetzt nur schlagwortartig nenne, 
auf die ich noch in einem oder anderen Fall zu
rückkomme. Im wesentlichen baut das Raumord
nungsgesetz auf den Initiativantrag auf, natürlich 
angereichert durch Anregungen, etwa im Begutach
tungsverfahren, durch viele Gespräche und Ver
handlungen, durch die Akademie und nicht zuletzt 
auch durch eine Reihe von Vorschlägen, die dann 
im Rahmen der Parteienverhandlungen eingearbeitet 
worden sind. 

Das Gesetz selbst unterscheidet sich in folgenden 
Punkten vom seinerzeitigen Initiativantrag: 1. in 
der Art und Weise, wie die Frage der Einlösung der 
Vorbehaltsflächen geregelt ist. 2. Im Aufschlie
ßungsbeitrag, das habe ich bereits erwähnt, der 
nicht iin der Raumordnung, sondern in der Bauord
nung geregelt ist. 3. In den Entscheidungsbeistim-
mungen. Hier haben wir, glaube ich, eine wirklich 
bessere Lösung gefunden. 4. In einer Verstärkung 
der Regionalplanung durch ausdrückliche Bestim
mungen hinsichtlich Regionalplanung und vor allem, 
durch Einfuhrungein.es regionalen Planungsbeirates. 
5. In der Inforrnationispflicht, auf die habe ich stehon 
hingewiesen. 6. In der Einführung eines sogenannten 
Umlegeverfahrens, das uns nunmehr die Möglichkeit 
gibt, ähnlich wie im landwirtschaftlichen Grundzu-
samnienlegungsverfahren auch im Bauland eine Um
legung durchzuführen. 

Das Gesetz selbst regelt — das war einer der 
Punkte, die bereits sehr früh entschieden worden 
sind — nicht nur wie früher die Ortsplanung, son
dern es ist. ein umfassendes Raumordnungsgesetz, 
d. h. es berücksichtigt die Tatsache, daß Ortsplan-
nung nie von der Regional- und Landesplanung her
ausgelöst werden kann wie umgekehrt auch die 
Landes- und die Regionalplanung auf die Ortspla
nung Rücksichten zu nehmen hat. Neu gegenüber 
den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen ist die 
Planungspflicht, und das ist ein ganz wichtiger Ge
sichtspunkt. Die Planungspflicht einmal für das Land, 
wie § 8 sagt: „Die Landesregierung hat durch Ver
ordnung 'Entwicklungsprogramme zu erlassen." Es 
regelt aber auch die Planungspflicht für die Ge
meinden. Hier war ja einer der wirklich schwachen 
Punkte des alten Flächennutzuingsplangesetzes. Es 
hat sich nicht klar ausgedrückt, ob Ortsplanung eine 
Pflichtaufgabe ist oder nicht. Das hat sicher dazu 
geführt, daß so mancher Bürgermeister, der drin
gend notwendig einen Flächennutzungsplan ge
braucht hätte, sich deshalb nicht darübergewagt hat, 
weil er fürchten mußte, als übereifriger Bürger
meister in die größten Kalamitäten zu kommen, 
um ihm dann zu sagen: „Du machst da eine Fleiß
aufgabe, warum sollen wir uns mit solchen Pro
blemen beschäftigen, wenn wir es nicht müssen." 
Dieses Gesetz gibt einen ganz klaren gesetzlichen 
Auftrag an die Gemeinden, innerhalb der nächsten 
sechs Jahre Flächennutzungspläne zu erstellen. Ich 
glaube, daß ist vielleicht einer der wichtigsten Punk
te des ganzen Gesetzeis. 

Der Flächenwidmiungsplan und seine Konsequen
zen: 

Der Flächemwiidimungsplan selbst sieht — wenn 
ich mich in weiterer Folge vor allem mit der Orts
planung beschäftige, weil dort natürlich die schwie
rigsten Fragen auftauchen (es ist sehr schön, über 
Raumordnung zu reden, da sind wir uns bestimmt 
alle einig, wenn es jedoch ins konkrete Detail 
geht, wird es schwierig; das ist bei der Ortsplanung 
der Fall), —, eine Gliederung des Gemeindegebietes 
in drei Kategorien vor: 

In die Kategorie des Baulandes, in die Kategorie 
des Freilandes und dann noch in die technische 
Kategorie „Verkehrsflächen". 

http://Einfuhrungein.es
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Die wesentliche Zielsetzung des Flächenwid
mungsplanes, der, ich möchte fast sagen, das End
glied einer Planungskette ist — wobei ich persön
lich die größte Bedeutung eigentlich dem örtlichen 
Entwicklungskonzept zumessen möchte, weil dort die 
zukünftigen Leitvorstellungen einer Gemeinde dis
kutiert werden —, ist im wesentlichen das recht
liche Instrument, die Zielvorstellungen des Ent
wicklungskonzeptes zu verwirklichen. 

Der Flächenwidmungsplan hat e ine eminente Be
deutung im Hinblick auf die siedlungspolitische Ent
wicklung e iner Gemeinde. Dem Flächenwidmungs-
plan wird ein Biedlungspolitisch.es Leitbild zugrunde
gelegt, das im wesentlichen heißt: Bebauung dort, 
wo Bebauung bereits da ist, das heißt: Bebauung 
rund um bereits bestehende Orts- bzw. Siedlungs-
kerne und Freihaltung des übrigen Landes von der 
Bebauung. Das ist natürlich 'das schwierigste, weil 
hier .eine Unzahl von Problemen auftauchen, auf 
die ich später dann noch zurückkommen werde. 

Auch dazu möchte ich e twas sagen: Es geht uns 
in keiner Weise darum, mit dieser Ordnung „Bau
land—Freiland" mehr oder -minder alles in Städte 
hineinzudrängen oder gar in Hochhäuser. Das kann 
nicht unsere Absicht se in und das war sie auch nie. 
Es geht uns aber darum: Bebauung i n geordneten 
Bahnen zu ermöglichen. Das schließt Verdichtungen, 
etwa in Wohnsiedlungen mit Geschoß-bauten genau
so ein wie Einzelhausbauten und das Einfamilien
haus, das meiner persönlichen Meinung nach immer 
noch die idealste Wohnform darstellt. Im wesent
lichen kommt es aber auf das Wie an und vor allem 
auf das Wo, das heißt: Verbauung dort, wo auch 
die entsprechenden Voraussetzungen vorhanden 
sind. 

Hier bin ich schon bei einem Punkt, der, glaube 
ich, auch für unsere Gemeinden sehr entscheidend 
ist, nämlich der Frage, nach welchen Gesichtspunk
ten in Zukunft Bauland auszuweisen sein wird? 
Nach welchen Kriterien hat der Planer und dann 
in weiterer Folge der Gemeinderat festzulegen, wo 
gebaut und wo nicht gebaut werden kann: 

Hier sind vor allem drei Kriterien: 

1. Die sogenannte Baulandeignung. Diese Be
stimmung hat ten wir eigentlich schon in der jetzigen 
Bauordnung, nur ist sie sehr extensiv ausgelegt 
worden. Es wäre so manches, was heute als Bauland 
ausgeschieden ist, als solches nicht geeignet, wenn 
man genau das Gesetz e ingehalten hätte. 

2. Der voraussichtliche Baulandbedarf. Es ist nicht 
möglich, so vorzugehen, wie ein Bürgermeister ge
meint ha t : „Ich werde mir das Problem so einfach 
als möglich machen. Ich weise einfach meine ganze 
Gemeinde als Bauland aus , d ann habe ich mit den 
Entschädigungen rund den Grundeigentümern keine 
Schwierigkeiten. Für mich ist damit d a s Problem ge
löst." Ein solcher Flächenwidmungsplan, meine Da
men und Herren, dürfte von der Landesregierung 
nicht genehmigt werden, weil als wesentliches Kri
terium der Ausweisung eines Gebietes als Bauland 
iaiich der yoraussichtMcbe Baulandbedarf zu sehen 
ist. 

3. Die Erschließungspflicht. Dieses Kriterium ist 
neu, auch gegenüber den anderen Bundesländern, 

und überaus wichtig, vor a l lem auch a u s der Sicht 
der Gemeinden. In Zukunft darf nur mehr e twas als 
Baugebiet ausgewiesen werden, was entweder be
reits erschlossen ist, oder aber, wofür eine Er
schließung vorgesehen ist! 

Es geht nicht nur um die Straße, es geht auch um 
die Wasserversorgung — und das ist ausdrücklich 
im Gesetz e rwähnt —, auch um die Frage der Ab-
wasserbesaitigung. 

Meine Damen und Herren! Hier liegt eines jener 
Probleme, mit 'dem beispielsweise -dlie Schweiz 
nicht fertig geworden ist und welches d ie Schweiz 
gezwungen hat, rigoros gesetzliche Bestimmungen 
einzuführen, nämlich die Tatsache, daß eine Ver
stärkung der Streusiedlungen eine eminente Ge
fährdung und teilweise auch Zerstörung des Grund
wassers mit sich bringt. Wir wissen alle ganz ge
nau, daß die -besten Kläranlagen bestenfalls eine 
mechanische, aber nie eine biologische Klärung des 
Abwassers bringen und daß d ie Abwässer dann 
wiederum in das Grundwasser versickern und da
mit dieses schwerstem gefährden. 

Das Steiermärkische Raumordnungsgesetz sieht 
daher vor, daß nur mehr jene Gebiete als Bauland 
ausgewiesen werden dürfen, für die entweder diese 
Erschließung schon vorhanden, oder aber in abseh
barer Zeit geplant ist. Damit wird es möglich wer
den, die Siedlungsentwicklung organisch weiterzu-
treiben. Damit werden aber auch — das ist, glaube 
ich, ein ganz entscheidender Gesichtspunkt — unsere 
Gemeinden an die Lage versetzt, Bauland wirtschaft
lich zu erschließen. Dem Moment des Umweltschut
zes kann man damit in der Praxis auch wirklich 
gerecht werden. Das Gesetz selbst schließt sogar 
ausdrücklich aus, daß Gebiete als Bauland ausge
wiesen werden dürfen, wenn die Aufschließung un
wirtschaftliche, öffentliche Aufwendungen für Was
ser, Abwasser, Energie usw. erforderlich machen 
würde. 

Hier ist mit dem Raumordnungsgesetz eines jener 
Instrumenten geschaffen, von dem wir uns eine 
gediegene, sinnvolle, organische Bauentwicklung in 
unserem Lande erhoffen. 

Hier ist auch der Ansatzpunkt für die Notwen
digkeit, einen sogenannten Aufschließungsibeitrag 
einzuheben. Wir haben uns allzusehr daran ge
wöhnt, daß alles, was die öffentliche Hand für uns 
an Vorleistungen erbringt, nichts kostet. Das Wasser 
'soll nichts kosten, der Kanal soll möglichst billig 
sein, das Abwasser ebenso. Wir müssen einfach so 
weit kommen, daß auch der einzelne den Vorteil, 
den er für sich e twa aus einer gemeinschaftlichen 
Aufschließung i n Anspruch nehmen kann, mitfinan
ziert. 

Nun bin ich schon beim Aufschließungsibeitrag 
selbst. Ich werde, es kurz machen. 

Wir haben ihn heute beschlossen. Er sieht vor, 
daß die Gemeinde — und das ist deshalb wichtig, 
weil sonst manche Gemeinde überfordert wäre — 
für die Ausschließung der Baulandflächen einen be
stimmten Betrag nicht nur e inheben kann, sondern 
muß! Nun wird dieser Betrag aber nicht schon bei 
der Beschlußfassung über den Flächenwidmungs
plan eingehoben werden können. Das wäre tech-
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nisch zwar möglich, (brächte aber entscheidende Be
lastungen mit sich. Der Aufschließungisfoeitrag ist 
so konstruiert, daß er in dem Augenblick fällig 
wird, wo der Eigentümer einer Raulandfläche um 
die Widmung ansucht. Und auch hier ist vorgese
hen, daß dieser Betrag nicht in einem zu bezahlen, 
sondern — entspreichend der Baufortschritte — in 
einer Drittelung flüssig zu stellen ist. Das erste 
Drittel bei Widmung, das zweite Drittel dann, wenn 
die Gemeinde mit der Erschließung beginnt, und 
das dritte Drittel erst dann, wenn die Erschließung 
tatsächlich fertiggestellt ist. 

Ich glaube, daß mit diesem Aufschließuhgsbeitrag 
auch die abgabenrechtliche Seite des Flächenwid
mungsplanes berücksichtigt worden ist und damit 
auch unsere Gemeinden in die Lage versetzt werden, 
die Aufgaben aus diesem Bereich auch wirklich lö
sen zu können. 

Nun zu einem Thema, das zweifellos zu. den hei
ßesten Eisen gehört hat, nämlich die Frage der Vor
behaltsflächen. 

Das bisherige Flächennutziungsplangesetz aus 
dem Jahre 1964 hatte keine Vorbehältst lachen vor
gesehen. Was ist der Sinn und der Zweck dieser 
Voribehaltsflächen? 

Sinn und Zweck der Vorbehaltsflächen ist es, 
für dringende Bedürfnisse der Gemeinschaft, Flächen 
zu reservieren für Kindergärten, Spitäler oder Al
tenheime bzw. Schulibauten. Es sind meist stand
ortgebundene Vorhaben. Ich kann also eine Schule 
zwar überall errichten, auch einen Kilometer außer
halb der Ortschaft, nur müßten dann die Kinder wo
möglich entlang der Bundesstraße zur Schule gehen, 
was sicher nicht gut wäre. Dieser Vorbehalt, wie 
er jetzt im Gesetz vorgesehen ist, macht es nun
mehr möglich, daß die Flächen, die als Vorbehalts
flächen ausgewiesen werden, auch tatsächlich von 
einer anderen Verbauung freigehalten werden kön
nen. Im ursprünglichen Vorschlag, dem Initiativ
antrag der Volkspartei, war eine Regelung vorge
sehen, derzufolge die Vorbehaltsfläcben auch über 
das Raumordnungsgesetz eingelöst werden konnten, 
und zwar auch dann, wenn der Grundeigentümer 
nicht zugestimmt hätte, also eine Enteignungsmög-
lichkeit über das Raumordnungsgesetz. Es sind in 
den Beratungen vor allem rechtliche Bedenken vor
gebracht worden, die etwa in die Richtung gehen, 
daß Enteigungen immer einen sehr massiven Ein
griff in die Eigehtumsstruktur bedeuten und man 
solche Eingrffe grundsätzlich wohl nicht ausschlie
ßen, aber isben als letztes Mittel sehen und auf das 
unbedingt notwendige Ausmaß beschränken sollte. 
Bei solchen Enteignungen sollte ganz genau fest
gelegt .werden, unter welchen Voraussetzungen tat
sächlich eingelöst werden kann. Es hat sich gezeigt, 
daß die Vorbehaltszwecke einfach sehr unterschied
lich sind und daß es kaum oder nicht möglich ist, 
die einzelnen Festlegungen für alle Vorbehalts
zwecke gemeinsam zu treffen. Der zweite Grund 
waren eigentlich Erfahrungsberichte aus der Schweiz, 
die in der Steirischen Akademie geäußert wurden. 
Die Schweizer haben uns gesagt: „Belastet doch das 
Raumordnungsgesetz nicht mit allzuviel Materien, 
die es dann praktisch undurchführbar machen." Nun 
sind wir aber andererseits der Meinung — und das 

war eigentlich nie bestritten —, daß wir notfalls 
auch Einlösungsmöglichkeiten haben müssen. Wir 
sind einen Weg gegangen, der uns als richtiger er
scheint, nämlich derart, daß wir im Raumordnungs
gesetz grundsätzlich auch Einlösungsmöglichkeiten 
für Vorbehaltsflächen dann vorsehen, wenn es der 
Grundeigentümer verlangt. Er kann von sich aus 
den Vorgang jederzeit einleiten, indem er der Ge
meinde sein Grundstück, auf dem ein Vorbehalt 
liegt, anbietet und sagt: „Liebe Gemeinde, ich biete 
dir dieses mein Grundstück für Schulzwecke an." 
Jetzt ist natürlich der Offenbarungseid zu leisten, 
ob die Gemeinde Vorbehaltsflächen im großen 
Ausmaß nur eingetragen hat, um viel Fläche ver
fügbar zu haben ober aber ob sie wirklich in der 
Lage und bereit ist, diese Flächen einzulösen. Denn 
wienn sie in diesem Fall sagt: „Nein, ich löse sie nicht 
ein", muß der Vorbehalt gelöscht werden und es 
besteht keine Möglichkeit mehr, eine solche Fläche 
auch später im Flächenwidmungsplan als Vorbe
haltsfläche auszuweisen. Wenn es aber zu keiner 
Einigung kommt, beispielsweise der Grundeigen
tümer wird von sich aus nicht aktiv, dann gibt es 
immer noch die Möglichkeit, und die wollen wir 
nicht ausschließen, auf Grund bestehender gesetz
licher Bestimmungen — und solche gibt es — die 
Einlösung von solchen Flächen durchzuführen. Der
artige Enteignungsbestimmungen sind beispiels
weise heute schon im Spitalsgesetz vorhanden, im 
Friedhofgesetz und es gibt also jetzt schon Ent
eignungsmöglichkeiten für Energieanlagen, für Ver
kehrsflächen, für Abwasserbeseitigung. 

Mit idem heute beschlossenen oder noch zu be
schließenden Gesetz, Einlösungsmöglichkeiten für 
Abfallbeseitigungsanlagen, für Schulen, für Kinder
gärten, für den ruhenden Verkehr, glauben wir ein 
Optimum an Möglichkeiten einerseits und einen 
bestmöglichen Schutz des Eigentümers auf der an
deren Seite gewährleisten zu können. Ich glaube, 
daß es damit gelungen ist, den notwendigen Ein
griff auf das Eigentum auf das absolut unbedingt 
notwendige Ausmaß zu (beschränken, auf der an
deren Seite aber trotzdem auch die Interessen der 
Gemeinschaft zu vertreten und die Gemeinschafts
erfordernisse realisieren zu helfen. Das entspricht 
dem Ergebnis der Parteien Verhandlungen, wo sich 
schließlich und endlich doch alle Parteien in dieser 
Frage einig waren. 

Ein zweiter heißer Themenkreis ist die Frage der 
Entschädigung. Sie wissen ja, meine Damen und 
Herren, daß das steirische Flächennutzungsplange-
setz 1964 nicht zuletzt am § 10 gescheitert ist. Der 
§ 10 des alten Gesetzes hatte so weit gehende Ent
schädigungsbestimmungen vorgesehen, daß nicht nur 
Entschädigungen für Untergang von Rechten, was 
an sich selbstverständlich ist, vorgesehen waren, 
sondern daß auch eventuelle Spekulationen auf Ko
sten der öffentlichen Hand entschädigt hätten wer
den müssen. Es gab nämlich eine Bestimmung, die 
besagt, daß Wertveränderungen im Zusammenhang 
mit dem Flächennutzungsplan entschädigungspflich
tig sind. Das hätte praktisch bedeutet, daß eine Zu
weisung einer Fläche zum Freiland Entschädigungs
anspruch des Grundeigentümers zur Folge gehabt 
hätte. 
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Das' war das eine Extrem. Das a nde re Extrem, mit 
dem wir uns an der Debatte auch auseinanderge
setzt haben, war, daß überhaupt ke ine Entschädi
gung vorgesehen ist. Eine solche Regelung hat bei
spielsweise Kärnten. In Kärnten gibt es keine Ent-
schädigungsbestimmungen für Wertveränderungen 
oder Verluste im Zusammenhang mit dem Raum
ordnungsgesetz. 

Wi r glauben mit den jetzigen Bestimmungen 
e inen Weg gefunden zu haben, der den wider
sprüchlichsten Interessen einigermaßen gerecht wird, 
einigermaßen erträglich ist und tauch nicht zuletzt 
auch finanzierbar ist. Aber eines i s t mir auch klar 
— und das sage ich ganz offen —, gerade in dieser 
Frage wird es keine lOOVoige Lösung geben, weil 
es einfach Interessenskonflikte gibt, die nicht lös
bar sind. Die ursprüngliche Fassung am Initiativ
antrag, meine Damen und Herren, ha t te lediglich 
für drei Fälle eine Entschädigungspflicht vorgesehen. 
Eine Entschädigung 1. die dann zu gewähren ist, 
wenn Rechte untergehen, beispielsweise wenn eine 
Widmungsbewill igung oder e ine Baubewilligung für 
e in Grundstück bereits vorlag und nunmehr diese 
Widmungs- oder Baubewilligung infolge Erklärung 
des Gebietes zum Freiland nicht realisiert werden 
konnte. Hier war ursprünglich vorgesehen, die Ko
sten der Baureifmachung des Grundstückes ein
schließlich der Grundbeschaffungskosten, abzüglich 
des Verkehrswertes zu entschädigen. Der 2. Fall war 
die Entschädigungspflicht dann, wenn keine recht
lichen Ansprüche vorhanden waren, aber im Ver
t rauen auf die Rechtslage gehandelt wurde. Um ein 
Beispiel zu nennen: Einer hat sich im Vertrauen dar
auf, bauen zu können und vielleicht auch noch auf 
Grund einer entsprechenden mündlichen Zusiche
rung vom Bürgermeister „Jawohl, da draußen wirst 
du wahrscheinlich bauen können", e inen Baugrund 
erworben, dort den Weg hinzugebaut und einen 
Brunnen gegraben. Durch den neuen Flächen-
widmungsplan fällt e r ins Freiland. In einein solchen 
Fall hä t ten wir nach dem ersten Gesetzesentwurf 
die aufgewendeten Kosten entschädigt. Der 3. Fall 
— ich nenne die drei Fälle deshalb so aus
führlich, weil s ie Teile der vorgesehenen Entschä
digungsbestimmungen sind — betrifft vor allem 
jene Randzonen an der Grenze des Baulandes, wo 
eine Fläche zu mehr als 50 °/o vom Bauland um
faßt war. Wenn, wie es etwa beim Flächennutzungs
plan in Graz der Fall ist, e ine Fläche zur Gänze 
oder überwiegend vom Bauland eingeschlossen wird, 
beispielsweise private Parkanlagen, Grünanlagen, 
die in diesem Sinn als grüne Inseln ja auch der 
Allgemeinheit zugute kommen, ist eine Entschädi
gung nach dem Wertverlust vorgesehen. 

Nun, diese Entschädigungsbestinimungen haben 
uns deshalb nicht befriedigt, weil s ie eben, ich 
möchte fast sagen zu individuell waren, weil sie 
drei Fälle und damit eben nur e inen Ausschnitt 
aus dem gesamten Problem erfaßt haben. Wir haben 
uns dann, und vor allem auf Grund der Erfahrung 
in der Schweiz und den westlichen Bundesländern, 
zu einer Regelung durchgerungen die, glaube ich, 
einen optimalen Weg darstellt. Im Prinzip sind zwei 
Möglichkeiten vorgesehen. 

Erstens in d en drei genannten Einzelf allen, wobei 
es sich durchaus um häufig vorkommende Fälle 
handeln kann, zweitens bei .'Ungewöhnlichen Här te
fällen. Dabei wurde von der Überlegung der 
Schweiz ausgegangen, d ie auch dann entschädigt, 
wenn izwar keine formelle, wohl aber materielle 
Enteignung vorliegt, was etwa dann der Fall dist, 
wenn eine Fläche durch Ptanungsmaßnahimen völlig 
entwertet wiird. In solchen Einzelfällen wollen wir 
auch eine Entschädigung vorsehen, wenn es sich um 
lunigewöhniliche Härtefälle handelt . Wir halben alber 
eine Sicherung eingebaut, die überaus wichtig ist, 
nämlich e ine Bestimmung, daß ikieineslflalls ein Bnf-
schädigungsanispiruch aus de r Taltsache der Zuwei
sung einer Fläche zum Freilaind .entsteht. Damit ist 
d iese generelle EntschädigunigspfMcht, 'Wie sie bis
her bestanden hat, gefallen, 'in jhesiondeiren Häribe-
fällen, und in den drei aufgezählten Fällen ist je
doch eine Entschädigunlgsimäglichkeit vorgesehen, 
wobei die letzte Entscheidung lin jedem einzelnen 
Fall das Gericht zu treffen hait. Hier wird es we
sentlich davon abhängen, welche Judikatur sich in 
der nächsten Zeit in d ieser Richtung h in entwickelt. 

Ich glaube, daß damit das Kernproblem der Ent
schädigung zumiindestens e inigermaßen in den Griff 
bekommen wurde. Dem einzelnen bleibt immer 
noch das Recht vorbehalten, notfalls das Gericht 
anzurufen, um dort das Recht au l inden. 

Ein Problem ist natürlich weitgehend unlösbar, 
das ist die Frage d e r Wertvieränderung durch Pla
nung. 

Es hat uns auch in der Debatte zum Raumord
nungsgesetz durch längere Zeit die Frage beschäf
tigt, ob wir das Problem der Wer tveränderung durch 
Planung in Form einer Art Ausgleichskasse lösen 
könnten. Das Problem selbst stellt sich ja so dar, 
daß Flächen, die nunmehr über den Flächenwiä-
miuingsp&an als Bauland ausgewiesen werden, allein 
durch die Tatsache der Ausweisung schon eine 
beträchtliche Wertvermieibrung erfahren, und daß 
uimigeklehrt Flächen, d ie ins FriSiland kommen, zwar 
eine Aufwertung als landwirtschaftliche Fläche er
halten, weil es sich um eine landwirtschaftliche 
Primänzione handelt , aber auf de r anderen Seite 
natürlich mächt mehr a ls Bauland vermarktbar sind. 

Wir haben auch diese Frage lange diskutiert und 
überlegt, .alber es hat sich sehr bald herausge
stellt, daß das Piroibleim unheimlich kompliziert ist. 
Allein in d e r Frage d e r Bewertung. 'Wie bewerten 
Sie eine Fläche, die 'ins Freillanid zugewiesen wird; 
welche Wertveränidenung ha t islie jetzt erfahren? 
Hängt diese alb von der Entfernung zum Bauland, 
von der Siedlungsdichte, hängt sie alb meinetwegen 
van der .sonstigen wirtschaftlichem Entwicklung? 
Eine Bewertung in iddeser Richtung ist überhaupt 
nicht möglich. 

Hier hat sich noch ein zweites gezeigt —-. wenn 
ich kurz über diese Erfahrung berichten darf: 

Wir haben diese Frage vor iallem im Ausland 
zu studieren Versucht, wo es mehr Erfahrunigen 
in diesem Zusammenhang .gilbt, letwa in der Frage 
des Plianunigswertausgleiches. Wir halben dabei fest
gestellt, daß sich d ie Diskussion im Ausland auf 
e ine ganz andere Ebene begeben hat (sowohl in 
der Schiwteiz lals auch in der Bundesrepublik). 
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Man geht dort von .der Überlegung aus, daß jede 
Art "von Wertsteigerumg bei Grund und Boden auicn 
allertgerimlgsitem Teffl durch persönliche Leistung des 
Figenrtümers, und zum allergrößten "Deal idurch öf
fentliche Investitionen, »durch Inlfilaisfcriukturmaßnah-
inen und idurch Planungsmaßnahmem, entsteht. Eine 
Fläche ist dann um so mehr wert, wenn sie gut er
schlossen ätert, wenn sie über eine entsprechende 
Infrastruktur (Straßennetz, Kanalisation, Wasser
leitungen, Einrichtungen für Bildung, Kindergärten, 
Schulen usw.), verfügt. 

Alber auch — und das ist interessant, ida kann 
ich Ihnen ein paar Zahlen mannen — allein die 
• Tatsache, der Zuweisung einer Fläche zu einer be-
stirnimtem NntzungskatagoLrie bringt schon eine 
überaus deutliche 'Veränderung mit sich. Es hat 
sich gezeigt, daß dm Baisei — und dais sind stati
stisch ibelagte Zahlen — die Umwandlung einer 
Bauzone vom der zweigeschossigen zur vierge
schossigen Verbaubarkedt eine Steigerung des 
Lanidweriies.iuim 267 Prozent zur Folge haittie. 

Ein anderes Beispiel: Die Umwandlung einer 
landwlktischlaiftlichen Fläche in Bauland hat fi
nanziell eitwa folgende Wertveräinderungem - er
bracht: 

Der landwirtschaftliche Vierkehrswert dieser 
. Fläche betrug 560.000 Franken. Nachdem .sie als 

Baiuizone imit relativ geringer Verlbauungsdichte 
laiuisgewdeisen wurde, ist der Wert dieser Fläche 
auf 9,9 Millionen Franken gestiegen; bei einer 
weiteren Erhöhung der Bebauungsdichte ist der 
Grundwert dieser genannten Fläche auf 22 Millio
nen Franken angestiegen, also von 500.000 auf 
22 Millionen Franken. 

üniterfesisant ist im weiteren Zusammenhang, daß 
die Kosten der BasfeetfschTießunig etwa fünf bis 
zehn Mälliijomem ausgemacht haben, die Eigentümer-
beiträgie iür die Basiserschließung hingegen aber 
1,5 Millionen 'betrugen. Hier sieht man schon, daß 
öffentliche Investitionen, insbesondere auch die Tat
slache 'einer Ausweisung eines Gebietes als Pla-

- numgsgehiet, eine beträchtliche Wertsteigerumg zur 
Folge halben. Die Konsequenz aus dieser Erfah
rung war im der Bundesrepublik 'wie auch in der 
Schweiz (die gleiche. Die Schiweliz hat ein Raumi-
piainpnglsigasetz verabschiedet, .welches einen Pla-
raumigswertausgleich vorsieht, elbenso steht ein sol
ches in der Bundesrepublik zur Diskussion. 

Meine Damen und Herren! Wir halben ums auch 
mit dieser Friage 'ernstlich beschäftigt. Muß man 
eiinias dazu festhalten: Sowohl die Schweiz als auch 
die Bundesrepublik sind in Idiiaser Frage über dais 
DiskiuisBlionsstadium nicht wesentlich hinausgeraten. 
Es hat sich auch gezeigt, daß die besten Vorschläge, 
die es etwa in der Bundesrepublik gibt, eigentlich 
auch noch sehr offen lassen, wie iso etwas prak
tisch durchfühnbar wäre. 

Ich igilaiube, daß diese Frage einfach noch nicht 
iso weit ausgereift ist, daß man sich heute ernst
haft uinld vor allem im Zusammenhang mit dem 
Raumowiniungsgeseiz auf ein Experiment einlassen 
sollte, von dam man nicht weiß, wohin es uns 
führt. 

Ein zweites. Wir sind sofort angestanden an der 
Tatsache, daß alle Fragen des Planjungswertäus-
gieichas weitestgehend in Buhdelskompetemzen ein
greifen, so daß sie voni Landesgasiettzgeiber kaum 
lösbar isinld. Halbe Lösungen scheinen uns deshalb 
nicht sinnvoll, so etwa eine Abschöpfung mach 
einem basrtimimten Prozentsatz, weil sie letztlich zu 
einer Blockierung des Baulandmiarktas geführt 
hätten und andererseits die Gefahr Ibestünde, daß 
diese Beträge danin erst wieder auf den Lettztver-
hraucher, das ist in diesem Fall der Wohnungs-
leiigentütmer, überwälzt werden, der sie dann letzten 
Endes wiederum zu tragen hätte. 

Wir isiind daher den umgekehrten Weg gegangen 
und halbem versucht, den Grundeigentümer im Bau
land an der Weirtlsteiigeruing kostenmäßig zu be
teiligen. Wir sind 'der Meinung, daß es organi
scher und richtiger ist, den, der eine Wertver-
imehnumg durch die Aufschließung erfährt,, lan den 
Auflschließungiskositen zu (beteiligen. 

Wir glauben, daß mit den Regelungen im Raium-
ordnungsgesetz einigermaßen das Auslangen ge
iferndem wenden kann, wie -/wir andererseits auch 
versucht haben, diese Frage dadurch zu entschärfen, 
daß Wir mehr oder minder scharfe Grenzziehungen 
vermeiden und lieber fließende Wertübergänge 
schaffen, die dadurch erreichbar slind, daß sich eine 
Reihe vom Maßnahmen neben- oder häntereinander 
schallten. Einmal ist es der .Aüfischließungsbeitiiag 
selbst, der auch eine Beteiligung des GrundeAgem-
'tümers an den Aufschließungskosten mit sich 
•bringt. 

Zum anderen ist es die Tatsache, daß wir nunmehr 
die Möglichkeit haben, sogenannte Aufischließungs-
gebiete auiszuwaislen. Das sind jene Bufferzonen 
'zwischen Bauigelbieten und Fnaiiand, die erst dann 
in die Verbauung übergeführt iwtenden, wem der 
andere Teil des Baulandes verhaut ilst. Damit 
dürfte sich wohl auch eine organische Abstufung 
der Boideniwierte ergeben. Ein dritter Gesichtspunkt 
Hat die Amgleichung der Entschädigungsbestimmun-
gen an diese Problematik. (Und ein vierter, sehr 
wesentlicher Faktor, den ich schon erwähnt habe, 
das ist die entsprechende Dimension! erung des 
Baulandes, (die eine Verknappung des Baulandes 
.ausschließt, d. h., eis wird sieh die Gemeinde schon 
ibiei der Erstellung und Erarbeitung dels Hächen-
nutzuwgtsplanas bemühen müssen, das Baulandam-
gelboit nicht zu groß ;un|d auch nicht zu klein zu 
machen und damit ein wenig dals Angeboit zu er
höhen und die Bodempraise zu drücken. 

Am Schluß darf ich Ihnen noch sagen, daß es uns 
ein wichtiges Anliegen war, diesen „toten" Raum 
der von der BeschfliußfasSiumlg des Gesetzes her 
Ibis zur Verabschiedung von Flächenwlidmungsplä-
mem besteht, insoweit ausaufüllen, daß nicht diese 
•Monate, es können auch im Einzelfall Jahre sein, 
dann erst recht dieses Chaos noch vergrößern. Wir 
halben uns bemüht, einen Wag au finden, der in 
dieser übergangsphasie von der Beschlußfassung 
des Gesetzes bis zur Beßchlußfasisiung von Flächem-
wlidrnungspiäinen eine Absicherung dels Plamunlgs-
zweckas erlaubt. Wir haben ihn lim § 51 hei den 
Uihergiangsib'elstimmiungen gefunden, wo "wir eine 
Festlegung' '.getroffen haben, die sehr wichtig ist. 
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Widmiungs- und BaubewiMiigungen dürfen bis zur 
Ensteltong vom Flächanwidmiungsplänen nur dann 
erteilt werden, wenn das Erfordernis des § 23, d. h. 
d ie zukünftige Baulandeignung, gegeben ist. Das 
bedeutet nicht mehr und nicht weniger, daß der ' 
Bürgermeister als Baubehörde 1. Instanz anläßlich 
der Widmung eines Grundstückes au prüfen hat, ob 
dieses Grundstück die EignungsvonaMssetziüngien 
für d a s Biauland entsprechend dam neuen Rautn-
Oirdnumigisgiasetz aufweist und voraussichtlich in je
nem Gebiet l iegen wird, das a ls Bauland auszu
scheiden ist. Das is t eine ganz wichtige Bestim
mung, weil damit d ie weitere fiaufühiung, e twa im 
Freilland, un terbunden werden kann. 

Eine weitere Bestimmung ist ebenfalls in den 
ütaerfeitahgsbesMmmungen, im § 51 Aibis. 7 gageben. 
Sie betrifft d ie Ferien- und Appartementhäuser. 
Wir haben vorgesehen, daß Ferien- und Apparte
menthäuser bis zur Beschlußfassung des Flächen-
miutzungspianas nur dann genehmigt we iden dürfen, 
wenn ein Gebiet durch Verordnung der Gemeinde 
a ls geeignet e rklär t wird und d ie Landesregierung 
für diese Verordnung die Zustimmung erteilt hat. 
Ein dritter Punkt, lauf den ich noch- h inweisen 
möchte, ist d ie sogenannte Batusperre, unid zwar im 
Zusammenhang mit der Erlassung eines Flächen-
widmunigsplanes. Wenn eine Gemeinde darangeht, 
einen Flächemwidmiuntgspilan au erstellen, kann sie 
<eline Bausperre über das ganze Genueindegebiiet 
oder einzelne Teile erlassen, die es dann ermögli
chen, die Bauführung eben bereits lin Richtung der 
zukünftigen Bautätigkeit au steuern. 

Meine Damen und Herren, e s stellt sich natürlich 
jetzt am Schluß d ie Frage, unid sie ist dimmer wieder 
(gesteint worden, ob mit diesem Gesetz, das sicher
lich ein riecht modernes Gesetz ist, nunmehr alle 
Probleme de r Raumordnung gelöst werden. Mit
nichten, meine Damen und Herren! Ich möchte je
den vo-r e inem solchen blinden Qptirniiismus war
nen. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum zu glau
ben, daß mit diesem Raumofldmungsgesietz alle Pro
bleme lim Land gelöst sind. 

Vielleicht werden Sie uns damit überhaupt erst 
in ihrer vollen Schärfe e rkennbar . Es wind ent
scheidend davon abhängen, olb dieses Gesetz von 
unseren Zeitgenossen, den Mitbürgern und Mit
menschen, akzeptier t wird, ab es vom ihnen rnitvoll-
zogen und mitgetragen werden kann. Es wird ent
scheidend davon abhängen, ob heute schon die 
notwendige Einsicht und das erforderliche Ver
ständnis für solche Maßnahmen vorhanden sind. 

Ich glaube, e ine zentrale. Frage der Raumordnung 
ist, ob es uns gelängt, 'diese Information a n jeden 
einzelnen Bürger in diesem Land benanizuibringen. 
Ich b in am sich nicht pessimistisch. Ich glaube, 
daß gerade die offentlichle Diskussion in den. letzten 
J ah ren über Massenmedien, Rundfunk, Fernsehen 
und Zeitungen wesentlich dazu (beigetragen hat, 
dieses Problembewußtsein zu vergrößern. Ich 
g laube auch, daß der nlaiVe Fortschrittsglaube, dem 
man eigentlich so lange gehuldigt hat, recht er
schüttert linst, vor allem auch angesichts der Schä
den, d ie wir heu te Ammer wieder feststellan kön
nen, ob. e s sich nun um Schäden in der Natur, beim 
Wasser, bei der Umwelt handelt . Ich glaube, daß 

gerade a n den jüngsten Ereignissen uns bewußt 
gewonden ist, w ie schnell unser Wohilsitamds- und 
Konsumdenken auch seinle Grenaen erreicht. hat. 
Und ich glaube, daß wir lernen müssen, e iner über
höhten Ideologie Ües Verbrauches das Prinzip de r 
Nachhaltigkeat und der Langlebigkeit "entgegenzu
setzen. Wir müssen einfach behutsamer und scho
nender mit den unvenmehrbaren Gütern unserer 
Menschheit, mit dem WiasBer, mit der Luft, mit dam 
Boden unid der Landschaft, umgehen. 

Meine Damen uind Herren, wenn wir d iesen Wan
del im Biewußtsein der Bevölkerung schaffen und 
nur dann, wenden wir d ie h ier angeführten Pro
bleme lösen können und e inigermaßen mit ihnen 
zurechtkommen. Dann, und nur dann, wird 
dieses Gesetz, über das wir Am Anschluß zu ent
scheiden haben, lauch in diesem Land wirksam 
werden. Ich lade Sie alle, mieine Damen und Hex
ren, herzlich ein, 'diesem wichtigen Gesetz Ihre 
Zustimmung zu erteilen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Es haben (sich bis jetzt noch acht Da
men und Herren des Abgeordnetenhauses zum 
Worte gemeldet. Als e rs ten von ihnen enteile ich 
das Wort dem Herrn Lawdesnat Dr. Klausar. 

Landesrat Dr. Klauser: In fast allen Imdiuistrie-
s taaten sind seit Jahren, man könnte fast sagen, 
seit Jahrzehnten, Diskussionen über die Regelung 
der Nutzung von Garnnd und Boden im Gange. Sie 
befinden isich natürlich in verschiedenen Entwick
lungsstadien. In der Steiermark hat die seit dem 
Jahre 1964 in Gang gehal tene Auseinanderset
zung munmiehr zu dieser Regierungsvorlage . ge
führt, womit wir praktisch den e r s ten Schritt nach
vollzogen haben, de r in der sogenannten freien 
Welt fast überall schon längst getan worden ist. 
Auch bei uns konnte (man sich de r Notwendig
kei t nicht länger entziehen, neue Bestimmungen 
auszuarbeiten, weil das Mißverhältnis zwischen 
den Wünschen nach verschiedenster Art und Weise 
der Bodennutzung und den Bedürfnissen der All
gemeinheit immer größer gewonden ist. 

Naturgemäß heißt dies, daß imiit solchen Rege
lungen jene am wenigsten Freude haben, denen 
derzeit der Grund gehört und die ihre Rechte da
durch beschnitten sehen. Am problematischsten ist 
d ie Regetang dieser Eigentumsverhältnisse im Be
reich der Landwirtschaft. Einfach deshalb, weil wir 
heute mit einer solchen Regelung das bäuerliche 
Gnundeigeiritum Weitgehend als Spekulationsoib-
jekt ausschalten. 

Es läßt sich abier nicht leugnen, daß der Ver
mögenswert dieses Grundeigentums zu einem er
heblichem Teil in dieser Spekulatioinseignung seine 
Ursache hat. Der Beitrag der vorliegendem Rege
lungen ge rade zur Sicherung der Landwirtschaft 
sollte daher nicht unterschätzt werden. 

Das, wias haute dem Hohen Haus vorliegt, ist 
selibsitvenständlich e in Kompromiß, das heißt, ein 
Benatungsengebniis, welches nicht alle Teile befrie
digen kann. Es enthält aber doch jene grundsätzli
chen Biestiunmiungen, ohne d ie e in solches Raium-
ondnungsgasetz sinnlos wäre. Darin unterscheidet 
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es isdch vom steinischen Gesetz aus dem Jahre 1964. 
Was zu meiner Freude der Kollege Schaller •vorhin 
auch festgestellt hat. 

Dias ändert nichts daran, daß die Diskussion ,uoi 
(diese Fragen mit der Beschlußfassung nicht auifihö-
ran, sonderni intar auf eine andere Ebene verlagert 
wierden wird. Eigentlich müßte man isagen, verla
gert wenden muß. Das, was 'an Ragelungen und 
Bestimmungen darin laufechiesint, kann sich zwar auf 
manche Erfiahnungien .in anderen österreichischen 
Bundesländern berufen; es ändert -aber nichts dar-
.an, daß wir mit dem Wirksiamwerden idiiese.r Be
stimmungen von .allen, die damit befaßt sein wer
den, große Anstrengungen (erwarten, um in der 
Praxis mit den Dingen zu Rande au kommen. Na
türlich wiind sich da oder dort Mangelhaftes her
ausstellen und Bedürfnisse aufgezeigt werden, de
nen bis jetzt nicht Rechnung getragen ist. Wir sol
len auch nicht glauben, daß imit diesem Gesetz 
allen Leuten recht getan werden kann. Fast jede 
einzelne Regelung, die durch dieses Gesetz herbei
geführt werden sali, führt nicht nur zu Begünstig
ten, sondern auch au Betroffenen oder Benachteilig
ten, wobei es ganz einfach unmöglich ist, Vor-
un|d Nachteile lin jedem Einzelfall finanziell aus-
zugleichen. Das Gesetz .aus dem Jahre 1964 ist ja 
daran gescheitert, daß es jeden möglichen Nachteil 
finanziell geradezu überkompensieren wollte, was 
Wieder die Belastungen für die Allgemeinheit in 
einem Maße hinaufgeschraubt hat, daß es au keiner 
VerWirkMchung auch nur einlas einzigen Flächen-
Widirnungsplames mach dem alten Gesetz gekommen 
ist. 

Dort.aber, wo wie in der Stadt Graz Pläne nach 
dem alten Gesetz erstellt wurden, sind sie im 
Hinblick auf die damaligen finanziellen Rege
lungen über eine Bestandsaufnahme nicht weit 
hinausgekommen, wias zweifellos nicht dem Sinn 
das Ganzen entspricht. 

Die Diskussion wird sich lauch weiterhin mit 
jenen Fragen zu beschäftigen haben, deren Rege
lung in der nunmehr vorliegenden Fassung unter-
iblielben ist, obwohl wir sie im Entwurf der SPÖ 
vorgeschlagen haben. 

Es hat sich einfach heriausgestellt, und da teile 
ich die Meinung des Kollagen SchaMer, daß die 
Ansichten über die Friagen der Spekulationsbe-
steuieruing und dies Flaoungsmehrwertausgleicbes 
so unterschiedlich beurteilt werden, daß ein Kon-
siens nicht zu erzielen war. 

Weil wir glauben, daß damit die gesetzliche 
Regelung nur auf geschoben, .aber nicht .aufgehoben 
ist und aweifallois in der Steilermark die Diskus
sion darüber nicht gerade erschöpfend War, haben 
wir, uns damit abgefunden. Das ändert aber nichts 
daran, daß der Zustand. höchst unbefriedigend ist, 
daß heute die Schöpfung von Mehrwerten durch 
'die Öffentliche Hamid dem mehr oder weniger zu
fälligen privaten Teilhaber zukommt, ohne daß er 
selbst häefür irgendeine (Leistung aufbringt. Dieser 
Umstand wird nicht allein schon dadurch verän
dert, daß wir nunmehr, wenn .auch nicht in diesem 
Gesetz, so doch in der Bauordnung die Möglich
keit Waben, AuJschliießulnigsibeiträge vorzuschreiben. 
Mit den Aufschließungsbeilträgen werden ja .in 

Wirklichkeit nur .gewisse Kastenersätze an- die 
öffentliche Hand laingeftühnt, idie aber den Einfluß 
nicht (ausgleichen können, den eine vorhandene 
oder in Zukunft vorgesehene Aufsehließuing auf 
den V/eirketaswert elinies Grundstückes hat. Sie 
halben ja, Herr Kollege Schaller, .sich in diesem 
Zusammenhang «lefct widersprochen, weil ja Ihre 
Beispiele aus Basel gerade diesen Einfluß sehr 
deutlich aufgezeigt und dargetan haben, daß die tat
sächliche Köstenüberwälzung das auch dort nicht 
auszugleichen in der Lage ist. Immerhin stellt 
idie Einführung der Möglichkeit dieser Auflscblie-
ßungsbeiträge einen für steirische Verhältnisse re
lativ großen Fortschritt dar, der die Gemeinden 
erheblich .entlasten wird. In der Beratung dieser 
Frage ist es nur darum gegangen, wo diese Be
stimmung auf genommen wird. 

Den Gesprächspartnern von der ÖVP ist es aber 
offensichtlich darum gegangen, jene Bestimmungen, 
und das hier ganz generell, die mit gewissen Be
lastungen sowohl finanzieller, vor allem aber emo
tioneller Natur Versehen waren, nicht im Riaum-
ordinungsgesietz, sondern in Nebengesetzen zu re
geln. Im Interesse der Sache haben wir dieser 
Verlagerung, das heißt der Novellierung der Ne-
bengesetze, in diesem Sinne zugestimmt und ledig
lich die Gleichzeitigkeit mit der Beschlußfassung 
über Idie Raumoirdnungsrelgeliung erbeten. 

Wenn Sie sich die beiden Initiativanträge, den, 
von dam der Herr Kollege Schaller ausschließlich 
gesprochen hat und jenen, den unser Klub einge
bracht hat, in ihrer ursprünglichen Fassung in Er
innerung rufen, können Sie aus dem Vergleich mit 
dem nunmehr vorliegenden Ergebnis ablesen, wor
um es bei den Verhandlungen im einzelnen ge
gangen ist. Wir sind bei.unserer Vorlage von einer 
wesentlich gründlicheren Regelung des allgemeinen 
Heiles lausgegangen und blähen auf den Einibiau in 
•die nunmehrige Vorlage verzichtet, Weil diese Be
stimmungen unserer Meinung mach zwar eine bes
sere Basis ürid erleichterte Handhabung für das 
Gesletz geboten hätten, sich 'über ihre Auswirkun
gen in concreto .albler durchaus streiten läßt. Auch 
die jetzige Vorlage wird bei einer entsprechenden 
Anwendung .zu brauchbaren Ergebnissen führen 
können. Wir waren allerdings der Ansicht, daß es 
notwendig iseä., die regionale Ebene doch aus
drücklich lim Geisetz zu vierankern; was nunmehr 
.auch geschehen ist. Darüber hinaus wurde auch 
vorgesorgt, jeder einzelnen Gemeinde in dieser 
Hinsicht zumindest ein Anfoörungsrecht zu sichern. 
In dieser Richtung wird .es ja noch der Bereitschaft 
zu zahlreichen Kompromisisan ibedürfen, weil es 
nicht immer leicht sein wird, die Vorstellungen 
der einzelnen Gemeinden so aufeinander abzu-
istimimen, daß die Grundsätze der regionalen Pla
nungen gewannt werden können. 

Ich weiß nicht, wie lange es uns noch erspart 
ibleilben wird, bestimmten Gemeinden auch be
istimmte Funktionen sozusagen von Amts wegen 
zuzuordnen und lin den verschiedenen Beiräten 
darüber zu beraten, welchem Ort welche zentrale 
Funktion zukommen soll. Eine Art Klassifizierung 
wind notwendig Werden, so sehr (sie für viele nicht 
.nur mit Freude, sondern auch mit Kummer und 
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Songe verbunden ist. Es wird auch vieler Toleranz 
und mancher Nachsicht bedürfen, um über die 
theoretisch mögliche Gleichzeitigkeit von Gemein
deplänen, regionalen Planungen, Entwdckkungspla-
nungen und dem Landesentwicklungsplan hinweg-
zukomimen unjd die erforderliche Abstimmung 
auch zeitlich ziu erreichen. 

Eine Fülle von Bestimmungen soll für den nö
tigen Kontakt mit der Bevölkerung und d en von 
einzelnen Maßnahmen Betroffenen sorgen. Dias 
geschieht einerseits durch eine sehr weit gehende 
Informätionsvenpflichtiung, andererseits durch Ein-
sdchtsmöglicbkeiten und das Recht jedes Gemeihde-
büngers, selbst Vorschläge <zu erstatten, die 'be
handelt wenden müssen. Der Zwang zu dielsem 
verhältnismäßig wei t gehenden Konsens geht 
schließlich auch aus der Notwendigkeit hervor, für 
die Beschlüsse eine Zweidrittelmehrheit im G'e-
meinderat zustande zu bringen. 

Wir glauben, idaß jeder Gemeinde, aber auch 
den einzelnen Beteiligten Möglichkeiten der Teil
nahme und Infonimation in einem sehr hohen Maße 
gewährleistet sind. Dies wird allerdings .erfordern, 
d aß wir in der Verkaufstechniik von Pianungsvor-
haben einiges dazu lemen und letzten Endes auch 
einen Weg ' l i nden müssen, Entscheidungen herbei
zuführen, und zwar (selbst dann, wenn damit nicht 
allen Menschen recht ge tan Werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich habe nicht d ie 
Abisicht, /hier e ine Art Spezialdebatte des Gesetzes 
zu wiederholen oder die Diskussionen über ein
zelne Bestimmungen darzustellen. Die Beratungen 
haben lange genug gedauert . Ich zweifle allerdings 
daran, daß über den Kreis von Fachleuten und 
interessierten oder beauftragten Laien hinaus die 
Bedeutung, die diesem Gesetz zukommt, allgemein 
erkannt wind. 

Bin igroßer Teil der iSchiwier-igkeiten bei dieser 
Gesetzwerdung war ja zumindest vor Einbringung 
de r Regierungsvorlage einfach darauf zurückzufüh
ren, daß es zuwenig Leute gibt, die mit der Sache 
selbst ver t raut sind, lund zwiar sowohl von der fach
lichen als auch von der rechtlichen Seite her. Viele 
haben von ihrem Bereich her, oft auch rein emo
tionell bedingt, mitmiischen wollen, ohne sich über 
idie Komplexität des Ganzen klar zu sein. Das ha t 
vielfach zu einem Ameiniandervorbelineden geführt. 

Einige Ergebnisse (bedürfen allerdings doch einer 
näheren Begründung: 

In den beiden Init iativanträgen Waren die Be
stimmungen über den Flächenwtidmungsplan und 
das Bauland im wesentlichen gleich. Bezüglich der 
Verkeihrsflächien war ursprünglich deren Auswei-
siunig als Vorbelhaltisflächiein vorgesehen. Diese Be-
stimirniung äst entfallen. Genauso is t d i e Art ider Ein
lösung der Vonbehaltsflächen sei tens der Gebiets
körperschaft veränder t worden. 

Ich. gestehe, daß wir zunächst e inigermaßen ent
setzt darüber waren, daß in de r Regierungsvorlage 
ainie solche lEinlösiung nur mehr einseitig durch den 
Gnundeigentüimesr iui Gang gesetzt wenden kann. 
Wir haben dann in den Beratungen gesehen, daß 
Bedenken vor allem wegen der demonstrativen 
Abgrenzungen dessen bestanden haben, wias als 

Voiibehalteifiläche ausgewiesen werden kann. In der 
Diskussion hat sich hjeralusgastellt, daß es sich 
eigentlich nur mm wenig essentielle Dinge handelt, 
deren Emteignungsmöglichkeit von uns zu einier 
Conditio s ine qua non gelmacht wenden mußte. Bs 
handelt sich um jene Bestimmungen, die gleichzeitig 
mit d iesem Glesieltz als Novellen in den betreffenden 
Spezialgesetzen eingeführt 'wenden, und zwar um 
Flächen für Schul- und Kindergantenzwecke unjd 
um eine gewisse Erweiterung dessen, wais als, Ver-
kehnsflächen bisher nach dem Landes-iStnaßienver-
waltungsgesetz der Enteignung unter legen ist. 'Wir 
baitten vor a l lem wiegen jener Flächen Bedenken, 
die dem ruhenden Verkehr dienen, weil die beste
hende Gesetzasiiagie uns die Enteignung nicht un
bedingt izu gewährleisten schien. Der Begriff 
Schul- oder Kindergartenzwecke scheint in diesen 
Texten nicht auf, weil er in den Gesetzen bieneiilts 
einen Inhalt rechtlicher Natur erhalten hat, der 
sich nicht unbedingt rnlit dem j'etzt beabsichtigten 
deckt. Wir sind vielmehr der Ansicht, daß unab
hängig vom Rechtsakt der Zuordnung klangestellt 
werden muß, daß alles (das, was e ine Schule öden 
ein Kimdergarten 'an Grund benötigt, und zwar ein
schließlich von Spielplätzen, Sportanlagen und ähn
lichem im Notfall auch über Antrag (der Geimieiinde 
dimigelöst wiendem soll. 

Bei den Verkefasfilächan haben wir d ie Strei
chung jeher Vorschriften vereinbart , d ie ursprüng
lich besagt haben, daß sie nur ;als Vonbehaltsflä-
chen ausgewiesen wenden dürfen. Damit fällt (für 
die Gemeinden die Notwendigkeit weg, solche Vter-
kehnsiflächen un te r Umständen — nämlich über An
t rag der betreffenden Eigentümer — schon zu einiem 
Zeitpunkt e inlösen au müssen, wo d ie Aulfschliie-
ßumg und der Ausbau noch lange auf sich war ten 
lassen. Anders ausgedrückt — wir en tgehen damit 
der Notwendigkeit , unten Umständen erhebliches 
Kapital auf längere Zeit ohne erkennbaren Nutzen 
binden zu müssen. Die Vongangsweise ist jetzt viel
mehr so, daß erst dann wiirtd eingelöst werden 
müssen, iwenn der Ausbau auch tatsächlich in An
griff au nehmen ist. 

Daß im Freiland nun solche (Gebäude und An
lagen errichtet werden dürfen, d i e für e ine be
stimmungsgemäße Nutzung erforderlich sind, 'be
darf ian sich keiner Erläuterung. Auch wir haben 
hier jedoch das Recht des Bettfiebsinhafoiens bejaht, 
sich einen Altenteil in Hoflage zu errichten. Die 
Vorbehaltisflächien sind auch raunimehr im § 26 nur 
mehr demonstrat iv umschrieben. Dies ist möglich, 
weil 'die Einlösung dort, wo keine iSpeaialgiesetze 
vorliegen, nur (auf Antrag das Eigentümers in 
Gang gesetzt wenden kann. Sie l inden im Absatz 2 
des § 26 e ine an sich ziemlich komplizierte, den 
zieitlichlen Ablauf berücksichtigende Regelung, d ie 
letzten Endes (mangels Vereinbanumg dem Gericht 
die iPelsltisetzuihg des Preisies überläßt. 

Unterblieben is t .allerdings die Schaffung eines 
Titels für d en Bigentumsübengang. Sollte einer der 
Beteiligten d ie Vertragsarot'enzöichniunjg verweigern, 
bliebe nur der Zivilrechtsweg übrig. Dies fühnt 
dazu, daß die steuerlichen Begünstigungen, die für 
das Enteignungisverfahren vorgesehen sind, hier 
entfallen müssen. Wir haben vorgeschlagen, die 
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im Absatz 2 ides § 26 vongesiehene Vorgangs weise 
zu Auftrag und ZustdnnnUinig von Gesetzes wegen 
einem Enteignumgsibescheiid gleichzulseitzen, um so
wohl den Titel als auch die- steuerlichen Folgen 
damit neilbeizulfühnen. Eine Einigung war wohl in
folge der grundsätzlichen Haltung der ÖVP in die
sem Gesetz, einer 'Enteignung aus dem Wege zu 
gehen, nicht möglich. 

Im Absatz 6 ist eine Frist von aelhn Jahren für 
die Verwendung 'der Vorbehaltsfläche vorgesehen, 
nlacb welcher der- Eigentümer nicht verwendete 
Grundstücke zurückkaufen kann. 

über die Frage der 'Entschädigung, 'die im § 34 
genagelt ist, hat es bei den jetzigen Beratungen 
von .vornherein einen Konsens gegeben, weil offen-

. sichtlich die Uinaruwanidbankieit der Bestimmungen 
des Gesetzes aus dem Jahre 1964 'auch jene eines 
Be|s|senen belehnt hat, die sich bisher einer prak
tikablen Lösung verschlossen haben. Nach dem Mu
ster des Flurvenfas'sungsigasatzes ist nunmehr auch 
für Bauland lein GaMmdzuigammenlegungs- und 
Giieruzänderungsverfiahrein möglich. Der Vorteil 
brtaucht — glaube ich — nicht Ibesanders erläutert 
werden. Wir leiden heute überall darunter, daß in 
Bereichen größerer Bautätigkeit die Parze'llemgrian-
zen, die Isäch aus einer landwirtschaftlichen Eint-
'Wicklunjgsigeschicbte engeben haben, auch der Bau-
laufschließunig zugrunde gelegt wenden müssen, ob
wohl sie hiiefür oft denkbar ungeeignet sind. Das 
landwirtschaftliche Züsamanenlegumgs- und Filurfoe-
rjeiinilgungsvieriiahiien hat sich glänzend bewährt. Wir 
hoffen, (daß es auch im Bereich der Ordnung des 
Baiu)l(an|deS zu ähnlichen Mölglichklailten ifüiliart. 

Im § 34 Absatz 9 finden Sie 'auch! im jetzigen 
Gesetz eine Bestimmung, die nachträgliche Ände
rungen von Flächenwidtaungsipiläman, die die Be-
bauumgsmöglichkeiiten erweitern, imit einer Sank
tion versieht, sofern der vereinbarte Kaufpreis 
nicht die Hälfte des Kaufpreises enreicht, 'der ange
messen gewesen wäre, wenn die ßelbiauung des 
Grundstückes Ischon zum Zeitpunkt der Veräuße-
numg möglich gewesen wäre. .Dieses Riecht entsteht 
jedoch nur, wenn der Erwerber des Grundstückes 
innerhalb viom 15 . Jahnen uinid mach iNeuerlaslsung 
oder Ähdenung ides Flächenrwildmumgsp'lanas das 
Grundstück wieder veräußert older leime Biauibewil-

. iligung nechtskräftig -erhält. 

Wir halten diese Bestimmung für verfassungs
widrig und im höchsten Grade problematisch, weil 
sie zu einer RechtsnnMchaiihielit sondergleichen 
führt, sowie schließlich für unsozial, weil .sie den 
Uinlinfo'rmiierten bestraft. Jader Informierte wird 
nämlich ab sofort in allen GnUndatücklsvertTägen 
eine Verzichtsklausel einbauen, ähnlich jener,. wel
che, heute schion für idlile laesio emomniis f ür die Ver
letzung über 'die Hälfte des wähnen Wertes üblich 
ölst. • 

Es stand ums aber nicht dafür, in dieser Frage 
das Zuistanldekommen einer Einigung scheitern zu 
lassen. Wir werden daher diesem Gesetz seine 
Zustimmung gelben, womit, die einstimmige Ver
abschiedung im Landtag möglich lilsit. 

Damit muß ach allerdiinigs die Bitte an 'die Ge
meinden umld ihre Funktiomäne, vor lalllem aber 'an 
die Öffentlichkeit verbinden, sich imit den Bestlim-

munlgen dieses Gesetzes niähier vertraut zu machen 
um das Ihre, dazu beizutragen, damit wir das 
WuiDschziel Verwirklichen können, in absehbarer 
Zeit 'die FlächenWidmunigspläne für die steirftschen 
Gemeinden zu erarbeiten. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet bat Sich der Herr 
Abgeordnete Ing, Stoisser. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Ing. Stoisser: Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 

Heute fegt uns das sitairische Raumordnungs-
gesetz vor, mlaine beiden Vorrednleir haben sich 
ischon /sehr 'ausführlich damit beschäftigt. Ich möch
te vom der Seite der Wirtschaft einige Punkte dazu 
beleuchten. 

Zuerst der grundlegende Gedanke, daß der Bo
den als einziges Produktionsmittel nicht vermehr-
bar ist, wähnend die Bevölkerung und ihre Be
dürfnisse ständig zunehmen, ist isicher zu foejiahen. 
Ferner ist es nichtig, daß die in dem letzten Jahr
zehnten entstandenem Siedlungstendemzen durch 
die einerseits ältere Siedlungsgebiete entvölkert, 
andererseits 'günstiger gelegene (Räume teils 'durch 
Zuisiammeiniballung vom Siedlungszientnem, (teils durch 
eine wenig koordinierte .Streusieälunigstätigkeit zu
nehmend sich zu Problemgehieten lentwickelten und 
hier staatliche Interventionen in stärkerem Umfang 

• notwendig machen. Auch die Wirtschaft der Steier
mark steht daher einer sinnvollen, auf die natür
lichen Gegebenheiten und die wirtschaftlichen, so
zialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung 
und auf 'die freie Entfaltung der Persönlichkeit in 
der Gemeinschaft bedachtnehmenden Raumord
nung grundsätzlich positiv ic/aganüber und sie hofft, 
daß von diesem Gesetz positive Impulse für die 
Wirtschaft ausgehen wenden. 

Ich möchte mich mit drei Punkten dieses Gesetzes 
beschäftigen, nämlich mit der überörtlichen Raum
ordnung, 'mit der örtlichen und mit eventuellen 
steuerlichen Folgen dieses Gesetzes. 

über die Entschädigungen und finanziellen Dinge 
dieses Gesetzes haben meine Vorredner ja schon 
lausführilich gesprochen. 

Die überörtliche Raumordnung beinhaltet hier 
die Aufgaben der Landesplanung und die regionale 
Planung. Nach dem § 9 dieses Gesetzes list ein 
Landesentwickliungsprognamm zu erstellen, im dem 
die sozialen, wirtschaftlichem und 'kulturellen Ent
wicklungen darzustellen sind. iEine Abteilung in 
der Lamjdesämtsldirektion, die sich mit der Landeis-
unld Regionalplamumg beschäftigt, äst bereits instal
liert und sehr gut und brav bei der Arbeit. 

Der § 10 in diesem Gesetz hat den Umweilt-
ischutz, Siedlungsstrufeturen, Bevölkerunigsentwick-
lung, Veriteilung der Erwerbsmöglichkeiten u. a. 
zum Inhalt. 

Als positives Beispiel dazu möchte ich über die 
Grenzlanldentwicklung einiges bningem. 

Bereits vor zehn Jahren wunde vom der 'Landes
regierung, unter Landeshauptmann -Knainer, Prof. 
Niußbaumer beauftragt, eine Studie Süd-West zu 
ersteHlen. Es war eine genaue Bestandsaufnahime 
der Bezirke Voitsberg, Dautschlandsberg, Leibnitz 
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und Raldkerslbung und war d ie 'Grundlage weiterer 
raaimoildnieinider (Maßnahmen. 

Vorher bereits, im. Jahre 1957, wurden von der 
Landesregierung - Förderungismjafina'hmien "für das 
Gnanzlanid beschlossen, d a die Bevölkerung in die
sen Gebieten s ta rk albgewandert list lunid die wirt
schaftliche Entwicklung wei t h inter dar der übrigen 
Steiermark zurückgeblieben ist. Es hat Bezirke 
gegeben, wo das Durchschnittseinkommen nur bei 
57 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-Eän-
kommanis der Steiermark ;lag. 'Die Sieuieirkopf-
quote ist in einigen Bezirken ibei 55 Prozent des 
Durchschnittes de r übrigen Steilenmiark gewiesen. 
Ajuf Gnund d ieser Fönderungsmaßnahmen konnten 
gute Erfolge erzielt werden. Die Siteueraiufkom-
mensquoten s ind zum Beispiel iberaits lauf 70 bis 
80 Prozent ides Durchschinittas de r übrigen Steier
mark gestiegen. 

Es wunde mit Verkehriserschlliießungien begonnen. 
Im Gnanzliand haben wir (als Nord-SM-Verbindung 
die B 67, idie Radi- und d ie iGlaichenbarger Bundes-
striaße und als Ost-West-Verbindung die Grenz-
land-Buindasstraße, die Sutatal-Bundiesstraße, idie 
Radkersfotunger Bundeisstraße und Leibnitz—Kdrch-
bach. 

Die Landesstraßen wurden im Grenzland über-
diurchschniiittlach gut ausgebaut rund auch die Sobo-
ither Biuhdeslstaiaße wfed dieser Hage ihrer Vollen
dung entgegengehen. In dan letzten zehn Jahren 
'wurden Wer 3000 Kilometer Wiege mit öfifentlicher 
Föridenung gebaut. Es Blind alle Bezirksstädte des 
Grienzlandes mit e inem Bahnanschluß versehen. Ich 
möchte hier nur auf Radkerisburg ninweisen und 
bitten, daß wir h ier alles unternehmen, daß der 
Plan, der eiinmial foestanlden ihat — die Bahn nach 
Radtoershurg sti l lzulegen —, nicht verwirkliebt 
•wind. Dazu gibt es viele wirtschaftliche, strategi
sche und iauch psychologische Gründe. Als Ziel
satzung für d iesen Raum haben Wir dine Fönderung 
d e r Wirtschaft, qualitative Verbesserung der Ar
beitsplätze und e ine Schwerpunktbildung für die 
Wiittlschafit in den Orten Dautscblanidsltaerg, Frauien-
tal, St. Florian, Feldbach, Fürstenfeld, Hz und 
dann die Entwicklunigsachse Graz—Spielfeld ange
strebt. Die übrigen Orte s ind vielleicht e twas wie-
niigier [für größere Iradustriien geeiignet. 

Nicht zu vergessen sind auch d ie Leistungen deis 
Handels. Wiir haben in Leibnitz u nd in Radkeris
burg bedeutende Einkaiufezantren geschaffen, die 
vor allem den Käufer aus Jugoslawien lanjspreeben. 

•Auch der Fremdenverkehr sollte gefördert wer
den. Auf der Koralpe, im Wes ten dieser Region, sind 
bereits besIte Vorarbeiten für ein Winter- und Som-
inlerisporitzlenitruim ge tan worden. Im Hügelland der 
WesUsiailermiark und des Sauisalas sowie des süd-
isiteiriischen Weinlanidas als auch in der Oststeier-
mark und lim. Grabenland sollte de r örtliche Frem
denverkehr gefördert .werden .und der Kur- und 
Helilbetrileb Gleicbenbeng und Radkeirsburg sollte 
(ebanlfialüs forciert werden. 

Für d ie Zukunft s tellen /wir 'uns ifür diese Region 
den fertigen Ausbau der Bundasstnaße, der iPynm-
autobahn und der Südautöbahn vor, die erheb
liche Impulse für die weitere Entwicklung des 
Landes geiben wenden. 

Auf dam Biildungssektor wfurde einiges getan. 
Wir haben in jeder Bezirksstaidt >a"ine AUS, einen 
Kranz von Landesbierufsschiulen von Eibilswald, 
Annfeils Ms hinunter nach Fünstanfeld und Feld
bach. Brauchen würden wir wei tere berufäbilldenlde 
nötuere Schulen, wie Handelsakademien und höhe
re technische Lehranstalten 'in Leibnitz, eine Han-
deilsiakadamiie lUnld Fachschule in Deutschlandsfoerg. 

Ebenso sollte das KrankienlhaUswesen in dieser 
Region auisgeihalut werden. 

Wir glaiubien, daß e in Knankenhaus für Deiutsch-
landsbeitg mottwtemdig wäne unld d e r Ausbau des 
Leibnitz er Krankenhauses zu einem Schwerpmnklt-
knantenhiaus. 

Bei der örtlichen Planung lilst für die Wirtschaft 
von besonderer Bedeutung die iKlassifiiziecnung des 
Biaulanldes in nainies Wohngebiet, lallgemeintes 
Wohngebiet , Kern-, Büro- (und 'Gaschäftsgebielte, 
Industrie- unid (Gawerihagebiate Ider e rs ten unld der 
zweiten Kategorie. Wenn diesie Klalssifizfieriungen 
in Zukunft fluchtig unld ordenitlich in den (einzelnen 
Gemieiinidan gemiacht werden, s ehen wir hier die 
größte Bedeutung für die Wirtschaft. 

Ich hofife, daß es dann mit den Klagen, wie wir 
sie überall (zur Zeit hören — geschimpft wird über 
d ie Immissionen 'einzelner Betriebe, Bürgerinitilatl-
ven gegen Betriebe, zum Beispiel bei ider Tierkör-
perverweirtung in Landscha, !bai eliniam Ziegerwerk, 
an das d ie Siedlungen nachträglich [herangewach
sen sind usw. — dieser Beispiele gäbe es viele —, 
ein Ende bat . 

Ich hoiffie, daß diese Dinge d ann deir Vergangen
heit angehören werden. 

Wir g lauben auch, daß idie Planung offen durch
geführt werden muß, und zwar unter Beiziehung der 
Wirtschaft. In Abwandlung einlas Wortes des Kolle
gen Schailler möchte ich sagen: Die Planung nicht 
gegen die Wirtschaft, sondern Ifür d ie Wirtschaft, 
denn die Wirtschaft ist ja letzten Endas für den 
Manischen da. 

Die öffentliche Hand sollte Infrastrukturen schaf
fen unld d ie Prüvatiniitiiaitive wird nach diesen Struk-
itunen Iden Raum weiter entwickeln. 

Zum Schluß noch einiges über d ie Gebühren 
und Abgalbenbefreiungen. Der § 46 dieses 'Gesetzes 
befreit die von diesem Gesetz aus anfallenden Ge
bühren nach den Landasabgalben, nicht aber die 
nach den Bunldesabgaben, da da s j a bekanntlich 
ein Landelsgesetz nicht kann. Es fällt laber hier zum 
Beispiel im Zuge des lUmlegungsverfiahrens die 
Gnunderwerbstauier an, die s ieben ibis acht Prozent 
^ausmacht, je nach Höhe, und zwei Prozent bei be
stimmten Verwandten. Es , müßte nun für diese 
Sorge getnalgen werden, daß sämtliche Vorgänge, 
die im ZiUsiammienhlang mit dam Raumordniungs-
gesietz s tehen, laius der Besteuerung ausgeklammert 
werden. Dias kann bei auf Bundesvoinschriften be
ruhenden Abgaben selbstverständlich nicht durch 
•ein Laindesgesatz gaschlahein. Es 'ließe sich alber 
denken, daß idas Land Steiermark mit anderen 
Bundesländern einen politischen Vorstoß -unter
nimmt, um auf aine Novdliaimng de r entsprechen
den Abgaibenigielsetze des Bundes zu dr ingen. 
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Die . isfteuerrecbtlicben Folgen dieses Gesetzes 
durch die BiinheitsTwlerte bedingen aruf Grund der 
Bewertungsigesatznovelle ivon 1972 .auch noch eini
ges: Es äst bereits die Tendenz zu erkennen, daß die 
•Bewiartunig des Einheiitswiertes .stich limimer mehr und 
mieihr dem. Verk'ehrsrwiert tnäheijt. Dieser Binheits-
werrt giilt alis BeimesQungsgrundlage 'für die Ginund
steuer, Erbschaftssteuer, Schenlkunigslsteuer. 

. Nun würde Iduirch das Raumondnunigsigesieittz für 
daß Finanzamt ein Ansatzpunkt zur Erhöhung der 
Einhaitswerte bei Grundstücken geschaffen wter-
dian, denn der § 52 des Beweritunigsigesieitzieis be
stimmt, daß land- und forstwirtschaftlich genutzte 
Griunldsftücksifilächan dann dein Grundvermögen zu-
zuirtechnlen ainld, wenn nach ihrer Lage unld den 
sonstigen Verhältnissen, insbesondere mit Rück
sicht auf bestehende Verwertungsmöglichkeiten, 
anzunehmen ist, daß säe An absehbarer Zeit anderen 
•als lland- unld forstwirtschaftlichen Zwiecken dienen 
werden. Zum Belilspiiel, wenn isie hernach als Bau
land, Industriieüand «der lais Land Ifür Verkebrs-
zwectoe anzusehen (sind. Nachdem nun der § 1 
Abis. 2 dieseis vorliegenden Gesetzentwurfes Raum-
ordniung alis planmäßige, voriausiscWauiende Gesital-
tunig eines Gebietes definiert, könnte das Finanz
amt auf Grund des § 52 das iBewertungsgeseitzes 
•bei deir Binhieältswiertifestlstellung Grundstücke so
fort als Bauland behandeln, wenn diese im Flä-
chlanniutziuinigtsplan oder richtiger: Flächenwtid-
mlunigsplan, als solche lausigewiiesen siinid, auch 
wenn sie einstweilen noch lanld- und (foristwirf-
schaitMcher' Nutzung unterliegen und der Eigen
tümer erst viel, viel später bauen will. Es soll 
daher islicherrigastellt werden, daß das Finanzamt 
nicht allein die Ausweisung :im Fläcbennutziunigs-
pllan alis Bauland zur Bewertung heranzieht, son
dern die (tatsächliche unld absehbare Nutaung. 

Zum Schluß rmöchte 'ich -mich noch ibieii allen be
danken, toi den Abgeordneten, bai den Beamten, -
bei den Experten, die an diesiem Gesetz mitgewirkt 
halben. Unld abschließend hoffle lieh, daß die Wirt
schaft im Rahmen dieses steinischen Raumordnungs-
gasettziaS 1974 ainle gedeihliche Entwicklung zum 
Wohle uniserles Lanidels und zulm Nutzen (aller seiner 
Manschen erfährt. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich der 
Herr Abgeorldniete Dr. Götz. Ich lerteile ihm das 
Wart. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Flohes Haus, sehr 
gelehrte Damen rund Herren! 

Ulm zum Raumordnungsgesietz linlhaitlich zu spre
chen, bedarf es einer Feststellung, nämlich der, 
daß dank meiner Vorredner gewiissienmaßen die 
Wielsle des Raumordrmingsgesetzas bereits igemäht 
ist. Es kommt 'also mehr oder minder darauf an, 
ein palar Anmerkungen über idie Entstehung, die 
Begr,ün|dunig zu miachen rund ich glaube anch fest
zustellen, ,wtie mit der (BeschHußfasisiung diasies Ge
setzes der gegenwärtige Rechtszulstanld lin Hinkunft 
veränderrt wird, und zwar in jenen Bereichen, in 
denen er 'für den einzelnen Bauwerber, Widmunigs-
wlerjber, Staatsbürger, Wirtschafctaeibenden, wias 

imimieir Slie wollen, bedeutsam, ist. Es ist heute schon 
von einem zehnjährigen Jubiläum die Rede gewe
sen, nämlich von jenem Tag, als der Landtag das 
Gesetz -über die Flächennutzuinigs- lunld Bebauungs
pläne beschlossen hat. Ganauier igesiagt müßte man 
von einem ialst 25jährigen Jubiläum .sprechen, denn 
diesem Beschluß sind ja fast 15 Jähre vorangegan
gen, iin denen es zu kleiner derartigen Besch'liuß-
fialssiuinig klam und hier liegt, igllaube ich, deshalb ielin 
großer Unterschied, Weil ich mlit Dank vermerken 
möchte, daß eine Möglichkeit, die sicher auch in 
diesiem Raumondniunigsgelsletz lag, von den Ver-
ihanldlungspiartneirn der Fraktionen nicht genützt 
'wiuride, .nämlich genau jene Möglichkeit, die 15 
Jahre Zeit gekostet hat, etwa die Raumordnung 
als Aulsiainlanidersetzung zwischen Eigentomisis cbüt-
zem und Eigentums angr eifern sehen zu wollen. 
Das ist nicht der Fall igewesan unld eis ist dies 
dasih'äib imit Dankbarkeit zu vermerken, weil in 
einer solchen Vereinfachung, die noch dazu unzu
treffend wäre, sehr leicht das Wesentliche diesler 
RJechtsmateiiie untergegangen wäre. 

Ich möchte iauch nicht verhehlen, ruachdeim schon-
so viel von der Gestaltung, von der mög
lichen rund künftigien Verbauung die Rede war, daß 
sehr viel Chance darin liegt, daß nichtveiribante 
Gebiete festgelegt wenden, d. h., daß Vierbauungen 
und Zersiedeliungen larstmals mit Inkrafttreten die
ses Gesetzes abgewehrt Werden können und daß 
sich nun etwas vollzieht, das Vielleicht so formu-
diert werden könnte, daß die Raumgestaltung nicht 
ein Ausfluß der Bebauung unld der Besiedelung 
mehr sein wind, sondern daß die Bestimmung der 
Bodennutzung primär als raiumgiestaltemder Faktor 
in Erscheinung tritt. Wals bedeutet das? Gestatten 
Sie mir an ein paar typischen Punkten eine Ge
genüberstellung, wie ist die Rechtstsituiaition heoitte, 
wtiie kann 'und wind sie hoffianltlich nach Wiirksaim-
werden das Raumordnunigsgesetzes sein, wozu na
türlich auch jiener Zelitabrlaruf, der nötig ist, gehört, 
um (die Flächenwidmruungen, um die Betoaurunigspläne 
zu erstefen. Heute. .ist d'er Grundeigentümer ir
gendeiner beliebigen Parzelle iin der Lage, die Wid
mung izum Bauplatz runter den normalen Auflagen 
einer Wiidmungsbewilligung zu erzielen. Riecbts-
eiinischränklungen sind in der Bauordnung und in an
deren Beisltimmungan wasserreebtiieher Art, gewer
berechtlicher Art natürlich enthalten, aber was mächt 
geregelt ist und was immer mehr, insbesondere in 
den idichtiveifhauten Gebieten ein berechtigter 
Grund zur Klage geworden ist, ist die Tatsache, 
daß über diese punktuelle S,cbau im Baugeschehen 
und lin der Oiridnlüng des Baugeschehens hinaus 
nichts oder nur Unwesentliches möglich -war. Ich 
meine in bezug auf das gesamte •umliegende Ge-. 
Met, auf Biebaulunigsiart, auf Widrnungsahsicht. Es 
ist also der Übergang von der punktuellen, indi
viduellen B.augeistaltung zu jener großflächigen und 
großräumigen, die einfach eine Voraussetzung lislt, 
sollen die Siadlumigszemtren, die Märkte und Städte 
nicht durch die punktuelle Entscheidung an eine 
unläsb&sre Situiation auf dam Baugeschehen geführt 
werden, und das heißt, sollen die Menschen, die in 
diesien Städten wohnen, nicht -vor unlösbare Pro
bleme hinsichtlich ihrer Wohn-, Erholuiigs- und 
Aibaitsquälität gesteint werden. 
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Dals zweite — .auch wieder eine Fnage der Infra
s t ruktur —, ein Wort , das viel zitiert ist und be
liebt ist, nur, meine Damen und Herren, Sie wissen 
ebenso, daß d ie Voraussetzungen: Straße, Kanal, 
Wasser, Strom, vorn derzeitigen Widmungs- und 
Bauverfahren her, nur zum Teil oder gar nacht ge 
geben isimid und daß Ersiatzlösungen Platz greifen 
mit Aufischließung.sstriaßen, mit Senk- und Sicker-
anlagen zur Beseitigung de r Abwässer, mit Haius-
bruininen und mit all jenen Dingen, die, auf Sicht 
gasleihen, vor allem, wenn das d ann echte Sied
lungsgebiete werden, nur zu Schwierigkeiten in der 
Zukunft führen. Wann nun in der neuien Raum
ordnung diese Infrastruktur Voraussetzung ist, daß 
ein Gebiet lals Baugebiet ausgewiesen wird, u n d ' 
daß dieses Baugebiet, solange diese Struktur nicht 
gegeben dis.t, lals Aüfschließungsgebiet Berücksich
t igung findet, i n dem vorerst ein Baugeschehen 
nicht stattfinden kann, bringt uns das, e twas opti
mistisch einige Jahre in die Zukunft gesehen, so 
weit, daß wir vernünftig [bauen können. Jeder 
Techniker, d en Sie vor 20, 30 oder 50 Jahren ge
fragt hätten, was gescheiter ist, zuerst hauen unid 
dann d ie notwendigen Vier- und EadsoTigtunigen 
durchzuführen, hä t te gesagt, selbstverständlich zu
erst d ie Voraussetzungen für d en Bau zu schaffen; 
ich bitte laiber, nicht zu Verigaslsen, daß hier auch 
andere Motive — nicht im schlechten Sinn des 
Wortes — wirksam .wenden. Es /ist natürlich etwa 
im Rahmen einer Gemeinde 'nicht sonderlich a t 
traktiv, sich un te r der Erde zu bewegen, wo Ver
sorgungsleitungen laufen. Es ist aber Vorausset
zung für e inen vernünftigen Wahnbau, für e inen 
Schulibau, für Kindergärten, für Horte, für Sieid-
lungsibiauten, ja auch für Ein- und Zweifamilien
häuser. Hier erfolgt eine grundsätzliche und ein
schneidende Änderung. 

Es kommt noch e twas dazu, als Punkt 3 vielleicht 
der Gegenüberstellung. Ich bin überzeugt, daß Sie 
haute in Widmiungis-, in Baübewilligungen, in den 
seltensten Fällen, nämlich dort, wo die Baubehörde 
nein «nagten muß, das echte Verständnis des Wiid-
mungswertbers bekommen. Das Verständnis wird 
auch mit der erneuen Raumordnung nicht da sein, 
das ist mir klar, denn wenn jemand etwas will 
u nd dieser Wil le nicht berücksichtigt wird, wird 
e r nicht besonders glücklich, isain. 

Aber immerhin wird es dem Einsichtigen ein
sehbar werden in dem. Augenblick, wo für e in 
größeres Gebiet beistimmte Grundsätzeraihmen auf
gestellt sind, während jetzt bei d e r punktuellen 
Einzelentscbealdung das weder einsehbar noch für 
den Einsichtigen verständlich ist. Lustig ist es in 
keinem Fiaill, das vers tehe ich, aber eben unveir-
mlaidbar dort, wo übergeordnete Interesisen — und 
das ist ja e in Hauptanliegen dieses Gesetzes — 
vor Eiinzelimterassan zum Zuge kommen sollen. 

Wenn iSie, me ine Damen und Herren, bedenken, 
daß Gemeinschaftsinteressien, von denen ich eben 
sprach, auch in anderer Biaziehung nur sehr schwer 
realisierbar waren, das heißt, d aß e twa bei einem 
Sieidluinigslbau, Genossenschaftsbau, idie Frage der 
wei teren Einrichtungen, wie Park- und Freiflächen, 
nicht .Parkplatz, sondern Parkflächen, Erholungs-
flächen, Sportflächen, Kindergärten und Schulen 

normalerweise nicht in e ine solche Widmung ein
bezogen werden konnten, und zwar rein aus recht
lichen Gründen nicht einbezogen werden konnten, 
daß jede Gemeinde vor die Notwendigkeit gestellt 
wurde, dann bei zum Teil sehr beachtlichen Sied
lungen mit Tausenden von Bewohnern nachträglich 
unter sehr schwierigen Bedingungen diese Einrich
tungen vom .Kindergarten über d ie Schule, über 
den Sportplatz zu schaffen, dann zeigt dies doch 
iauch, wie notwendig eben jene Gesamtechau ist 
und Wie notwendig eis ist, daß de r § 26, der sich mit 
den Vorfoiehaltsflächen beschäftigt, hier in 'dieses 
Raumoidnungsigasietz nunmehr Aufnahme gefunden 
hat. Nicht um übereifrige Kommunalfunktionäre 
zu ermutigen, nur mehr Gemeinschaftsgeibäude auf
zustellen, sondern nur, um im Interesse der Be
wohnerschaft die nötigen Einrichtungen in der zu-
mutbiarien Entfernung sicherstellen zu können. 

Am Beginn des Raumondnungsgesetzes im I. Ab
schnitt s ind überörtliche Gesichtspunkte mitherück-
isichtigt woirdem. Auch das ist natürlich e ine Ände
rung gegenüber dem derzeitigen Rechtsztustand. Ich 
schließe nicht aus, daß in der Praxis Nachlbtarige-
meinden natürlich Kontakte geführt haben über 
d ie Entwicklung in den Grenzgebieten zwischen 
zwei Gemeinden, aber rechtlich wäre es im Augen
blick möglich gewesen, daß an de r einem Seite 
einer 'Getmieindegrienize idie Gemeinde A ein Wohn
gebiet zur Entwicklung herangebracht hä t te und auf 
der landeren Saite d ie Gemeinde B im unmittel
barem Anschluß e in Industrie- oder Gewerbege
biet gewidmet hät te. Das heißt, daß also dielse 
Übereinstimmung, die e in Beweis dafür ist, daß wir 
in den Kategorien der Gemeindegrenizen heute 
nicht mehr danken können, daß diese üiberein-
stimmung eben auch gesetzlich vorgeschrieben, an
geordnet wird, um die Ordnung sicherzustellen, die 
über die letztlich doch sehr willkürlich gesetzten 
Gemeindegrenzen hinaus wächst und daß man — 
meine Damen und Herren, Sie wissen, daß das ge
wissermaßen e in Lieblingsthema 'von mir persön
lich ist — zu jenen Ordnungen kommt, die be
stimmte natürliche Regionen umschließen und die 
zum Ziele haben, daß iinnerhalib dieser Regionen 
auch gleichartige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für d ie doirt wohnenden Menschen geschaffen wer
den können. 

Ein weiterer Punkt, d en ich lanführem möchte, 
s ind idie dim Niabengesetz, nämlich in der Novel
lierung zur steiirischen Bauordnung, enthaltenen 
Aufschließiungsbeiträge. Ich glaube, tman darf sich 
nicht darüber hinwegtäuschen und man soll es auch 
nicht verniedlichen, daß diese Aufischließungsfoiei-
träge bei den Baiuwlarlbenn keine reine Freude aus
lösen wenden, weil s ie e in zusätzlicher Koisten-
faktor sind. Ich bitte aber nicht zu übersehen, daß 
sie ein wesentliches und entscheidendes Instrument 
sind, um einfach zu erreichen, daß nicht Sorgen 
und Schmerzen und Ärger und sehr viel Ärger ein
fach von einer Baubewilligung auf ein, zwei, dxlei, 
vier J ah re hinausgeschoben werden und dann1 na
türlich für jeden nach wie vor auftreten, nämlich 
genau jener Ärger, der entsteht, wenn d ie Zu-
fahrtsmögMchkelit nur in sehr schlechtem Umfang 
gegieben iisit, wenn die Straße nicht gerichtet ist, 
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wenn -all das, was die Gemeinschaft, sprich die Ge
meinde, aus allgemeinen Steuenmiititieiii, an allen 
Stellen des Geimelindegeibietas leisten müßte, nicht 
gleicbizedltig Misten ikiaran. Keine Gemeinde kann 
das. Eine -Lösung ist nur deinkihar, wenn ihiex mit 
der Baugenehmigung und mit der 'Durchführung 
eines Bauvorhabens bestimmte Anräinerleistungen 
veilbundan wenden, wie sie ja 'andere Länder unse
res Staates schon seit langem > kennen und wie sie 
nunirhehr auch Aufnahme gebunden haben in die 
Stedlenmänkische Raumordnung. 

Und ein (Leitzibeis (möchte lieh erwähnen in dier Ge
genüberstellung vom IstnZustand der- derzeitigen 
oder biisheirigen* Rechtslage 'zum .Soll-Zustand nach 
dem neuen steliitiscben Raumondnuingsigesefc. Das 
Ist der Raumordniunigisbeiriat. Meine Damen und 
Herren, ich überschätze nicht die Effizienz eines 
verhältnismäßig großen Gremiums, aber ich bitte 
nicht au übeiriaehen, daß heute der Poliitiker oder 
idiie Politiker normal erst zu einem recht späten 
Zeitpunkt mit den Auswirkungen eines Rlaniungls-
voxgtaniges und Wiidmungisivferfaihrenis konfrontiert 
wurden, nämlich nominal dann, wenn eis auf der 
toieaimiteten Ebene mehr oder minder abgeschlossen 
wlar, mit den Stellungnahmen versehen Hund zur 
Entscheidung am Tisch lag. Das hatte zur Folge -— 
und hier möchte ich ein wenig zu deir auch schon 
hetute öifter zitieirten Frage der PianungiSigläubig-
kelit etwas sagen — daß die politische Entscheidung 
darüber, wie isich ieiin Gemeinwesen entwickeln 
soll, au spät und nur punktuell izuim Tragen kam. 
Das soll sich ändern und mit Recht ändern, denn 
würde das verschämt als 'reines Experten- und 
Fachgutachtemlargebniis angesehen werden, dann 
würde eis ja beideuten, nüaine Damen und Herren, 
daß man nach dem berühmten Rezept, man nehme 
ein geologisches Gutachten, ein Luiftgutachten und 
was weiß ich, was noch für .'Gutachten, schüttle 
alles mnd (heraus kommt dann mit apodi'ktiischer 
Sdchefhiedt der Standort A, der .Standort B, der 
Standort C als die ideale Lösung. 

Meine Daimen und Herren, das findet erstens 
nicht (statt und zweitens ist es 'unrichtig anzuneh
men, daß es iso. etwas überhaupt gibt. Natürlich 
kann ich heute eine bestimmte Boidennjutzunig an 
der einen wie der anderen Stelle eines Gemeinide-
glelbietos vornehmen unter .annähernd gleichen 
äußeren Bedingungen. Wo das geschieht und war
um das an dieser und nicht .an einer anderen Stelle 
au geschehen hat, das ist 'eine politische Meinungis-
ibildiung uinld das ist eine politische 'Richtlinie, die 
Voraussetzung für die Planung ist. Denn, meine 
Damen und Kernen, wird diese Richtlinie nicht ge
geben, dann, kommt an die Stelle ides fehlenden 
Klaren Bestimmen« die individuelle Meinung des 
Planeits A oder das Planers B, der auch aus den 
angebotenen Möglichkeiten dann 'eine ihm ansa
gende Variante herausgreift. Und hier glaube ich, 
ist die" entscheidende Trennumigsilinie. Ich spreche . 
hier keinem Planer die Fähigkeit ab, das zu tun, 
ablar ich bin der Aulffaissu'ng, daß es nicht - iseine 
Aufgabe ist, diesie Leitlinie einer Gemeindeant-
wicfelunig won sich aus aufzustellen, sondern diese 
Leitlinie haben die entscheidenden politischen Gre
mien aufzustellen und die sind dann planungs-

mäßig auszuführen. Diese Entscheidung kann man. 
glaube ich, nicht auf Fafchgutachtem abwälzen, um so 
mieifrr, als diese Fachgutachten ja immer wieder 
iminidastems awai, drei durchaus gleichiwertilge Va
rianten zu bieten in der Lage sind. 

Hiler komme ich aum Schluß. Dieses steiiirische 
Raumoiridnnunigsigeisietz ist schlicht iund' einfach 'eine 
Rechtslhasils. Es ist eine Chance für Komjmienldels. 
Es üst die Möglichkeit, das Baugeschehen in ge
ordnete Bahnen zu lenken. Es ist die Möglichkeit, 
die Lebenslhedingungan der Menschen in unserem 
Land schrittweise zu verbessern. Aber diese Hoff
nung zu erfüllen, wind nicht in den Planungen, wind 
nicht in den Bebauungsplänen, wird nicht in den Flä-
chennutzungsplänen liegten, isondern wind in (den 
politisch au bestimmenden Größen der 'Entwick
lungsziele liegen, die die einzelnen Gemeinden 
'der Steiermark festzulegen haben, die in die Ver
antwortung der Gemeindieräte fallen, die daher im 
besten Sinn des Wortes politische Entscheidungen 
sind. 

Ich hoffe, und in dieser Hoffnung wenden die 
freiheitlichen Abgeordneten dam Gesetz zustimmen, 
daß die Basis, die sicher gegeben ist, in diesem 
Sinn - so genützt wird, .daß die Zielpanagraphen, 
im besonderen die §§ 1 und 3 dieses Gesetzes, 
durch die praktische Handhabung in den einzelnen 
Gemeinden verwirklicht wird. (Allgemeiner Beifall.) 

3. Präsident Feldgrill: Als nächster Redner hat 
sich zum Wort gemeldet der Herr Abg. Schrammel. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Herr Präsident! Meine Herren 
Abgeordneten! 

Die Damen sind nicht mehr da. 

Die traditionelle Strukibur der Bodennutzung ist 
in allen Industrieländern in Bewegung geraten. 
Dieiser Umstand zwingt uns, im Stedermärkischen 
Landtag eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
•um damit /den Lebensraum au schützen. Der Grund 
und Boden rückt damit in den Mittelpunkt der Aus
einandersetzungen und es ist daher erklärlich, daß 
daau auch die Land- und Forstwirtschaft ihnen 
Standpunkt 'klarmachen möchte. Der Grundbesitz 
in östemreäch ölst sehr breit gestreut. Das geht aus 
einer ergänzenden Erhebung zur land- und forst
wirtschaftlichen Betriebszählung hervor, idie besagt, 
daß es in Österreich mehr als 1,108.000 Haushalte 
mit Gnunldlbasitz gibt. Das sind .rund 46 Prozent der 
Hauishialte. Von diesen weisen 454.000, das, sind 41 
Prozenit, land- rund forstwirtschaftlichen Grundbesitz 
und 653.000, 59 Prozent, nicht landwirtschaftlichen 
Grundbesitz auf. Von den letzteren hat der größte 
Teil einen Garten mit Wohnhaus. In 68 Prozent 
aller Fälle liegt der Grundbesitz in Gemeinden mit 
weniger ial|s 2000 Einwohnern. Die mit Abstand be
deutendsten Grundbesitzer sind die Land- und Forst
wirte. .Für sie ist Grund und Boden mehr als Kon
sumgut, eben die Grundlage bäuerlicher Existenz, 
ülber Ganienationietn 'Wird. so eine landwirtschaf t-
liche Existenz aufgebaut. Es ist kein Zufall, daß 
gerade der Bauer ein echtes Mabiverhältais zum 
Bodenwert .als Substanz ider Lebenserhaltung hat, 
nicht .aber für Spekulationen. Wie oft muß festge-. 
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stellt werden, daß iKulrturfläcben, wenn sie nicht 
mehr im bäuerlichen Beisiitrz siind, in kürzester Zeit 
rniit r iesigen Zäunen umgeben werden. Sofort hat 
der niaue Besitzer -vergessen, daß d ie Naturlarnjd-
schalft a l s Besitz und Eigientum mieihr als eben diese 
Wer te zu erfüllen hat. 

Derr Rückzug der Landwirtschaft auis der freien 
Fläche ist dabei eine der folgenschwersten Erschei
nungen. Die Landwirtschaft verliert durch die s tarke 
Entwicklung desr Bautätigkeit für Wohnungen, Frei-
zaitflächan, Verkehrs- und Industriebauten meist 
die wertvollsten Flächen. Da derzeit lin Österreich 
jährlich rund 7000 bis 8000 ha landwirtschaftlich 
gemutzter Flächein, das isinid e twa 400 mittelgroße 
Höfe, durch Verbauung verlorengehen, läßt sich 
bis 1980 'ein Nutzlandvarlust -für die Landwirt
schaft von rund 50.000 h a errechnen. Daziu kommen 
noch die Landverluste 'in Grenzlandiertragslberei-
chen und lim nicht mechanisierbaren Berg- und 
Hügelland. Die inflationsheidingte Flucht in (die 
Sachwerte macht noch dazu den Grund und Boden 
besonderris begehrlich und t rägt dazu bei, daß die
sem 'unvermiehrbaren Sachwert auch Spekulationis-
wer te beigefügt werden. 

Grund 'und Böden s ind ifür den "Landwirt Broiduk-
itionlsgrundlage. Er ist daher ganz besonders an 
e iner sinnvollen und zielgerechten Raumordnung 
auch >ails Bauer linterasisiert. Der 'fortschreitende Ver
lust landwirtschaftlicher Kulturflächen kann sicher 
durch idas vorliegende Gesetz zum Teil wenigstens 
reduziert werden. Angesichts der weltweiten Ver
knappung von Rohstoffien, de r zweifellos auch eine 
solche von Gruhdnahrungsrmitte'ln folgen wird, ist 
d ie Sicherung der Ernährung eine wichtige volks
wirtschaftliche Aufgabe und nicht nur 'die Aufgabe 
der Landwirtschaft. 

Die .im Flächiennutzungsrplan vorgesiehene Eintei
lung 'des Gemaindegebietes in Bauland unld Freiland 
schafft eine Beschränkung der Bautätigkeit auf das 
Bauland. Das Freiland is t dem 'landwirtschaftlichen 
Hof u nd der landwirtschaftlichen Flur vorbehalten. 
Gerade diese Sicherheit braucht der Landwirt, wenn 
e r seinen Betrieb entsprechend ausrichtet und 
demnach auch zielstrebig investiert. In einer sol
chen Lanidwirtlschaftszone besteht .aber auch die 
Hoffnung, d ie Betriebsfläche nötigenfalls vergrö
ßern zu können, ohne dafür Bauplatzpreise be 
zahlen ziu müssen. 

Das steirische Raumoiridnungsgesetz schreibt aber 
auch im Bauland ke in Biangebot vor. Das schafft die 
Möglichkeit e iner unbehinderten .landwirtschaftli
chen Bewirtschaftung von Kulturflächen im Bau
land, sofern der Grundbesitzer diese Flächen nicht 
für Bauland veräußern oder selbst verbauen will. 
Sicher wird Ihei fortschreitender Verbauung der um
liegenden Flächen eine Erschwerung de r Bewirt
schaftung auftreten. Eben aus -diesen Gründen wird 
daher e ine Gliederung das Raumes entsprechend 
d en verschiedenen Funktionen auch von de r Land
wirtschaft gutgeheißen. Wenn die Ansiedlung von 
weichenden Erben in der Nähe des Hofes für eine 
fallweise Mitarbeit in der Landwirtschaft seine Be
deutung hat, s tehen die oft e intretenden Erschwer
nisse itaei intensiver Bewirtschaftung und konzen
trierter Tierhaltung in keinem Verhältnis. 

Allzu naisch vergißt mian d ann d en Verwandten 
rund in de r Gunst um das Recht entstehen oft für 
Generat ionen anhal tende Feindseligkeiten. Im Frrei-
land ist jedoch das Recht zur Errichtung eines Al
tenteileis, e ines sogenannten Auszüglerrhauses, für 
den Beitriefosiuhaber möglich. 

Schon durch neue steirische Landeisgasetze, 
wie das Lnftreinhaltegösetz, Ablallbeseitigungisge-
setz, Naturschutzgesetz, werden für die intensivere 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Kulturflä
chen Erschwernisse geschaffen. 

Bei der Diskussion um die Beschlußfassung des 
Gesetzes um 'die Raumordnung i n Steiermark muß 
aber wohl von al len klar 'zur Kenntnis genommen 
werden, d aß dieses Gesetz für 'viele Grundbesitzer 
und Landwirte in manchen Gebieten der Ballrungs
und Industrieberelche, aber auch Erholungsgebiete, 
eine nicht unbedeutende Grundwertve'rrrninderrang 
bringt. 

Um so behutsamer muß daher bei der Erstellung 
der Flächennutzungspläne in den Gemeinden vor
gegangen werden. Die Landwirtschaft begrüßt da
he r idie gesetzliche Textierumg zu 'einer angemes
senen Entschädigung, um Härtefällen zu hageignen. 
Dar Abverkauf eines Bauplatzes ist in so manchen 
Fällen für e inen Landwirt eine nicht uribederatende 
Möglichkeit zur Lösung von finanziellen Sorgen. 
Man wind diese Einnahme durch das neue Gesetz 
teilweise verlieren. Man möge daher den Beitrag 
ider Land- 'und Forstwirtschaft a l s Bekenntnis zu 
einer notwendigen Ordnung des Lebensraumes und 
der Nraitariandwiixtschaft nicht 'übersehen. Die Frage 
des 'Einkommens .in der Land- rund ForBitwirtschaft 
ist aber islicher 'niemals mit dem Abverkauf von 
Grund und Boden zu lösen. Ein badenverbundener 
Landwirt wird auch nur dann zu dieser Möglichkeit 
greifen, wenn er anderswo gleichwertiges oder 
anderwertiigas Grundstück a ls Ersatzgrundstücke 
bekommt. Anders sicher im e iner Notlage. 

Wenn in der heut igen Zeit Landwirte noch zu 
dieser Binkommensbeschaffung greifen müssen, um 
die Investitiarien tätigen und die Betriebsmittel 
anschaffen au können, so zeigt dies uns auf, in 
welch katastrophaler Einkamraensiage sich die 
Landwirtschaft befindet. Wais würde wohl ein an
derer Sagen, wenn ex se in erspartes Auto oder die 
Wohnung verkaufen müßte, lum dais Einkommen 
zu gewährleisten. Besonders schwierig is t eis im 
Berg- und Hügelland, wo durch den Viiehpriaisiver-
ifall der le tzten Monate Existenzgefäiirdungen ent
stehen. Das Einkommiensprobiem d e r Landwirtschaft 
ist daher nicht im Zusammenhang mit der Raum
ordnung zu lösen, sondern über die Agrarpolitik. 

Durch eine sinnvolle Siedlungspolitik, die eine 
zeltgerechte Raumordnung voraussetzt, kann aber 
'sehr wohl eine entscheidende Aufwertung des lärid-
lichan Raumes und damit eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen erreicht werden. 

Das Raumordnunglsgeisetz, das h eu t e zur Be
schlußfassung vorliegt, unterscheidet sich ins
besondere in der Grundbeschafffung sehr wohl vom 
zwangsweisen Bodenbeschaffangisgesatz dels Bun
des. Bund, Länder, Gemeinden u n d Gemeinnützige 
Wohnbauveileiniigungen können nach dieser bun-
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deisgiesetzllichien Regelung, d i e von der SPÖ im 
Alleingang beschlossen wurde, 'Grundstückie für 
Woihnbauten und öffentliche Zwecke enteignen. In 
beiden Fällen wird eine Rreiisrelgielung für Grund 
und Boden wirksam. Die Voraussetzung für die 
Badeinbeschaffung äst jedoch unserer Meinung 
nach zu wiait (gespannt. Und zwar, wenn zehn 
Prozent der Wohnungen Wasser oder Klosett 
außerhalb der Wohnungen haben oder auf j e 100 
Haushalte Weniger a ls 103 Wohnungen entfallen, 
oder zwei Prozent der Wohnbevölkerung von der 
Gemeinde als wohnungssuchend angesehen wind. 
Solange genügend Bauland zu angemessenen Prei
sen angeboten wind bzw. der Staat und die Wohn-
bauunternehmen über Bauland verfügen, beisteht 
nach unserer Auffassung jedoch keine Veranlassung, 
zu Zwangseingriffen in den pnlvaten Grundbesitz. 
Hat e ine Gemeinde einen Flächenwidmungsplan, 
besteht nach Auffassung d e r ÖVP keine Berechti
gung für eine zwangsweise Bodenbeschaffung. Die 
zwangsweise Bodenbeschaffung soll ja nur dann als 
letztes Mittel zum Tragen kommen, wenn die Ver-
'wiirklMchung eines Flächenwidmungsplanes auf 'an
de re Weise nicht ermöglicht werden kann. 

Das zwangsweise Bodenhdscfoaffuugsgesietiz des 
Bnndes räumt finanzkräftigen Gemeinden das Recht 
e in — und das möchte ich als ischockierend be
trachten — selbst wenn s ie keinen (unmittelbaren 
Bedarf haben, Grundstücke durch Zwangsmaßnah
men zu beschaffen und entsprechende Reserven 
anzulegen. Die Hortung von Grund und Boden 
in öffentlicher Hand wird damit gefördert. 

Das steiniscbe RaumardHUingsge'seitz kann auch 
von der Sicht des Bauern und des Grundbesitzers 
als Hüter des Eigentumsgedankens bezeichnet wer
den. Bei der Verabschiedung dieses Gesetzes soll 
aber nicht vergessen werden, daß Ruhe und Ord
nung in einer gesunden Landschaft, i n unseren stei-
rilschien iBengien, Feldern iunid Wäldern eine /lei
stungsfähige Landwirtschaft voraussetzt, die ne
ben de r geordneten Landberwlrfcschaftung für die 
Pflege und Kultivierung de r Landschlafjt sorgt. Wenn 
die Landwirtschaft und insbesondere .die Bergbau
ern diese Pffliegemaßnahmen bisweilen förmlich 
selbstverständlich noch verrichten, wird man alber 
in Zukunft d iese Leistungen nicht unentschädigt 
verlanigen können. 

Das neue RaumoromungsgeSietz /Wird daher von 
der Landwirtschaft zustiiimmend 'begrüßt. Dieses Ge
setz soll somit den steinischen Grund und Boden 
mit sieinen Niaturschönheiten auch für die Zukunft 
erhalten (und zwar a ls Existenzgrundlage und Er
holungsgebiet für die Menschen, die in diesem 
Lande leben. (Beifall.) 

Präsident Feldgrill: Als nächstem Redner erteile 
ich d em Herrn Abg. Gerhard Haidinger das Wort . 

Abg. Gerhard Heidinger: Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wenn man die -Ehre hat, diesem 
Hohen Hause 14 Jahne anzugehören und den Wech
selbädern der zur Beschlußfassung vorliegenden Ma
terie ausgesetzt war, d a nn überfällt e inen direkt ein. 
Hochgefühl, wenn man so den Aufstieg aus den Flä
chennutzungstiefen zu den Raumordnungshöhen in 

diesem Hohen Hause miterleben darf und man 
kommt in d ie höchsten Gefilde des Lebens, oder man 
wird in d en höchsten Himmel versetzt, wenn man 
dann erst die Planungsdef inition des Herrn Kollegen 
Schaller gehört hat. Planung ein dynamischer Prozeß, 
Planungszuisammenschau, ja, meine sehr verehr ten 
Damen und Herren, für luns war P lanung nie e in 
ideologischer Grundsatz, sondern für uns war 
Planung ein dem modernen Leben adäquater Pro
zeß oder Sachvorgang. Das haben wir bisher immer 
'unter Planung veristaniden. Meine Damen unid Her
inen, daß d ie raumbeanspruchenden Lebensibereiche 
Wohnen, Anbeiten, Erholen in keinem freundli
chen Verhältnis aneinander stehlen, sondern, daß 
mit zunehmender Industrialisiiefflung d ie Belastun
gen der Umwelt und damit d i e ©elaistiungen der 
Menschen, de r Lebensqualität, wenn Sie so haben 
wollen, immer mehr zunehmen, u nd daß diese 
Materie geordnet gehört, ist doch keline Erkenntnis 
von heute, sondern spätestens seit dem Jah re 1954, 
a ls der VenfiaSäungsgenichtshof d ie Brucker Flächen-
nutzungsotfünung aufhob, war es für uns klar, daß 
diese Materie gesetzlich genegelt werden mußte. 
Aber eis i s t scheinbar ©ine 'menschliche Schwäche, 
Widrigkeiten ers t dann zu erkennen, wenn sie 
geradezu sintflutartig 'auf d ie Menschen herein
brechen uhd ers t jietzt, sozusagen (in den letzten 
Jahren, ist also das Planiungsbewußtsein und damit 
das Umweltbewußt'sein vielen Menschen 'in idiiesem 
Lande bewußt geworden. 

(Abg. Schnaimmel: „Weil es jetzt erst erforderlich 
ist!) 

Meine Damten 'und Herren, im Widerstrei t des 
Konservatismus und das Fortschrittes bedurfte es 
leb'en e ines zehnjährigen Reifumgsproizesses, um 
zu dem heute hier vorl iegenden iGetetz zu kommen, 

Wir haben schon seinerzeit ihn Jahr 1964, als das 
Flächennutzungsgasetz hiier in diesiem Hohen Haus 
beschlossen wunde und dessen NicMianwendung 
'wir lam 4. Juli 1974 feiern könnten, schon dasmals 
haben wir aufgezeigt, daß mit diesem 1964 be
schlossenen Gesetz d ie Materie nicht zu bewältigen 
sein wird. Damals allerdings wurde uns noch de r Ma
kel der Eigentumsfeindlichkeit angeheftet. Damals 
sagte der Redner de r ÖVP, 'der Herr Abg. Staffier, 
daß sich eben in dieser Frage der Raumordnung 
d ie Geister scheiden zwischen jenen, d ie d en Diri
gismus wollen und jenen, die h ier a l s die Eigen-
tumsschützer im Hohen Haus vermeintlich aufge
treten sind. Sehen Sie, ich habe schon einmal hier 
gelsagt, von ider Phase des Ulberaeuigens, daß dielses 
Gesetz, das wir 1964 beschlossen halben, über die 
Phase des VertrOstens, daß isoWiaso blald eit'was in 
der Regierung geschehen wird, autr Phase d e r Be
schlußfassung und damit zu erklären, „Wir waren 
es, d ie dieses Gesetz schon ölmimer gewollt haben, 
die schon immer für eine bessere Lebensqualität, 
(für leine bessere Raumandnunig . e ingetreten sind", 
war eben iein weitgespannter Weg. Wir sind glück
lich, daß rwtir zu d ieser Entwicklung, d ie sich dar
biete t und die gegeben Ist, einigieis bei t ragen konn
ten. 

Darf ich nur kurz e inen historischen Abriß dazu 
gelben. In Erkenntnis, daß- das Geseitz 1964 unan-
wendbair isit, hat die sozialistische Landtagsfrak-



47. Sitzung des Steienn. Landtages, VII. Periode — 25. Juni 1974 1795 

tion 1968 und d e r Städtebund, 'Landasgrsuppe Sitei-
ermiark, dn einer groß angelegten Enquete in Graz 
aiulf dam iSchloßberg der stairischen Bevölkerung 
klarmachen wollen, daß ein Umdenken in den Fra
gen der Raumordnung Platz grielifen müßte. Wir 
haben in Vort rägen von namhaften Waissenis char
tern iund Prakt ikern gehört, welche Vorstellungen 
ihnen vorschweben, um dieses feindliche Gegen
einander d e r Lehensberaiche Erholen, Arbeiten, 
Wohnen in ein freundliches Miteinander zu brin
gen. 

(Abg. Diipl.-Inlg. Euchs: „Sie haben im Jahre 1964 
mitgasltimmt beim alten Gesetz!") 

Ich halbe d iesen Zwischenruf erwartet. Wir haben 
lim Jahr 1964 diesem Gelsatz 'zugestimmt, weil wir 
de r Meinung waren, daß es ein e rs ter Schritt zu 
einer Raumordnung Sein könnte. Da -wir der Mei
nung waren, daß -es leichter se in wird, e in bereits 
bestehendes Gesetz au novell ieren als ein Gesetz 
abzulehnen, von dem wir sicherlich wußten, idaß 
es in de r Form, 'wie wir es beschlossen haben, 
nichlt anwiendbar sein wird. 

(Abg. Dipl.-Ing. Fluchs: „Sie. haben e twas be
schlossen, von dem Sie gewußt halben, daß es nicht 
ianwen!dbar ist!") 

Ich sage Ihnlen noch e twas dazu. Wir haben 
etwlas nniitbeischlossen, von dem wir glaubten, daß 
es Basis sein koninte für eine Weiterentwicklung. 
Aber e s hat sich gezeigt, daß diese Basis in diesem 
Gesetz nicht gegeben war iund deshalb s ind wir 
1968 in d ie Öffentlichkeit ge t re ten und halben der 
stairischen Bevölkerung eben an dieser bekannten 
Enquete 'aufzeigen wollen, daß e ine Neuordnung 
eingeleitet werden sol l te . . Man e rkennt Widrig
keiten ,imimier e rs t dann, wenn sie sintflutartig über 
d ie Menschen hereinbrechen iund .man beginnt erst 
daran au irieparieran. Es ist damals aber eben auf 
Grund der Situation, des tamerHSchlechter-Wer-
dans de r Lebensgutalität auch e in Umdenken in den 
Maslsanimieldien eingetreten. Ich isage hier /ganz 
offen. Hä t ten w i r nicht ab 1969, u nd Sie können 
es in den Zeitungen verfolgen, Unterstützung bei 
den Massenmedien Zeitung und R/umdfiunk gefun
den, dann wäre uns dieser Raifungsprazeß zu die
ser heutiglen Gesetzesvorlage wahrscheinlich nicht 
gieglückit. 

Ich möchte noch lainiges dazu .sagen. Man soll 
Dinge [anerkennen, idie anerkennenswert sind. Es 
hat in de r katholischen Mannerheweigung Leute 
gegeben, d ie sich sehr offen zu neuen raumord-
nieniden Gedanken bekannten. Sie iwiaren e ine Min
derheit, aber s ie haben in zahllosen Forutmdiskus-
sionen d en Wag zu .diesem heutigem Gesetz be
reiftet. Ich Stehe nicht an zu sagen, daß einer 'dieser, 
d ie sich damals sehr exponiert haben, Ihr Abg. 
Schaller gewesen ist. Ich hoffe, daß ich ihm damit, 
daß ich ihm diese Aberkennung zuteil werden 
lasse, in .seiner e igenen Partei nicht schade. (Hei
terkeit. — Abg. Prof. Dr. Eichtinger: „Die Gefahr 
besteht mehr ibai euch!") Sie haben sich jetzt auch 
schon Idaziu bekannt und Sie s ind jetzt bereit .an
zuerkennen, daß Raumordnung notwendig ist. Wir 
haben dann im Jahr 1970/71 imehnmials h ier in die
sem Hohen Haus in Anfragen geredet . 

Jawohl, geredet. Was soll ten wir? Sollten wir 
raufen mit Ihnen? Harr Abgeordneter, wir wollten 
immer reden mit Ihnen, nu r die (Rjadeibereitschaft 
wa r auf Ihrer Seite und der Wille au diesem Ge
setz war i n Ihrer Fraktion und in Ihrer Partei noch 
nicht herangereift. Er kam erst /um einiges später. 
Sie haben recht. Wir haben h ier in diesem Hohen 
Hauls zu dieser Materie gesprochen. Mit dem Reden 
kommen die Leute zusammen/ Wir ve rkennen 
nicht, daß wir in da r Situation des Diskutierenls, in 
der Situation des Redens aneinander gefunden ha
ben. Wir haben auch im Jiahr 1971 einen Novellie-
rungsantrag zum Flächennutzungsgesetz 1964 ein
gebracht. Ich gebe zu, ein Minliantrag, wenn Sie 
wollen. Eine Mininoveliierung. Wir wollten nichts 
landerels, a l s den § 3 Abs. 2 d a s damals .gültigen 
Gesetzes, der vorsah, daß in. den Gemeinden nur 
dann in den Flächennutzungsplänen Vorbehalts
flächen eingetragen werden durften, iwenn die Ge
meinde Mitbesitzer d ieser Fläche war, abändern. 
Die ganze Misere das Gesetzes 1964 fußt .auf die
sem einzigen Paragraphen. 

Ich muß noch eines voraussagen. Bei diesem Re
den im Hohen Haus wurde uns immer wieder vom 
zuständigen Referenten erklärt , d ie Beamten arbei
ten ja an dieser Materie. Im Rechemschaftsiberichit 
der steirischen Landesregierung in den Jahren 1970 
'und 1971 war das noch au lesen. Aus dieser Beam-
teniarbait wurde auf .einmal nichts, weil e s den 
ÖVPJnitiiativantrag gab. Ich will Ihnen nichts un
terstellen. Aber unter Umständen .gibt ies hier doch 
eine Querverbindung zwischen 'Beamtenarbeit und 
ÖVP-Indibiatiivantrag. Ich kann .es Ihnen nicht be
weisen und ich will e s Ihnen nicht unterstellen. 
(Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Der Abgeordnete Schaller 
hat das ja gesagt!") 

Daß so eine Beamtenarbeit in de r Versenkung 
venschwinidelt und ein ÖVP-Indtiativantrag lauf
taucht, das gibt zu denken. 

Im Jahr 1972 also der ÖVP-Initiativantrag. Im 
Jiahr 1973, sechs Monate später, ider SPÖ-Iwitiativ-
anfnag. 

Und auch dazu ein Wort. Verhandlungsgrund-
lage des Verhandtangsteams aller dreier Parteien 
war wader der ÖVP-Initiativantrag noch der SPÖ-
Inlitiativiantrtag, sondern, nun siehe da, auf e inmal 
e ine Regierungsvorlage. Aber diese Regierungs
vorlage wurde so abgeändert, iund ich sage, auch 
deswegen abgeändert, weil in dieser Regierungs
vorlage auch der geist ige Inhalt des SPÖJnitliativ-
lantragels verarbeitet ist. Diese Regierungsvorlage 
wurde so 'abgeändert, daß .sie sogar neu gedruckt 
werden mußte, weil sich sonst wahrscheinlich kein 
Mensch hier im Hohen Hause und im Ausschuß 
ausgekannt hät te. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich darf damit auch schon zum Ab
schluß kommen. (Abg. Fölzl: „'Bis jetzt ist sachlich 
noch nichts gesagt worden von Ihnen!") ich weiß, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin 
Ihnen noch immer sehr unangenehm gewesen und 
das macht mlir gar nichts. 

Ich darf sagen, zum Gesetz ha t da r Herr Landes-
rat .Dr. Klauser gesprochen, sehr eingehend dazu 
gesprochen, Sie werden vers tehen raud mir zubiili-
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gen, daß ich Sie, auf den Entwicklunigsprotzeß (Abg. 
Pölzl: „Auf den Vaterischiaftsprozeß!") aufmerksam 
miacben idunffe. Wieran ich Ihnen sage, Idaß wir bei 
diesiem Entwicklungsprozeß —• und 'da will ich uns 
gar nicht schmeicheln — de r Motor gewesen sind 
und deswegen 'diesem Gesetz ^gerne anstimmen. 
(Beifall.) 

Präsident: Ich erteile idem Abgeordneten Kitzin
ger das Wort . 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus, meine, sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich möchte meine Rede an der 
Stelle beginnen, an der Herr Abgeordneter Hei-
dinger aufgehört hat. Sein letzter Satz war, die 
SPÖ wä re in dieser Frage der Motor des Entwick
lungsprozesses gewesen. (Abg. Bnandl: „Da hat er 
recht gehabt!") Ich muß hiezu feststellen, wenn dies 
stimmt, was Herr Abg. Heidinger ausgeführt hat 
(Abg. Brandl: „Das stimmt!"), dann ist dies ein ziem
lich wackeliges Gefährt gewesen und der Motor 
hat kaum e ine nennenswerte PS-Zahl gehabt. (Erster 
Landeshauptmannstellvertreter Sebastian: „Eine 
s tarke Bremse war eingebaut!") Ich glaube, daß 
da ke ine Bremse eingebaut war, sondern ich bin der 
Meinung, Sie haben halt nicht denselben Motor wie 
der ÖVP-Rennwagen. Schauen Sie, Herr Abgeordne
ter Heidinger, gerade bevor ich zum Rednerpult 
gegangen bin, habe ich mir noch die „Kleine Zei
tung" angesehen, auf der Seite 3 dieser Zeitung steht 
dm Leitartikel zu lesen: 

„Im Westen laufen die Sozialisten noch immer 
hinten nach" und genauso war es, meine Damen und 
Herren, auch beim Raumordnungsgesetz. Gestatten 
Sie noch folgendes zu bemerken: Daß der Herr 
Abgeordnete Heidinger oder i rgend jemand ande
rer, meine Damen und Herren Ihrer Fraktion, heute 
ans Rednerpult gehen müßte, um ein Alibi abzu
geben, ist verständlich. Denn, wenn man hinten 
nach ist, dann muß man zumindest nach außen hin 
so tun, als ob man doch einen s ta rken Motor hätte. 
Wir haben dafür Verständnis, aber die Tatsache, 
daß Sie hier e twas nachvollzogen haben, der Herr 
Abgeordnete Schaller hat dies ja ausgeführt, was 
die ÖVP — ohne, daß wir einen Vaterschaftsprozeß 
führen, eingeleitet und initiiert hat — is t klar. 

Es ist richtig, Sie haben auch da ran mitgewirkt, 
aber e indeutig steht fest, daß die österreichische 
Volkspartei i n dieser Frage initiativ war. Irgendwo 
unterschwellig ist dies ja auch bei Herrn Landesrat 
Dr. Klauser angezogen worden mit der Bemerkung, 
daß es in der freien Welt schon überall Raumord
nungsgesetze gibt. Meine Damen und Herren, das 
bastreitet auch niemand, daß die Steiermark zu den 
letzten Bundesländern zählt, d ie ein Raumordnungs
gesetz beschließen, aber man muß dazu eines fest
stellen, nicht nur gute Dinge brauchen Weile, son
dern bei diesem Raumordnungsgesetz handelt es 
sich um ein Gesetz, wie e s mir scheint, e ines der 
wesentlichsten Gesetze überhaupt d ieser zu Ende 
gehenden Legislaturperiode, welches wir beschlos
sen haben. (Abg. Gerhard Heidinger: „Aha, wieso 
geht sie" zu Ende?") Na, zu Ende geht die Legislatur
periode 1975, Herr Kollege, und Sie werden da nicht 

b e h a u p t e n . . . (Abg. Gerhard Heidinger: „Das war 
e ine Freud'sche Fehlleistung!" — Heiterkeit.) Das 
war. keine Freud'sche Fehlleistung, aber, wenn Sie 
nicht rechnen können, die Landtagsperiode dauert 
fünf J ahre und jetzt haben wir noch dreiviertel oder 
e in halbes Jahr, was weiß ich, was weiß man? Auf 
alle Fälle wird durch dieses Gesetz, meine Damen 
und Herren, dieser zu Ende gehenden Legislatur
periode — ich sage es ausdrücklich — der Stempel 
aufgedrückt. Außerdem sind in diesem Gesetz eine 
Reihe von einschneidenden Maßnahmen, die man 
nicht überhudeln kann, sondern wozu eine reif
liche Überlegung notwendig ist und die man mit 
der gesamten Bevölkerung sowie Experten durch
diskutieren mußte. Wir schämen uns nicht zu sagen, 
daß wir das letzte Bundesland oder eines der letzten 
Bundesländer sind. (Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: „Wir 
hat ten ja 1964 schon eines, das hat der Herr Lan
desrat Dr. Klauser nicht gewußt, daß der Abgeord
nete Gerhard Heidinger schon 1964 mitgestimmt, 
hat!") Herr Kollege, ich werde das sofort sagen. 
Entscheidend ist, und das scheint mir ein wesent
licher Faktor zu sein, dieses Gesetz ist das modern
s te in Österreich und begonnen haben wir mit die
sem Entwicklungsprozeß im Jahre 1964 über das 
Flächennutzungsgesetz 1968 bis zum heutigen Tag. 
Meine Damen und Herren von der sozialistischen 
Fraktion, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie 
halt mit Ihren Initiativanträgen nicht nur jetzt beim 
Raumordnungsgesetz, sondern auch bei noch e iner 
Reihe solcher Gesetze 'hinten nach sind, das macht 
ja nichts, wir bestätigen Ihnen durchaus, daß auch 
Sie gute Ideen haben, aber Ihr Motor ist halt ein 
bisserl schwach. Da kann man nichts machen. 

Und jetzt, bitte, Herr Kollege Heidinger, noch et
was zur Planung. Sie tun so, a ls ob wir j e tz t 'auf 
einmal d ie Planung entdeckt hätten. Schauen Sie, 
ich darf Ihnen folgendes sagen. Ich glaube, zwi
schen der ÖVP und Ihrer Fraktion ist hinsichtlich 
der Frage Planung nur ein wesentlicher Unterschied, 
nämlich im Begriff und ich glaube auch in der Rea
lität. Sie produzieren ja Pläne am laufenden Band, 
aber Ihre Pläne und hier unterscheiden wir uns, 
und das ist bei Ihren Plänen suspekt, Sie produzie
ren sie am Schreibtisch, flüchten dann in Wunsch
vorstellungen, um Ihre Anhänger bei der Stange 
zu halten. (Abg. Grätsch: „Wo?") Wo, kann ich 
Ihnen sofort sagen. Ich erinnere Sie beispielsweise 
an Ihre Wirtschaftspläne, wie Sie noch in Opposi
tion waren, mit 1400 Experten, das war doch eine 
Wunschvorstellung, d ie Realität schaut doch heute 
anders aus. (Zahlreiche unverständliche Zwischen
rufe.) Na was denn, Inllationsrate, etc. etc. mehr. 

Meine Herren von der sozialistischen Fraktion, 
ich will ja nicht hergehen und jetzt in e ine Wirt-
schaftsdebatte einsteigen, aber Tatsache ist, daß Sie 
eben Pläne von oben herunter dekretieren, während 
wir unter dem Planen verstehen, mit der Bevölke
rung zu reden, gemeinsam die Gedanken und Ideen 
zu entwickeln und uns auf die Pläne nur dort ein
lassen, wo sie realisierbar sind. Wir sind uns auch 
bewußt, daß Pläne immer wieder einer Erneuerung 
bedürfen. Wir s ind zwischen Ihren Planvorstellun
gen und unseren, beim Wort gar nicht auseinander, 
nur in der Durchführung und in der Durchsetzung. 
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Und jetzt eine. Bemerkung, ich will nicht die De
batte weiß Gott wie in die Länge ziehen, aber eines 
kann man nicht hinnehmen, daß man einfach sagt, 
wie der Herr Abgeordnete Haidinger es vorhin ge
macht hat, e s war e in langer Prozeß zwischen den 
„Konservativen" und den sogenannten Fortschritt
lichen und den Fortschritt der l inken Seite zu
schreibt. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen 
etwas sagen, wir sind sehr stolz, zur konservat iven 
Seite gezählt zu werden, 'aber konservativ zu sein 
heißt, durchaus den Fortschratt zu beinhalten. Kon
servativ se in heißt, auf der Tradition aufzubauen, 
gepaart mit dem Fortschritt und das Moderne be
inhaltend und wenn Sie glauben, Sie müssen diese 
Wor te teilen, dann täuschen Sie sich. (Abg. Grätsch: 
„Das war schwer, jetzt haben Sie e ine Bremse!" — 
Heiterkeit bei de r SPÖ.) Glauben Sie mir e ines. In 
ihrem Wor t „modern" und alles, was mit diesem 
zusammenhängt, da s ieht man ohnedies schon das 
Wetterleuchten, das Ende mehr oder weniger. Wir 
werden noch Gelegenheit genug haben, uns mit 
diesen Fragen'auseinanderzusetzen. (Abg. Pölzl: „Du 
mußt das noch einmal erklären, die fassen das falsch 
auf!") Ein konservat iver Fortschritt. Jawohl. Nur 
wenn Sie das nicht kapieren, entschuldigen Sie, ich 
will Sie nicht beleidigen, dann gehen Sie noch ein
mal in die Schule und lesen oder lernen Sie nach! 
Sowohl das e ine als das andere. Jedenfalls kann 
ich Ihnen eines sagen. Mit diesem Raumordnungs-
gesetz haben wir bewiesen, daß gutes konservati
ves Gedankengut, mit dem Fortschritt gepaart, ein 
gutes Gesetz ergibt, dem Sie Ihre Zustimmung ge
ben. Das sei nur am Rande vermerkt. (Abg. Zinka-
nell: „Das ha t zuerst ganz anders geklungen!") Ich 
darf nur eines sagen. (Zwischenruf von der SPÖ.) 
Es tut Ihnen weh. Ich k ann mir das vorstellen. 
Warum regen -Sie sich darüber auf, wenn ich Ihnen 
nur eine ganz kurze Erläuterung gebe. Zu unseren 
Werbeveransta l tungen kommen Sie nicht, Schulun
gen machen Sie auch keine. Dann darf ich Ihnen 
hier einen ganz kleinen Nachhilfeunterricht geben, 
wie wir die Situation sehen. 

Nun aber ganz kurz zum Raumordnungsgesetz. 
Eines steht fest. In diesem Gesetz brauchen wir 
nicht .die Sturmspitze der österreichischen Bundes
länder anführen. Es geht darum, e inen Ausgleich zu 
finden. 

Das nächste, was ich zu diesem Raumordnungsge-
setz bemerken möchte und was mir ein wesent
licher Faktor erscheint, ist, daß e in wesentlicher 
Teil dieses Gesetzes und hier insbesondere der § 10, 
vorsieht, daß sogenannte regionale Entwicklungs
pläne erstellt werden. Es handelt sich h iebe! um 
einen ganz entscheidenden Faktor in diesem Ge
setz. Wir werden immer im Land Zonen und Rand
gebiete haben, d ie wirtschaftlich zurück sind. Wir 
werden aber auch auf der anderen Seite Zonen 
und Gebiete haben, die wirtschaftlich beinahe als 
überhitzt zu bezeichnen sind. Es bedarf sowohl das 
wirtschaftlich unterentwickelte Gebiet oder das so
genannte „Problemgehiet", das durch e ine s tarke 
Abwanderung gekennzeichnet ist, a ls auch das wirt
schaftlich überhitzte Gebiet, das durch Zusammen-
ballung von Menschen sowie vieler negativer Um
welterscheinungen gekennzeichnet ist, e iner vor

ausschauenden Entwicklungsplanung. Es ist daher 
ge rade diese Frage wichtig und dies ist ein Ziel
punkt unserer Politik in diesem Land, daß mög
lichst überall die gleichen Aufstiegschancen vor
handen sind und daß jeder Bürger die gleichen Mög
lichkeiten des Wohlstandes hat. Vom Raumord
nungsgesetz her 'scheint die Möglichkeit der regiona
len Entwicklungsplanung gegeben. Einige Meilen
steine hiefür, obwohl dieses Gesetz noch nicht be
s tanden hat, sind in dieser Richtung schon gesetzt 
worden. Der Abgeordnete Stoiisser hat das vorhin 
für das Grenzland erwähnt. Ich erwähne den Raum-
ordnungsbereich Aichfeld-Murboden und auch die 
Initiative des Raumordnungs- und Wiirtschaftsför-
derungsverbandes des Bezirkes Murau. 

Ich bin sehr glücklich, daß in diesem Gesetz 
auch e in sogenannter regionaler Beirat vorgesehen 
ist. Das gilt sowohl für den Raum Aichfeld-Murbo
den als auch für den Raum Murau. Nur wenn alle 
positiven Kräfte des Bezirkes bereit sind mitzuar
beiten und mitzudenken und zwar von unten herauf, 
hat ein solches Entwicklungsprogramm die Chance, 
verwirklicht zu werden. Es kann nicht von oben 
dekretiert werden, sondern es muß von unten 
herauf wachsen und von der Bevölkerung und von 
der Privatinitiative getragen werden, ansonsten sind 
dies stille und nicht genutzte Paragraphen in die
sem Gesetz. Entscheidend is t das Mittun. Interessant 
in diesem Zusammenhang ist, wenn ich aus der 
eigenen Praxis berichten darf, daß beispielsweise 
kaum am Regionalplan von Murau gearbeitet wurde, 
sich auch die Gemeinden des Bezirkes sofort, un
abhängig dieses Gesetzes, diese zu Planjungsge
meinschaften zusammengeschlossen haben. Es ist 
ein Beweis dafür, daß letzten Endes ein solcher Re
gionalplan, wie er hier im Gesetz vorgesehen ist, 
wenn er von e iner breiten Schicht getragen wird, 
quasi eine Kettenreaktion mit sich bringt. Wenn 
wir mit diesem Gesetz diesen sinnvollen Effekt er
zielen, dann werden von diesem Gesetz nicht nur 
theoretische, sondern auch praktische Impulse aus
gehen. 

Eine Frage, die mich persönlich berührt und die 
ich auch im Raumordnungsgesetz geregelt gefunden 
sehe und zu der ich ganz kurz Stellung beziehen 
möchte, ist, daß die Frage der Appartementsiedlun-
gen und Feriensiedlungen nunmehr, wie es scheint, 
doch einer sehr sinnvollen Regelung zugeführt wur
de. Vor einigen Monaten noch war dieser Zustand 
der aus dem Boden wachsenden Appartementsiedlun
gen, der vom Westen Österreichs in den Osten ge
kommen ist, im Ennstal schon sehr s tark zu spüren, 
aber auch im Raum des oberen Murtales. Wir haben 
nur ein Glück gehabt. Hier lobe ich die Bundes
regierung, damit Sie nicht glauben, ich will nur die 
negat iven Seiten aufzählen. Die Tatsache, daß die 
Nationalbank die Devisenbeschränkungen einge
führt hat, war e ine wesentliche Entlastung des Aus
ländergrundankaufs, der Spekulation und all dessen, 
was damit zusammenhängt. Wir haben mit diesen 
Devisenbeschränkungen e twas Luft bekommen. Es 
wird nicht auf die Dauer die Devisenbremse das 
Moment sein, aber durch dieses Raumordnungsge-
se;tz wird jetzt ganz klar und deutlich eine Abgren-
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zung geschaffen, die sowohl eine Entwicklung im 
positiven Sinn zuläßt als auch negative Entwicklun
gen hintanhält. 

Der Kollege Schaller hat heute schon angeführt, 
daß wir Übergangsbestimmungen in diesem Gesetz 
auf dem Verordnungswege haben. Ich glaube, man 
kann dazu nur feststellen, daß gerade diese Über
gangsbestimmungen sehr wichtig und notwendig 
sind, da auf der einen Seite die Gemeinden 6 Jahre 
Zeit haben, Flädiennutzunglspläne zu erstellen, um 
die Nutzungsgebiete festzulegen. Durch die Ver
ordnung gekoppelt mit der Zustimmung durch die 
Landesregierung ist ein echter Riegel für zwischen
zeitliche Fehlentwicklungen vorgeschoben. Es wer
den solche Bausünden, wie wir sie dort und da 
schon sehen, hoffentlich nicht mehr vorkommen. 
Hier ist eine große Befriedigung geschaffen worden. 

Abschließend ganz kurz noch eine Bemerkung. 
Die Frage des Wohnens ist eine Frage, die unsere 
gesamte Bevölkerung betrifft. Letzten Endes arbei
tet doch fast die gesamte Bevölkerung in erster 
Linie um ein schönes Eigenheim, um eine Wohnung 
zu haben in einem herrlichen Wohngebiet. Erst die 
Wohnung, das Eigenheim und allles, was damit zu
sammenhängt, macht das Loben lebenswert. Dort 
erholt man sich, dort geschieht alles, was zum Leben 
und zum Weiterleben gehört. Ich bin daher der 
Meinung, daß gerade dieser Frage des Wohnens 
in diesem Gesetz eine ganz große Bedeutung zu
kommt. Ich möchte hier nicht weiter und tiefer in 
dieses Problem einsteigen. Aber durch die Tatsache, 
daß man im § 3 Abs. 4 das Wohngebiet teilt in 
reines und .allgemeines Wohngebiet, hat man eine 
richtige Synthese gefunden. 

Ich glaube daher, daß dieses Raumordnungsge
setz, auch wenn wir nicht die ersten sind, zu den 
besten, modernsten und fortschrittlichsten Gesetzen 
des Landes zählt. 

Eines gestatten Sie mir noch abschließend. Der 
Hohe Landtag, der dieses Gesetz heute hier be
schließt und dem alle Parteien die Zustimmung er
teilen werden, kann nur den Rahmen abstecken. 
Letzten Endes kommt es darauf an, daß diesem Ge
setz die Bevölkerung eine gewisse Sympathie ent
gegenbringt,, daß die Gemeinden und vor allem 
die Repräsentanten des Landes in der Vollziehung 
jenen Geist hineinbringen, den wir brauchen, um 
unser Land zu ordnen und zu neuem Fortschritt 
zu führen! (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Univ.-Prof. Dr. Koren: Als nächstem 
Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Loidl das 
Wort. 

Abg. Loidl: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Ich würde mich wiederholen, wenn ich jetzt 
von der Dringlichkeit der Raumordnung reden wür
de, oder mich über die allgemeine Genugtuung und 
Erleichterung, daß ^endlich—wenn auch spät—längst 
Notwendiges einigermaßen zufriedenstellend nach
geholt wurde, äußern würde. Liest man die Bestim
mungen des vorliegenden Gesetzes, vor allem die 
richtungsweisenden Bestimmungen, so erkennt man, 
welche ungeheueren Chancen und Möglichkeiten 
den Verantwortlichen und der ganzen Bevölkerung 

für die zukünftige Entwicklung unseres Landes er
öffnet wurden. Ich möchte wiederholen, was schon 
gesagt wurde, weil es so wichtig ist. Wir werden 
gut daran tun, von der ersten Stunde an klar zu 
erkennen, daß uns -dieses Gesetz nur die Möglich
keit gibt, einen zwar lohnenden, aber unsagbar 
mühevollen Weg zu betreten, der aber erst gegan
gen werden muß. Und ich weiß daher nicht, was 
das Polemisieren des Abg. Ritzinger (Abg. Dipl.-Ing. 
Fuchs: „.Heidinger!") bezwecken soll. Die wirkliche 
Geisteshaltung wird sich ja erst bei den Details, bei 
der Vollziehung, bei der Verwirklichung dieses Ge
setzes herausstellen und wir werden vielleicht noch 
Gelegenheit haben, wieder dazu zu reden. Das 
Schwierige wird sein, daß tausendfach getan werden 
muß, was bisher nicht getan wurde und umgekehrt, 
Tausendfaches unterlassen werden muß, was bisher 
als selbstverständlich getan wurde. Und auch das 
ist schon angedeutet worden, daß der Sinn, der 
Zweck dieser Raumordnung sicherlich von allen und 
jedermann begrüßt werden wird, daß aber eine 
Ordnung ahne vielfache Ein- und Unterordnung 
nicht möglich ist, wird wahrscheinlich oder sicher 
nietat mehr diese allgemeine Zustimmung finden 
und das wird gelten für Einzelpersonen ebenso als 
wtie für Körperschaften. Daher ist die Information 
und Aufklärung der Bevölkerung ja so wichtig. Es 
wurde schon gesagt, eirne geduldige Überzeugung 
der zunächst Betroffenen nicht zuletzt deswegen, 
damit nicht schon die ersten wesentlichen raum-
planerischen Maßnahmen das Schicksal der Pyhrn-
autobahn erleiden. Nachdem das Zustandekommen 
dieses Gesetzes, meine Damen und Herren, das so 
lange gedauert hat omd wir zusehen mußten, wie 
jeden Tag neue (und kaum wiedergutzumachende 
Schäden entstanden sind, Fehlentwicklungen einge
leitet und fortgesetzt wurden, ist es verständlich, 
daß wir jetzt sehr ungeduldig sind, um das eine 
so rasch als möglich zu stoppen und dals andere in 
die richtige Bahnen zu lenken. Und was uns Soziali
sten und Gewerkschafter so besonders besorgt 
macht, ist die überaus große strukturelle Unausge-
glichenheit in ojuserieim Bundesland. Das ist auch 
schon erwähnt worden. Und daher glaube ich, daß 
die Erstellung des im Gesetz vorgesehenen Landes-
entwickiungspragramms und der regionalen Pro
gramme unverzüglich m Angriff genommen werden 
müßte. Die örtliche und die überörtliche Raumpla
nung und die Entwicklungsprogramme auf Landes
oder regionaler Ebene müssen ja aufeinander abge
stimmt und miteinander koordiniert werden. Die 
Abstimmung im Bereich aller planenden Maßnah
men ist uns wohl allen klar, aber — und das möchte 
ich besonders sagen — die Koordinierung in zeitli
cher Hinsicht ist von größter Wichtigkeit, weil an
sonsten Fehlentwicklungen in dem einen oder an
deren Bereich unvermeidlich sein würden. Und, 
meine Damen und Herren, sind wir ganz ehrlich, 
wir wissen aus Erfahrung, daß das Koordinieren im 
allgemeinen — in vielen Bereichen wissen wir das 
— nicht gerade unsere größte Stärke ist. Aber durch 
dieses Gesetz ziieht sich eben die Notwendigkeit 
von Aufeinanderabstimmen, Koordinieren wie ein 
roter Faden und jede Verzögerung würde weiteren 
Schaden bedeuten. Aber noch etwas, meine Damen 
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und Herren, wollen wir den Zielsetzungen dieses 
Gesetzeis wirklich folgen, so Wird manches neu zu 
überdenken sein und in vielen Bereichen gilt es 
aber auch radikal umzudenken. Und dieses Umden
ken wird vor allem in den Entwicklungsprogram
men zuerst den Niederschlag finden müssen. Aber 
e s wird nicht leicht i&ein dieses Umdenken. Wir wis
sen zwar heute alle von den Nachteilen des unter
geordneten Wachstums und der Wichtigkeit von 
Raumordnung im Sinne e iner akt iven Raumgestal
tung. Aber es s ind j a die gleichen Kräfte, welche 
bisher im mehr oder weniger freien Spiel der 
Kräfte des Marktes das Wachstum aktiviert haben. 
Aber gleichzeitig s ind es d iese Kräfte, welche die 
tiefgreifenden Schäden vor allem in unserer Um
welt verursachten und noch verursachen. Das eine 
wird sofort und gerne zur Kenntnis genommen. 
Die Beseitigung der Schäden aber nach Möglich
keit aufgeschoben, da dies mit großen Kasten ver
bunden wäre. Für uns Arbeitnehmer s teht außer 
Zweifel, daß d ie Erfordernisse der Wirtschaft in 
der Raumordnungspolitik zu berücksichtigen sind. 
Wir sind aber nicht an kurzfristigen und oft frag
würdigen Erfolgen interessiert, sondern an einer 
durchdachten und langfristigen Entwicklung, welche 
die s t rukturel le lUnausgeglicbenheit in unserem 
Lande nachhaltig .beseitigt. 

Das vorl iegende Raumordnunigsgesetz wäre und 
ist ein geeignetes Instrument dazu. Aber das große 
Umdenken wird schon z .B. bei den Grundsätzen, 
nach denen bei uns Wirtschaftsförderung betrieben 
wird, beginnen müssen. Abgesehen davon, daß die 
Förderung von Betriebsansiedlungen und Neugrün
dungen vielfach nahezu als Geheimniskrämerei be
trieben wurde (Abg. Pölzl: „von wem?") no, von 
wem, das ist eine 12er Frage (Landesrat Peltzmann: 
„Vom Landesarbeitsamt!"), ja, d a bin ich einmal 
•gefragt worden, jahrelang haben Sie den Ausschuß 
nicht einberufen, in manchen Fällen scheint bei der 
Standortwahl nicht der notwendige Effekt einer 
Strukturverbesserung, sondern irgendein anderer 
Effekt den Ausschlag gegeben zu haben. Und wie 
dringend d ie grundsätzliche Neuorientierung ist, ich 
sag schon ein Beispiel, beweist am besten die Ent
wicklung im osttsteirischen Raum. Dort wird klar 
ersichtlich, daß man einfach nicht darum herum
kommt, zuerst in die Infrastruktur zu investieren. 
Das Schlimmste, was einer Region passieren kann, 
ist e i n großer Mangel a n Männerarbeitsplätzen. 
also an Arbeitsplätzen für die Faimilienerhalter. Und 
die Oststeiermark zählte bekanntlich und zählt noch 
immer zu (diesen Regionen. Da aber Männerbetriebe 
g rößere Anforderungen, das weiß jeder, an die 
Infrastruktur stellen, konnte bisher kein nennens
werter dor thin gebracht werden. Das oststeirische 
Gebiet wurde mit schlecht zahlenden Frauenbetrie
ben so angereichert, daß schon von einer Über
besetzung gesprochen werden kann. Ich glaube, 
daß bei der Auswahl außerdem von Industrialisie-
rungsschwerpunkfen sehr viel und sehr gut über
legt werden muß. Ich weiß nicht, ob es sehr sinn
voll ist, den Raum Gleisdorf, de r schon im Einzugs
gebiet von Graz liegt, zu e inem solchen Schwer
punkt zu entwickeln. Die größten Widerstände und 
In te ressengegensä tze , die es ohne Zweifel bei einer 

raumordnungs- und umweltgerechten Standortbe
stimmung vor allem von industriellen Schwerpunk
ten und auch von Einzelbetrieben geben wird, kön
nen nach meiner Meinung nur beseitigt werden, . 
wenn e ine andere Art des Finanzausgleichs ge
funden wird. In diesem Zusammenhang wird das 
sogenannte Pendlerwesen neu überdacht werden 
müssen. Der idealste Wohnor t ist unzureichend, 
wenn es keine in e inem zumutbaren Zeitraum er
reichbare Erwerbsmöglichkeit gibt. Um aus dieser 
Schere zwischen dem Wunsch nach größtmöglicher 
örtlicher Trennung zwischen den Produktionsstätten 
und dem Wohnen herauszukommen, bietet sich ein
fach nur de r Aushau der Verkehrseinrichtungen, 
insibesondere der des Nahverkehrs , an, Es ist weni
ger die Entfernung ausschlaggebend als der Zeitauf
wand, den man benötigt, um vom Arbeitsplatz zur 
Wohnung und umgekehrt zu kommen. Man kann 
40 km in kürzester Zeit zurücklegen bei entsprechen
der Verbindung und man kann durch die Stadt Graz 
eine Stunde benötigen. Die Arbeitnehmer dieses 
Landes e rwar ten sich von der Raumordnung und von 
der Entwicklung neben den außerökonomischen Zie
len, wie e twa d ie Erhaltung der Kulturlandschaft, 
des Umweltschutzes, vor allem und das möchte ich 
wiederholen, weil es entscheidend ist, eine Ver
ringerung der regionalen Wohlstandsunterschiede. 
Es ist erfreulich, daß das schon wiederholt gesagt 
wurde. Wobei wir unter Wohlstandsunterschieden 
auch die im Hinblick auf öffentliche Einrichtungen, 
auf die wirtschaftliche Situation im allgemeinen und 
vor allem die Unterschiede im pr ivaten Einkommen 
meinen. Selbstverständlich e ine Verringerung der 
konjunkturellen und s trukturellen Krisenanfällig-
keit in den einzelnen Landesteilen. Die Erhaltung 
der Vollbeschäftigung unter Berücksichtigung einer 
zumutbaren Pendlerwanderzeit, e ine Verbesserung 
des Gesundheits- und 'Bildungswesens und schließ
lich eine Maximierung des Wachstums der gesamten 
Volkswirtschaft. Ich weiß, alles zusammen ist sehr 
viel und nicht von heu te auf morgen zu erreichen. 
Aber ich habe eingangs gesagt, dieses Gesetz ist 
eine Möglichkeit, d iesen Weg zu beschreiten, der 
zum Ziel führt. Gehen wir ihn! Ich glaube, nicht 
nur weil e s unsere Pflicht ist, sondern weil es sich 
auch lohnt. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Wor t gemeldet hat sich der Ab
geordnete Hammerl. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Hammerl: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Raumordnung und Raumplanung sind 
unentbehrliche Mittel der Landespolitik. Wenn auch 
in der Steiermark ein bisher sehr vernachlässigter 
Teil der Landespolitik. In ihrer Anwendung ist 
Raumordnung und Raumplanung eine zutiefst poli
tische Maßnahme. Für den e inzelnen Bürger soll mit 
der Raumplanung d ie bestmögliche räumliche .Zu
teilung von Wohnung und Arbeitsstätte, aber auch 
von kulturellen und sozialen Einrichtungen erreicht 
werden. Dabei sollten möglichst gleichwertige Ge
gebenheiten in allen Regionen erreicht werden. Der 
Ausgangslage entsprechend meine ich, daß für die 
Bewohner des ländlichen Raumes vor a l lem Maß
nahmen der Infrastruktur erforderlich sein werden, 
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Für die Bewohner in den städtischen Räumen muß 
die Beseitigung und Vermeidung der Nachteile der 
hohen Wohnungsdichte, der hohen Arbeitsplatz- und 
Verkehrsdichte, kurz gesagt die Erhaltung des Le^ 
bensraumes, das vordringliche Anliegen sein. Erlau
ben Sie mir daher gerade dn Hinsicht auf die städti
schen Räume anhand der Grazer Gegebenheiten 
einige Bemerkungen. 

Der letzte rechtswirksame Verbauungsplan und 
zwar nur für das Gebiet der Stadt. Graz innerhalb 
der Stadtgrenzen vor dem Jahr 1939 stammt aus 
dem Jahr 1929. Seither war man mit Hilfe von Teil
bebauungsplänen bemüht, die Entwicklung der Stadt 
zu s teuern. Aber die im Jahre 1959 erfolgte Auf
hebung des Gesetzes über die Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne vom Jahr 1946 durch den Verfas-
isungsgterichtshof behinderte die, Festlegung von 
Maßnahmen der •städtebaulichen Entwicklung in 
Graz. Leider war das gerade der Zeitpunkt, zu dem 
die Nachkriegsschwierigkeiten überwunden waren 
und das Baugeschehen im vollen Umfang einsetzte. 
Es blieb also nur auf gesetzlicher Basis die Heran
ziehung der Grazer Bauordnung, um über einzelne 
Vorhaben zu einer gewissen Ordnung des Bauge
schehens zu gelangen. Die städtebauliche Entwick
lung konnte mit der Bauordnung allein nicht bewäl
tigt werden. Nach der Beschlußfassung des Landes-
gesetzes über die Flächennutzungs- 'und Bebauungs
pläne von 1964, e in Gesetz, das , wie wir 'alle wissen, 
in seiner Anwendung keine branchbare Grundlage 
gegeben hat, hat die Stadt Graz trotzdem den Auf
trag zur Erstellung eines Flächennutzungsplanes 
erteilt. Es ist nun zu erwarten, daß dieser Plan im 
Laufe des heurigen Jahres beschlossen werden kann, 
wenn auch praktisch mehr als Bestandsaufnahme 
wirksam. Weil nun das neue steirische Raumord-
nüngsgesetz diese Grazer Vorarbei ten voll aner
kennt, ist für die Landeshauptstadt e in nicht un
wesentlicher Zeitvorteil gegeben-, der genützt wer-
d'an sollte. Sind die Städte noch zu re t ten oder ster
ben die Städte? Das sind Fragen, die heute allen 
Ernstes gestellt werden. Während 'es immer mehr 
Menschen in die 'Stadt zieht, weil e s dort mehr und 
bessere Arbeitsplätze und höhere Löhne gibt, wer
den die Städte immer unmenschlicher. Welche Zu
kunftsprognosen lassen sich für die Entwicklung in 
den Ballungszentren stellen? In Westdeutschland 
angestellte Untersuchungen haben ergeben, daß 
etwa für das Jahr 1985 schon damit zu relchnen ist, 
daß zwei Drittel der Bevölkerung im städtischen 
Raum leben und für das Jahr 2000 is t prognostiziert, 
daß über 80 Prozent der Bevölkerung des Landes 
dm städtischen Raum und in Ballungsräumen leben 
müssen. Derzeit s ind e s e twa 50 Prozent in West
deutschland, die berei ts in städtischen Räumen le
ben. Diese westdeutschen Umtersuchungsergeibnisse 
wenden in Österreich sicherlich nicht allzu stark ab
weichen. 

Zu diesem kommenden Bevölkerungszuwachs 
wird bei uns aber auch de r Trend zum Eigenheim 
zu berücksichtigen sein. Von den rund 2,3 Millionen 
Haushalten in Österreich befinden sich nahezu die 
Hälfte dort, wo de r Österreicher am l iebsten wohnt, 
näimlich im Einfamilienhaus. Vom Grazer Haus
bestand von insgesamt 24.629 Häusern zum Stich

tag 31. 12. 1972 sind 15.334, also 63 Prozent, Ein-' 
und Zweifamilienhäuser. (Abg. Pölzl: „Das hat was 
mit der Mietenpolitik zu tun!") Dies entspricht sicher 
auf der e inen Seite dem Ruf einer Stadt im Grünen, 
auf der anderen Seite e rgeben sich aber durch die 
niedrige Wohndichte zwangsläufig unwirtschaftli
che Faktoren und eine gewisse Unterversorgnug mit 
den notwendigen öffentlichen Einrichtungen. Insge
samt betrachtet meine ich aber doch, daß Graz und 
viele andere steirische Gemeinden im Vergleich zu 
westeuropäischen Städten noch verhältnismäßig 
günstig liegen. Die neue steirische Bauordnung, das 
Grazer Altstadterhaltungsgesetz, das steirische 
Raumordnungsgesetz und das Assanierungs- und 
Bodenbeschaffungsgeseitz werden zusammen die 
Grundlagen für mögliche Sanderungen, und das ist 
entscheidend, für planvolle Weiterentwicklung der 
Städte ergeben. Vorausgesetzt, daß die Anwendung 
im Geiste dieser Gesetze geschieht und diese Ein
schränkung sage ich nicht von ungefähr. Meine Da
men und Herren, zu einem Zeitpunkt, in dem der 
Steiermärkische Landtag vor der Beschlußfassung 
des neuen Raumordnungsgesetzes steht, soll an Graz 
mitten in einem Wohngebiet ein neuer Industrie-
park errichtet -wenden. Ich bin mir der wirtschaftli
chen Bedeutung dieser Frage völlig bewußt und ich 
weiß, was e in Industriepark für Graz auf der Ein
nahmenseite bedeutet, ich weiß aber auch, meine 
Damen und Herren, daß sich d ie von dieser An-
siedlung betroffenen Bewohner des 16. Grazer Stadt
bezirkes mit aller Vehemenz gegen diese Betriebs
ansiedlung wehren. Sie fürchten um ihren Lebens
raum und sie sehen diese Industriesiedlung vor 
allem als hochgradigen Verkehrserreger an, der die 
Wohnquali tät weitgehend vermindern würde. (Ab
geordneter Pölzl: „Kollege Loidl, da is t e in Wider
spruch zwischen Ihnen und dem Kollegen Hammerl! 
Gleisdorf paßt nicht mehr und in Graz ist kein 
Platz! Warum kann man nicht die Grazer nach Gleis
dorf bringen, wir haben dorthin „gute Verkehrsver
bindungen!") Herr Kollege, ich wohne in diesem 
Stadtbezirk und kann Ihnen das e in bisserl genauer 
sagen. (Abg. Schramme!: „Oder nach Fürstenfeld!") 
Meine Damen und Herren, wie recht die Bewohner 
dieses 16. Stadtbezirkes mit. ihren Befürchtungen ha
ben, beweist d ie vorgesehene Trasse der Pyhrn
autobahn. Soweit man das im noch nicht zu Ende 
gegangenen Pyhrnautobahnkrimi vorerst überhaupt 
absehen kann, soll nämlich die Pyhmautobahn in 
der Höhe des Schwarzen Weges in d en Autobahn
zubringer Graz-West e ingebunden werden. Und auf 
der Höhe dieser Einbindung — ich kann Ihnen auch 
mit dem Plan dienen — der Pyhrnautobahn soll nun 
gleichzeitig auch ein zweiter Südgürtel errichtet 
werden, de r entlang des Schwarzen Weges in die 
Puntigamerstraßa und dann bis nach Liebenau ge
führt werden soll. Für e inen Industriepark ist das 
sicherlich ideal, aber für die Menschen, die dort 
wohnen, ist eine solche Ballung ieine Katastrophe. 
Die Graz-Köflacber-Bahn, d ie Kärntnerstraße, der 
Autobahnzubringer Graz-West und n un noch die 
Pyhrnautobahn und «ine Gürtelstraße auf diesem 
engen Raum zusammen, ist das noch zumutbar, 
meine Damen und Herren? Und wenn ja, was wer
den diese Menschen des 16. Grazer Stadtbezirkes 
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von unserem schönen Räumordungs- und Raumpla
nungsgesetz halten? Noch ist nichts passiert, noch 
kann man hoffen, daß auch andere Lösungsmög-
lichkeiten gesucht und gefunden werden. Es gibt 
e ine Reihe anderer Lösungsmöglichkeiten. 

Hohes Haus! Das Raumordnungsgeisetz gibt uns 
einige neue Chancen, es gilt die Stadtregionen wie
der lebenswert zu machen und es gilt auch gute An
sätze in Graz nun endlich weiterzuführen. Es geht 
nicht nur darum, den Grüngürtel um die Stadt zu 
erweitern, es geht meiner Ansicht nach auch darum, 
im inneren Stadtbereich die Fußgängerzonen durch 
grüne Straßen mit den Parkanlagen zu verbanden, 
Verkehrsflächen mit über - oder Unterführungen 
zu queren und damit zusammenhängende zentrale 
Freizeiträume zu schaffen, in denen Kinder und 
Fußgänger ohne Gefahr leben können. Grünzonen 
in verbundener Form also auch im Stadtbereich. 
(Abg. Prof. Dr. Eichtinger: „Jetzt merkt ihr erst, 
was der Scherbaum versäumt hat!") 

Meine Damen und Herren! Er hat die Fußgänger
zone eingeführt, Herr Kollege, die heute noch im al-' 
ten Stand vorhanden ist. (Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: 
„Die ,Neue Zeit' hat Ihre Rede schon zur Bear
beitung, es kann nichts passieren, es s teht dort al
les drinnen!") Maine Damen und Herren, der über
wiegende Teil der Menschen dieses Landes wird in 
naher Zukunft in den Städten und Ballungsräumen 
leben müssen. Die Strukturen dieser Städte werden 
das Leben all dieser Menschen beeinflussen, im 
Sinne von mehr Lebensqualität oder im Sinne der 
Zerstörung und Vernichtung. Ich sagte schon zu 
Beginn, Raumordnung und Raumplanung ist eine 
eminent politische Maßnahme. (Beifall.) 

Präsident: Zum Wor te gemeldet hat sich der Herr 
Abg. Laurich. Ich er tei le ihm das Wort . 

Abg. Laurich: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Das Raumordiiungsgesetz wurde heute schon 
von verschiedenen Seiten beleuchtet und der Herr 
Abg. Ritzinger -hat auch die Probleme des Fremden
verkehrs anklingen lassen. 

In den Erläuterungen zum Grazer Altstadterhal-
tungsgesetz war geschrieben, daß im Rahmen der 
Aktion „Rettet die Grazer Altstadt" 107.000 Unter
schriften abgegeben- wurden. Ich möchte aber 
darauf verweisen, daß auch in zahlreichen steiri-
schen Gemeinden Bürgerinitiativen und Volksbe
gehren durchgeführt wurden, die man als Akt der 
Notwehr dagegen bezeichnen kann, daß d ie Orts-
bildex und Landschaftsbilder weiterhin durch stören
de Bauten verunziert werden. Ich kann in diesem 
Zusammenhang drei bekannte Fremdenverkehrs-
gemeinden und zwar Bad Mitterndorf, Altaussee 
und Grundlisee anführen. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, wenn man mit offenen Augen 
durch die Steiermark fährt, so wird man feststellen 
können, daß nicht wieder gutzumachende Bausün
den und Verstöße gegen den Umweltschutz gesetzt 
wurden. Es wäre hier natürlich einfach, d ie Bürger
meister der verschiedenen Gemeinden dafür haftbar 
und verantwortlich zu machen, daß s ie die Bestim
mungen der Bauordnung zu lax ausgelegt oder 
manchen Wünschen gewisser Bauwerber nachgege

ben haben. In diesem Zusammenhang möchte ich 
hier noch einmal darauf verwaisen, daß die Apparte
menthäuser und Zweitwohnungen in Siedlungen 
überaus poblematisch s ind und daß es kaum eine 
Sache gegeben hat, die im Fremdenverkehr so um
stritten war wie diese Bauten. Ich b in aber der 
Auffassung, daß generelle Verbote solcher Apparte
menthäuser und Zweitwohnungen rechtlich nicht 
vertretbar sind und auch nicht zielführend wären. 
Zielführend hal te ich aber auch nicht von oben her 
angedrohte Sanktionen gegen Bürgermeister und 
Gemeinden dann, wenn in ihren Orten solche Bau
ten errichtet wurden. 

Ich möchte für die Fremdenverkahrsgerneinden 
sagen, daß wir das heute zu beschließende Raum
ordnungsgesetz begrüßen, weil e s doch gewisse 
Handhaben für e ine ordnende Raumplanung gibt 
und weil wir davon überzeugt sind, daß weitere 
Schäden, die durch hemmungsloses Bauen entstehen, 
verhindert werden können. Nämlich Schäden, die 
den typisch ländlichen Charakter unserer Heimat, 
den in erster Linie unsere Gäste sehr schätzen, be
einträchtigen, so daß diese sich durch gewisse Bau
ten abgestoßen fühlen. Der § 23 definiert unter Zif
fer 4, g und h, die Kur- und Erhodungs- bzw. Ferien-
wohngebiete und legt in d en Punkten 7 und 8 fest, 
wo Appartementhäuser, Feriendörfer, Wochenend
siedlungen zulässig bzw. ausgeschlossen sind, so 
daß das vorliegende Gesetz weitgehend auf die Be
dürfnisse das Fremdenverkehrs und des Erholungs-
wesens Rücksicht nimmt. 

Ich möchte. Sie bitten, bei allen Überlegungen 
in erster Linie auch darauf Bedacht zu nehmen, daß 
dieses Raumordnungsgesetz nur d ann planvoll an
gewendet werden kann, wenn es in Verbindung mit 
einem modernen Naturschutzgesetz und mit anderen 
Gesetzen, die in die Raumordnung, hineinpassen, 
angewandt wird. 

Ich bin daher überzeugt, daß wir, wenn wir das 
Raumordnungsgesetz mit diesen Gesetzen verbin
den, e ine wertvolle Grundlage schaffen, damit un
sere grüne Steiermark im steigenden Maß ein gern 
besuchtes Urlaubs- und Erholungsland bleiben wird. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ha t sich der Abge
ordnete Ziinkanell. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Erlauben Sie auch 
mir in dieser nun schon etwas vorgerückten Mittags
stunde noch einige kurze Bemerkungen. Das in Be
ratung stehende steinische Raumordnungsgesetz und 
seine Bedeutung s ind heute schon mehrfach heraus
gestellt worden. Es greift naturgemäß unmittelbar 
und gravierend in das Leben und Wirtschaften 
vieler bäuerlicher Menschen ein. Soweit vor allem 
in den dicht besiedelten Bereichen Grund und Bo
den nicht schon ohnedies früher aus der Hand des 
Landwirtes in andere Hände, übergewechselt öisit, 
muß er jetzt — und das deutet der § 3 Abs. 3 an — 
im Zuge d e r Realisierung dieses Gesetzes zur Ver
fügung gestellt werden. Was das im konkre ten Ein
zelfall bedeuten kann, das wissen j ene am besten, 
die mit den Grundzusammenlegungen ständig zu tun 
haben. Die Verbundenheit des bäuerlichen Men-
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sehen mit dem Boden is t manchmal sehr s tark und 
oft so stark, daß Neuzuweisungen in diesem Zu
sammenhang abgelehnt werden. Jeder damit befaßte 
Beamte, aber auch sehr viele Abgeordniete, d ie zu 
Interventionen herangezogen werden, können eine 
Menge Beispiele anführen. Es ist wirklich oft nicht 
leicht, mit d iesen Menschen, die so istark an den 
Boden gebunden sind, zurechtzukommen. Trotzdem 
ist es unsere Auffassung, daß man nicht verständnis
las den Kopf schütteln soll, sondern daß man aus 
dieser Verbundenheit mit dem Boden die positive 
Seite herausschält und zu betrachten versucht. Dann 
— und das ist heute schon angedeutet worden —, 
wenn wi r d i e Kulturlandschaft nicht aufgeben wol
len und wenn ganze Täler nicht entsiadelt werden 
Bollen, dann braucht man aber Menschen mit dieser 
s tarken Bindung zum Boden, die ihn auch dann 
noch bewirtschaften, wenn daraus kein übermäßig 
lukratives Einkommen mehr herauszuholen «ist. Wo
bei ich mit meinem Freund Schrammel nicht unbe
dingt übereinstimme in seinen Feststellungen vor
hin. 

Es wäre verlockend für mich, Ihnen einige sehr 
s tarke Eindrücke zu vermitteln, die ich erlebt habe 
•in, Osttirol bei einer Reise, die die >§-7-Kommission 
zur Erstellung des Grünen Berichtes dor t durchzu
führen gehabt hat. Die Pustertaler Höhenstraße 
oder auch andere Ortschaften, wo man vom Auto
bus wie aus e inem Flugzeug 1000 m bis zum Inn-
baden hinunterblickt, zeigen, was es heißt, an sol
chen Stellen weiter zu verbleiben. Wenn ach kurz 
.noch Pregarten e rwähnen darf, wo hinter einer 
Hauswiese schon der baumlose Almboden beginnt. 
Dort s ind es Bauern oder Forstarbeiter mit einer 
kleinen Landwirtschaft, die die Kulturlandschaft be
wahren und ohne deren Besiedlung ein Fremden
verkehr z. B. nicht möglich wäre. 

Durch integrale Regionalförderung vom Bund, 
vom Land, aber auch von den Kammern mit den 
raumordnenden Maßnahmen wird .an der Gestal
tung der 'Gegenwart und Zukunft auch dieser schwie
rigen, Gebiete erfolgreich gearbeitet . Man könnte 
selbstverständlich diesen kurzen Hinweis auf die 
Bereisung mit Beispielen aus der Steiermark sehr 
gut ergänzen, wenn man h inweisen wollte auf das 
Donnerabachtal, hinunter b is in das Koralmgebiet 
und in die Soboth, wo überall durch bäuerliche Be
harrlichkeit und Leistung und unterstützt durch 
Raumordnungsmaßnahmen unsere spezifische steiri-
sche Landschaft bewahrt wird. Es is t daher sehr 
wdchtig, wenn an dem gleichen Paragraphen, den 
ich bereits vorher schon angezogen habe, der von 
der Beanspruchung des Bodens spricht, im Abs. 8 
auch postuliert wird, daß bei de r Anwendung des 
Gesetzes auf d ie Sicherung und Verbesserung der 
räumlichen Voraussetzungen für eine leistungfähige 
Landwirtschaft insbesondere auf die Verbesserung 
d e r Agrarstruktur besonders Bedacht zu nehmen ist. 
Boden, der für d ie Landwirtschaft und für die forst
wirtschaftliche Nutzung ganz besonders gut geeig
net ist, darf für andere Nutzungen nur dann heran
gezogen werden, sofern land- und forstwirschaftli-
che Interessen dem nicht entgegenstehen. Diese Be
st immung und eine Reihe weiterer Bestimmungen 
können und sollen auch dem bäuerlichen Grund

besitzer die Gewißheit geben, daß seine Boden
nutzung, seine Interessen und Rechte weitestgehend 
respektiert werden und Zwangsmaßnahmen nur 
dann in Frage kommen, wenn e in einzelner sich 
über dr ingende Erfordernisse de r Allgemeinheit 
ohne Rücksichtnahme hinwegsetzen will. Wenn die 
besten Argumente und vernünftige Preisangebote 
zu nichts führen, dann erst wird e in gewisser Nach
druck nicht zu vermeiden sein. Aber auch dann ist 
für den unbedingt benötigten Grund natürlich auch 
e ine angemessene Entschädigung zu geben und zu 
sichern. Dieses Gesetz ist daher auch vom Stand
punkt des bäuerlichen Grundbesitzers aus kein Ge
setz, das nur Bodenforderungen an den Landwirt 
stellt. Wenn der erste Satz des § 1 Abs. 2 sagt: 
„Raumordnung am Sinne dieses Gesetzes ist die 
planmäßige vorausschauende Gestaltung eines Ge
bietes, um' die nachhaltige und bestmögliche Nut
zung und Sicherung des Lebensraumes im Interesse 
des Gemeinwohles zu gewährleisten", so ist bei dem 
Interesse des Gemeinwohles selbstverständlich auch 
das Interesse de r bäuerlichen Familie an der Siche
rung das Lebensraumes und an der vorausschauen
den Gestaltung des Gebietes voll mitintegriert und 
miteinbezogen. 

Raumordnung und Flächenwidmungspläne bringen 
auch dem Landwirt den Vorteil der Ordnung und 
der Klarheit in den Fragen des Bodenbedarfs und 
lassen lihn darüber hinaus unmittelbar und mittelbar 
teilhaben a n den wirtschaftlichen, an den verkehrs
mäßigen und an anderen Fortschritten, die sich aus 
der praktizierten Raumordnung, aus den Entwick
lungsprogrammen und den Flächenwidmungsplänen 
ergaben. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Zum Schlußwort hat siich der Herr 
Landeshauptmann gemeldet. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Landeshauptmann Dr. Niederl: Meine sehr ver
ehr ten Damen und Herren! Ich glaube, man muß 
wohl eines am Schluß dieser Diskussion feststellen, 
daß es ein großer Tag i n diesem Landtag ist, den 
wir heute e r leben und e s soll uns eigentlich noch 
einmal ins Bewußtsein kommen, daß es nicht nur 
das Raümordnungsgesetz allein, sondern e ine Reihe 
von Nebengesetzen sind, die heute vom Hohen 
Landtag beschlossen werden und der zweite große 
Tag liegt wohl darin, daß die üibereiinstimmung für 
diese Gesetze vorhanden äst und das zeichnet uns 
alle aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. 
(Erster LHStv. Sebastian: „Und so e inen Landtag 
wollen Sie auflösen!") Um arbeiten zu können. Man 
sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, im
mer wieder, in d iesem Hohen Hause wird zum Fen
ster hinausgeredet und ich glaube, 'in diesen Stun
den ist es uns zum Bewußtsein gekommen, daß 
sicher h ier die Endphase vorhanden ist, von vielen, 
vielen Stunden Vorarbeit An den Ausschuissen, in 
den Parteigremien, bei den Fachleuten und anderes 
mehr und, lieber Herr Kollege, ich habe eigentlich 
nur den Wunsch, das muß ich Ihnen jetzt sagen, 
daß in aller Zukunft dieser Geist i n d iesem Hause 
herrschen möge, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. (Beifall.) Das hindert auch keine Landtags-
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wähl, das muß man wohl auch dazu sagen, das hin
dert wohl auch ke ine Lanidtagswahl, denn einmal 
muß man ja wählen, Gott se i Dank, meiine Damen 
und Herren, Gott .sei Dank, das muß man immer 
wieder dazu sagen. Und wenn schon der Zwischenruf 
gekommen ist, meine sehr verehr ten Damen und 
Herren, dann geht e s ja nicht um Tage, Wochen 
oder Monate, dann geht es um eines, daß wir in 
Steiermark und in Österreich überhaupt d ie Mög
lichkeit haben, wählen zu können und aminer wieder 
Frauen und Herren hier sein wenden, die das Ver
trauen des Volkes t ragen, vielleicht auf der e inen 
Seite mehr, oder auf der anderen Seite mehr, das 
kann niemand sagen. Wir hoffen alle gemeinsam, 
meine sehr Verehrten. Und ich sage Ihnen darüber 
hinaus auch, ich billige die Vaterschaft für dieses 
Gesetz gerne dem Hohen Landtag zu und freue mich 
darüber, daß so viele Väter vorhanden sind und 
ich glaube, e s ist dann gut und es ist i n der Dis
kussion zum Ausdruck gekommen, denn Planung 
heißt erstens, daß es realisierbar ist und zweitens-
heißt es, daß d ie Menschen einbezogen sind, daß 
man eine, genaue Stufung hat, Mensch und Planung, 
und daß der Mensch über die Planung entscheidet, 
dann wird es .auch gut und richtig sein. Und wir 
sind ja einer Meinung, das freut mich, das ist ein 
wertvoller Schritt für eine weitere Gestaltung unse
res Landes und der Weg bis h ieher ist ja nicht im
mer einfach gewesen, d a s . hat die Diskussion ge
zeigt und ich erinnere mach zurück, als ich vor etwa 
7 J ahren als Vorsitzender e ines Ausschusses unserer 
Fraktion mit der Arbeit für >ein neues Raumord
nungsgesetz begonnen habe, einer Arbeit, die schon 
sehr bald die außerordentliche Vielschichtigkeit der 
zutagetretenden Probleme gezeigt hat. Wir haben 
uns nicht beirren lassen, um weiterhin' nach jenem 
Modell zu schauen, das nunmehr die Zustimmung 
aller Anwesenden finden konnte. 

Ich möchte e s daher aus diesem Anlaß nicht ver
absäumen, Ihnen allen, d ie zu diesem Gesetz in 
positiver Weise beigetragen haben, meinen herzli
chen Dank auszusprechen. Die Steiermark ist ein 
Land der Vielfalt wie kein anderes Bundesland und 
es galt, d ie Hochgebirgsregionen, die hier aufge
zeigt wurden, genauso zu berücksichtigen wie die 
Landschaftsform des Hügellandes im Westen, Osten 
und Süden unseres Landes, wie die Industriege
biete, die Stadtgebiete, die Landeshauptstadt und die 
Randgebiete der Landeshauptstadt. Die Lebens- und 
Wirtschaftsformen der Steirer spiegeln sich in die
sen Differenziertheiten der Natur immer wieder ab 
und haben die Menschen geprägt, für die dieses 
Gesetz gemacht wurde, ohne alles „über e inen Lei
sten zuschlagen" . . 

Meine sehr verehr ten Anwesenden, die Ordnung 
des Raumes, ob Land als Gesamtheit, Region oder 
Gemeinde, ist auch für die Freiheit des Menschen 
letzten Endes unientbehrlich geworden. Es ist da
her eine Selbstverständlichkeit, daß die Zielsetzun
gen der Raumordnung und ihre Verwirklichung 
durch das gesellschaftspolitische Leitbild von Frei
heit und Selbstverantwortlichkeit getragen werden. 
Denn, vergessen wir eines nicht — und das wird 
für die Vollziehung so entscheidend sein, es wurde 
ja immer wieder auch gesagt — daß nur e ine sinn

volle und ausgewogene Verbindung von Freiheit 
und Ordnung den angestrebten Erfolg haben wird. 
Wir wollen unser Land für die dar in Wohnenden 
bestens gestalten, das Raumordnungsgasetz gibt den 
Planungisträgern, gibt somit vor allem den Gemein
den die gesetzliche Handhabe. Es soll aber auch 
mit aller Deutlichkeit eines ausgesprochen werden, 
daß damit natürlich eine beträchtliche Verantwor
tung verbunden ist, d ie den (Bürgermeistern und 
Gemieinderäten niemand abnehmen kann. Und ich 
glaube, wir können auch als erfreulich feststellen, 
daß wir in der größten Zahl Bürgermeister und Ge
meinderäte haben, die diese Verantwortung ohne 
weiteres t ragen können. Und ihnen möchte ich da
her für ihre Arbeit e ines mit auf den Weg geben: 
Die Schaffung ordentlicher Lebensverhältnisse, die 
Rücksichtnahme auf den Nächsten und d ie Möglich
keit der Entfaltung des einzelnen, das sind ja jene 
Faktoren, die nicht außer Acht zu lassen sind und 
die ihnen ihre Verantwortlichkeit erleichtern werden. 

Für die Besorgung der den Gemeinden obliegen
den örtlichen Raumplanung ist es daher vor allem 
notwendig, daß sich jede Gemeinde uechtzseitig 
Vorstellungen von der anzustrebenden Entwicklung 
im Gemeindegabiet erarbeitet. Aber erarbeiten 
heißt j a nicht diktieren, das wissen wir sehr genau 
und es wurde heu te mehrmals aus allen Fraktionen 
immer wieder gesagt, sondern immer wieder auch 
mühevolles Planen. Das wird damit sicher verbun
den sein und wir sollen gerade das nicht verken
nen, daß es mühevoll sein wird, in de r Zukunft 
diesen Raum zu ordnen. Und nur mit bloßen theo
retischen Überlegungen wird es dabei aber auch 
nicht ge tan sein. Praktische Erprobung, die Aus
schöpfung gemachter Erfahrungen, Offenlassen von 
Entwlcklunglsmöglichkeiten und vor allem ein 
Schauen auf den Menschen wird erforderlich sein. 

Wir brauchen daher auch keine Angst vor dem 
Raumordnungsgesetz haben, denn eine totale Ver-
planung wollen wir ja gemeinsam nicht, da wäre 
der Sinn des Gesetzes völlig falsch verstanden. Wir 
wollen aber, um ein Beispiel zu nennen, die Ver-
hüttelung unserer Steiermark verhindern und auch 
das schamlose Spekulieren ausschalten. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, das sagt man sehr 
klar heraus und das kommt auch aus diesem Ge
setz hervor. (Beifall.) 

Wir wollen d en Menschen und seinen Letoens-
raum in d en Vordergrund stellen, wir wollen mit 
dielsem Gesetz für das Wohnen, d ie Arbeit, die Bil
dung, die Genesung und d ie Erholung für uns, für 
unsere Eltern und unsere Kinder d ie besten Bedin
gungen schaffen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Ich frage den Herrn Berichterstatter 
Dr. Dorfer, ob e r e in Schlußwort wünscht. 

Abg. Dr. Dorf er: Hohes Haus! Ich wiederholte den 
schon eingangs gestellten Antrag auf Genehmigung 
des Steiermärkiischen Raumordnungsgesetzes 1974. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wer mit 
dem Antrag e invers tanden ist, möge ein Zeichen mit 
der Hand geben. (Geschieht.) 

(Der Ant rag ist angenommen und damit auch das 
Raumordnumgsgesetz. 

*» 
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13. Bericht des Wirtschafts- und Raumordnungs-
Ausschusses, Beilage Nr. 95, über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 88, Gesetz über die Abfuhr 
und die Beseitigung von Abfällen (Abfallbeseiti
gungsgesetz). 

Berichterstatter ist Abg. Hermann Kitzinger. Ich 
«erteile ihm das Wort. 

Abg. Ritzinger: Hohes Haus! Im Jahre 1949 wurde 
für die steirischen Gemeinden ein Müllabfuhrgesetz 
und 1955 ein solches für die Stadt Graz beschlossen. 
In der Zwischenzeit ist die Technik und die wirt
schaftliche Entwicklung fortgeschritten und auch die 
Bevölkerungszunahme und der steigende Lebens
standard verursachen eine Summe von ; Abfällen, 
denen Beseitigung nicht nur in unserem Land, son
dern darüber (hinaus ein echtes Problem darstellt. 
Durch unsachgemäße Ablagerung können Abfall-
istoffe unabsehbare Belastungen, Gefahren und 
Schäden für die Umwelt darstellen. Aus diesem 
Grund war es notwendig, daß sich unser Land 
auch mit den Fragen einer modernen und zeitge
mäßen Abfallbaseitiguhg befaßt. 

Die Steiermäiikische Landesregierung hat nun dem 
Hohen Landtag das sogenannte Gesetz über die Ab
fuhr und die Beseitigung von Abfällen (Abfallbesei
tigungsgesetz) vorgelegt, Eis wurde im hiefür zu
ständigen .Wiirtschafts- und Raumordnungs-Aus
schuß, einer sehr eingehenden Bera'tung unterzogen 
und liegt nun zur Beschlußfassung vor. Mit diesem 
Gesetz wird die Reihe der Umweltschutzgesetze, die 
mit dem Geländefahrzeugegesetz eingeleitet wurde, 
fortgesetzt. Mit diesem Gesetz wurde ein modernes 
Instrument geschaffen, mit dem es möglich erscheint, 
den heutigen Erfordernissen des Umweltschutzes 
und damit der Bevölkerung gerecht zu werden. . 

Meine Damen und Herren! In Anlbetracht des Um-
Standes, daß der Raumordnungs- und Wirtschafts-Aus
schuß eine Reihe von Änderungen vorgenommen 
hat, Liegt nun hier eine neue Vorlage vor, die Ihnen 
heute zugemittelt wurde. Darum ist es erforderlich, 
daß diese. Vorlage, die uns heute in abgeänderter 
Form zugegangen, ist, nochmals abgeändert wird. Ich 
bitte auf S. 5 den§ 11 Abs. 1 anzusehen. Hier sollen 
im Satz „sowie Veränderungen in dieser Hinsicht 
vor Durchführung schriftlich anzuzeigen." die Worte 
„vor Durchführung" gestrichen werden. Im übrigen 
wurden gegenüber der Vorlage, die uns bei der 
letzten Landtagesitzung übermittelt wurde, in den 
§§4, 7, 11, 20.und 25 Änderungen vorgenommen. 

Ich darf Sie namens des Wirtschafts- und Raum
ordnungs-Ausschusses ersuchen, diesem Gesetz Ihre 
Zustimmung zu erteilen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Abge
ordnete Brandl. Ich erteile ihm das Wort. • 

Abg. Brandl: Meine sehr, geehrten Damen und 
Herren! Hoher Landtag! Bei den Beratungen" zum 
Äbfallbieseitigühgsgesetz- geht es uns ;ini Hohen 
Haus ähnlich Wie bei der Bewältigung des gesamten 
Müllproblems. Am Schluß einer so langen Tages
ordnung, einer so umfangreichen' Diskussion wird 
eigentlich einem,so wichtigen Gesetz weniger Be

achtung zugemittelt, als es verdienen würde. Der 
stetigende Wohlstand bei uns wie überall läßt die 
Abfallhalden immer, größer werden. Im Jahr 1970 
soll es in Österreich 1,7 Millionen Tonnen Müll ge
geben halben. Experten sehätzen voraus, daß dm 
Jahr 1980 die Müllmenge 2,5 Millionen Tonnen be
tragen wird. Eine Steigerung um 47 Prozent. Wenn 
man diese Menge Müll auf die Straße Graz—'Leoben 
umlegen würde, wäre es eine Aufschüttung 5 m 
hoch. Auf die Steiermark umgerechnet, würde es 
immerhin noch 70 om Aufschüttung mit Müll be
tragen. Schätzungen und Ermittlungen haben außer
dem ergehen, daß wir in unserem Land- ungefähr 
bei 2000 Mülldeponien, also ungieördnete Abla
gerungsplätze haben, wovon nur ein sehr geringer 
Teil in einem einigermaßen brauchbaren Zustand 
ist. " • 

Eine weitere Feststellung, die ich mir erlauben 
darf. Es gibt derzeit noch keine einheitliche Patent
lösung über die Beseitigung des Mülls. Es gibt 
3 große Lösungsmöglidikeiten. Das ist die Verbren
nung, das ist die. geordnete Deponie und das ist 
das Kompostieren. (Präsident: „Ich bitte um Auf
merksamkeit für den Redner!") 

Ganz entscheidend scheint letzten Endes die 
Standortfrage au sein. Es ist Bücher, daß die jetzige 
Art der örtlichen Beseitigung auf die Dauer nicht 
haltbar sein wird. Wir werden nach wirtschaftlich 
und raumordnungsmäßig günstigeren Lösungen 
suchen müssen, wobei sich in der Steiermark nach 
der Diskussion und den Überlegungen der Fächleute 
3 Lösungsmöglichkeiten anbieten. Eine Regional
lösung mit ungefähr 10 Anlagen, über das ganze 
Land vierteilt. Eine überregionale Lösung mit 2 bis 
4 größeren Anlagen und letzten Endes die Zentral
lösung Karlschacht, die ich persönlich als eine uto
pische Lösung betrachte, weil hier ungeheure or
ganisatorische Vorarbeiten zu leisten sind und auch 
sonst noch eine ganze Menge von Schwierigkeiten 
und Problemen drinnenstecken. Wenn ich nur daran 
denke, daß wir sehr viele Zwiischensammelsfellen 
an den Bahnhöfen benötigen würden, ist das allein 
schon sehr problematisch. Zwischen diesen Lösungs-
mögMctrkeiten gibt es keine allzugroßen Unterschie
de. Das ist errechnet worden. Es gleicht sich aus, 
entweder höhere Baukosten bei den Anlagen .oder 
geringere Transportkasten oder umgekehrt. Nach 
den bisherigen Erfahrungen ist eindeutig die Ver
brennung des Mülls die zweckmäßigere Lösung, je
doch etwas teurer als andere Möglichkeiten. 

Eine funktionierende Abfallbeseitigung ist ein 
Kernproblem im Kampf um eine gesunde Umwelt. 
Wir können bei unserem steirischen Abfallbeseiti
gungsgesetz mit Stolz feststellen, daß wir damit ein 
sehr fortschrittliches, ich wage zu. behaupten, das 
fortschrittlichste Gesetz der Bundesländer in Öster
reich beschließen. Es ist ein Produkt sehr sinnvoller 
Zusammenarbeit zwischen Fachleuten, Juristen, 
Kommunalpolitikern. Es sei hier der Dank all jienen 
ausgesprochen, die mitgearbeitet haben. Besonderen 
Dank möchte ich Herrn Hofrat Dr. Ponhöld hier 
sagen, der der Hauptinitiator dieses Gesetzes war. 
Dieses Gesetz hat 'einige sehr wesentliche Merk
male, die es von den bisherigen gesetzlichen Bestim
mungein unterscheiden. Es hat eine präzise Begriffs-
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bestimmung über Hausmüll,. Sperrmüll, Sondermüll 
und Sonderabfälle. Es hat e ine Erweiterung des Ab
fuhrbereiches, eiin allgemeines Ablagerungsverbot 
an nicht gestatteten Plätzen und eine Kostenersatz
pflicht zur Beseitigung von .wilden Ablagerungen. 

Sehr entscheidend wird für die Zukunft die Er
stellung von Müllbeseitigungsplänen sein, die im 
Gesetz vorgesehen sind. Sehr entscheidend auch 
die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften, um 
überregional das gesamte Problem leichter bewäl
tigen zu können. Es gibt im Gesetz auch entspre
chende Vorschriften über d ie Lagerung und Be
seitigung von Sonderabfällen. Es gibt ein Notrecht 
des Bürgermeisters. Wenn ich an die jüngste Situ
ation An der Gemeinde St. Lorenzen denke, wo Ab
fälle wie Häute, Knochen usw. abgelagert wurden, 
dann wird das Gesetz e ine sehr entscheidende Hilfe 
für die Gemeinden sein. 

Und als letzten Ausweg auch hier die Enteig
nungsmöglichkeit dann, wenn Plätze benötigt wer
den zur Errichtung, Erweiterung und Umgestaltung 
von entsprechenden Anlagen. Dieses Gesetz, meine 
Damen und Herren, sieht sehr umfassende Rege
lungen vor. Wi r sind uns aber bewußt darüber, 
daß natürlich eine gewisse Problematik, vor allem 
bei der Bewältigung der Sonder ab fälle, drinnen 
stecken wird, wir brauchen nur denken an die Be
seitigung von Altöl, wenn es nichtig ist, was ge
schrieben wird, daß vom Altöl derzeit nur 10 Pro
zent verheizt werden, 10—15 Prozent gesammelt 
und vernichtet und die restlichen 75 Prozent ver
schwunden irgendwo und t ragen selbstverständlich 
bei und haben die Gefahr in sich, daß das Grund
wasser verseucht wird und einiges andere mehr, 
daß eben unsere Umwelt verunreinigt wird. Ein spe
zielles Problem, mit dem haben wir uns ja schon 
in letzter Zeit beschäftigt, ist die Beseitigung von 
Autowracks — ich glaube hier sind wir uns einig, 
daß es demnächst zu zentralen Maßnahmen kommen 
muß, die ersten Anläufe sind ja in der Aktion 
„Saubere Steiermark" bereits gesetzt worden. 

Bin Problem möchte ich h ier noch anschneiden 
im Zusammenhang mit dem gesamten, daß heute 
immer s tärker Abfälle weggegeiben werden, die 
eigentlich slchon An Wirklichkeit zu einer sehr star
ken Verschwendung von Rohstoffen führen wer
den. Wir werden uns das, auf d ie Dauer gesehen, 
nicht leisten können. Wir werden hier ©inen Weg 
beschreiten müssen, e inen Weg der Spezialisierung 
wahrscheinlich. schon beim Einsammeln, damit wir 
dann doch die so wichtigen und notwendigen Roh
stoffe wiederum in i rgendeiner Form unserer Volks
wirtschaft zuführen können. Wenn ich nur e in Bei
spiel anführe, unsere Müllhalden gehen über mit 
Papier, mit Kartons und dergleichen auf der einen 
Seite und anderersei ts importieren wir in Öster
reich um den Betrag — ich habe es so gehört •— 
von 1,7 Millionen Schilling Altpapier aus den Ost
staaten. Hier beginnt e twas, was also nicht mehr 
sinnvoll ist. 

'Dann noch ein Wort zur Finanzierung, nach den 
überschlägigen Berechnungen wird die endgültige 
Regelung nach den gesetzlichen Bestimmungen un
gefähr eine Milliarde Schilling kosten. Wir müssen 

uns klar darüber sein, hier handelt es «ich um ein 
sehr langfristiges Konzept. Es können Gemeinden 
nicht überfordert werden, e s wird also Schritt für 
Schritt auf dem Gebiet getan werden müssen und 
wir werden aller Voraussicht 'nach auch zu neuien 
und besseren Finanzierungsformen kommen müs
sen, wobei ein Zusammenwirken von Gemeinden, 
Ländern und Bund notwendig sein wird. 

Zum Schluß noch ein paar al lgemeine Festetellun
gen. Dieses Gesetz ist ©ine brauchbare Grundlage, 
ist eine Basis zum Handeln, aber, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren, genauso wie in der 
Raumordnung wird es auch hier beim Abfallbesei-
tigungsgesetz notwendig werden, daß wir eine 
s tärkere Bereitschaft der Bevölkerung erreichen, 
unsere Umwelt rein und sauber zu halten, also ein 
besseres und positiveres Umweltbewußtsein der 
Menschen in unserem Lande ist eine Voraussetzung 
zur Verwirklichung dieses Gesetzes. Wir alle zu
sammen wissen, daß Wissenschaftler, Fachleute, 
auch Politiker in aller Wel t wa rnen vor den Gefah
ren, die sich überall auftun. Ich habe vor kurzem ge
lesen, daß man in der Universität in Pennsylvanien 
errechnet hat, daß eine Bierflasche 1 Million Jahre 
braucht, bis sie sich wieder auflöst in den Boden, 
bis praktisch a l s o ' nichts mehr da ist, daß eine 
Aluminiumdose erst im Jahre 2500 zerfällt und daß 
ein Plastiksackerl, das weggeworfen wird, bis zur 
Auflösung in das Jahr 2200 hineingeht. Das sind 
nur ein paar Dinge, die ich mit hineingeben will, 
damit wir sehen, mit welchen Veränderungen wir 
es auf dem Gebiet zu tun haben. Aus dem heraus 
möchte ich ableiten, daß es für uns alle zusammen 
notwendig werden wird, herauszukommen aus der 
Wegwerfgesellschaft, in die wir eigentlich immer 
s tärker hineinwachsen, daß wir die Probleme in der 
Form nicht verkraften können. Wir müssen umden
ken, wir müssen umlernen, um zu überleben. Ich 
habe vor kurzem die Regierungserklärung der west
deutschen Bundesregierung gelesen und da ist mir 
aufgefallen, daß eigentlich zum Thema Umwelt
schutz dort e ine sehr präzise Formulierung enthal
ten ist und die, meine Damen und Herren, will ich 
Ihnen nicht vorenthalten. Es beißt dort: Im Alltag 
muß durchgesetzt werden, daß die Verursacher von 
Umwelts-chäden die Kosten für die Beseitigung tra
gen. Und auch dies muß generelle Leitlinie sein, 
Schädigungen der Umwelt sind ke in Kavaliersdelikt, 
sie müssen als kriminelles Unrecht beistraft werden. 
Wir dürfen uns jedoch durch düstere Prognosen 
nicht entmutigen lassen, Am Gegenteil, wir müssen 
sie als Herausforderung betrachten und mit den er
kannten Gefahren fertig werden. In Zukunft kommt 
e s immer s tärker . darauf \an, e ine Schädigung 
unserer Umwelt, wo immer es gieht, zu vermeiden, 
wir brauchen umweltfreundliche Produkte und neue 
Technologien, aber auch Siedlungsstrukturen, die 
das notwendige Gleichgewicht des Naturhaushaltes 
beachten und die Lebensbedingungen der Menschen 
verbessern. Die Menschen insgesamt haben ein 
elementares Recht auf e ine menschenwürdige Um
welt. Ich glaube hier ist sehr kurz, sehr deutlich 
sehr präzise etwas ausgesagt, was für alle Nationen 
eigentlich in den Regierungserklärungen enthalten 
sein könnte und nach dem man sich richten kann. 
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Abschließend, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, mit dem Abf allbesaitigungsgeisetz haben wir 
einen Schritt weiter getan, war haben eine sehr 
moderne Grundlage geschaffen, wir 'haben beigetra
gen, daß unsere Landschaft nicht weiter verunstal
tet weiden soll und damit ihr Erhoiüngswert weiter 
nicht beeinträchtigt wird und zweitens der Nutzwert 
des Bodens nicht weiter vermindert wird. Aus diesen 
Überlegungen heraus sind wir als sozialistische 
Abgeordnete selbstverständlich bereit, diesem Ge
setz unsere Zustimmung zu geben, weil es ein wei
terer erfolgreicher Schritt für eine bessere Lebens
qualität und für die Menschen in unserem Lande 
ist. (Baifall.) 

Präsident: Als nächster Redner hat sich zum Wort 
gemeldet der Herr Abg. Dr. Leopold Johann Dor
fer. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Dorfer: Herr Präsident! Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Es ist zu so vorgerückter 
Stunde nicht sehr leicht, noch ein Minimum an Auf
merksamkeit auf sich zu lenken, zumal die Materie 
als solche sicher nicht viel Sprengstoff enthält, son
dern Abfall und Müll verschiedener Art, wie dies 
das Gesetz vorsieht und zumal ich feststellen darf, 
daß mein Vorredner, der Kollege Brandl, der sonst 
so gerne brandelt, diesmal überhaupt nicht gebranr 
delt hat, so daß ich also kerne Angriffsflächen habe. 
(Gelächter.) Meine sehr verehrten Damen und Her
ren, aber jetzt Spaß beiseite. Die technische und 
wirtschaftliche Entwicklung verursachen in einer 
Gesellschaft steigenden Lebensstandards immer 
mehr Abfälle und deren Beseitigung ist bereits 
ein internationales Problem geworden. Großstädte 
genauso wie die Wälder und Berge, Flüsse genau
so wie die Weltmeere laufen Gefahr, immer mehr 
durch Abfälle aller Art venschmutzt zu werden. 
Berge von Abfall fallen jährlich an, Kollege Brandl 
hat hier schon Ziffern genannt. Zirka das siehenfaiche 
seines Körpergewichtes muß'der moderne Mensch, 
das gilt auch für Frau und Herrn Österreicher, jähr
lich an Müll beiseite schaffen, was für Österreich 
die stattliche Menge von etwa 3 bis 4 Millionen 
Tonnen ergibt. 

Dabei lassen die Prognosen für die künftige Ent-
wickiliuinig mit Sicherheit sagen, daß mit zunehmen
der Befvöikeiiuhg, weiterer »Industrialisierung und 
deim Streben nach höfhertem Lebensstandard die Ab-
fiälllmenige und damit idiie Probleme ihrer Beseiti
gung nur noch größer 'werden. Die Abfallproible-
matik ist die Last der reichen Länder. Wie man frü
her igelsagt (hat, den größeren Bauern erkennt man 
aim größeren Misthaufen, »so könnte mian jetzt sa
gen, idas reichere Land .erkennt man an der grö
ßerem Meinige der Abfälle. 

•- Deraeiit jerstneckt sich die Kernfrage bei den Ab-
fäillen auf ihre Beseitigung. Aber es ist iauch vom 
Vorredner schon •angeführt worjden, daß die Be
seitigung ;allein ah sich eine Verschwendung von 
Unmengen von Rohstoffen darstellt, wie Metalle, 
Glas, Gummi, Papier usw. und daß die Neuverwer^ 
tung erfolgen wird müssen. Derzeit ist die neue 
Gewinnung noch billiger ials die Neuverwterfcung. 

Der vorliegende Gesetzentwurf versucht in uimias-
sender. Weise 'die Abfuhr und 'Beseitigung 'des 
Mülls au megieiln, soweit dies im öflfientilttchen Inter
esse -unbedingt erfonderlich ist. Bisher hatten wir 
in der Steiermark zwei einschlägige geisietelicbe 
Regelungen, .ein Gesetz tfür die Stadt Graz aus 
dem Jahr 1955 und eines für die übrige Steiermark 
aus dem Jahr 1949. Diese bisherigen gesetzlichen 
Regelungen unterscheiden sich vom" vorliegenden 
Entwlurf ittn wesentlichen dadurch, 'daß sie praktisch • 
nur den Ortskern erfassen, isich auf H/ausrnüll be
schränken 'und keine nähere Regelung über dessen 
Beseitigung enthielten. Weitgehende Aufnahmen 
von der Anschlußpflicht waren nach den bisherigen 
Gesetzen möglich und eine regionale Planung die
ser Fragen war nicht vorgesehen, d. h., eis blieb 
den einzelnen Gemeinden «Seihst überlassen, die 
Regelung einfach vorzunehmen. Diese Art der bis
herigen gesetzlichen Regelung der Abfiällbeseiti-
gunig ist zweifellos heute, überholt. Die Folgen 
dieser unzeitgemäßen Gesetze sanid üeider zum 
Teil in unserem Land sichtbar. Viele ungeordnete 
Deponien mit ihren verheerenden sanitären Fol
gen, Gefahr der Baeiinträchtgung des Grundwassers, 
Luftvenuhrieinigungen durch Geruch, Staub, Bakte
rien, Verunstaltung der Landschaft im weiten Um
kreis solcher Deponien und dergleichen inehr. 
Außerdem ist die Zahl der Gemeinden, die bisher 
schon über geordnete Deponien verfügten, auch bei 
uns in der Steiermark sehr gering. Bs ölst kein 
Trost, soll aber erwähnt werden, daß im Iniduistiie-
staat Bundesrepublik Deutschland heute noch fest 
die Hälfte der Bewohner über keine geordnete 
Müllabfuhr verfugen. Auch dort ist man Idiasem 
Problem noch nicht Herr geworden bzw. ist die 
Einstellung dazu noch nicht in dem Maß gegeben, 
daß von einer befriedigenden Lösung gesprochen 
Wenden könnte. Eine Zieitgamäße gesetzliche Rege
lung ist jedenfalls ein Gebot der Stunde. Ich glau
be, dais ist keine Fnaige. . • 

Nun einige Bemerkungen zur verfassungsrecht
lichen Lage, Für die Abfallbeseitigung sieht unser 
Bundesverfassungsgasiefz keinen einheitlichen Kom-
petenztatbestand vor. Vielmehr sind Fragen der 
Abfallbdseitigung im Zusammenhang- mit der 
Hauptmiaterie zu regeln. D. h., Abfiallbeseitiigung 

- wird nicht nur nach diesem Gesetz au regeln 
sein. In verschiedenen Bundesgasetzlen, wie in der 
Geweirbieoridniung, am Walsserrechtsglasete, in ver
schiedenen sanitätspoMzeilichen Gesetzen sind na
türlich auch Abfallbeseitigungsregelungen gesetz
lich verankert. Das gleiche gilt Ifür die Landeskom
petenz.. Auch der Landasgesetzgeber kann im Zu-
slammenihang - mit der Hafuptmatenie AbfaHbesedti-
gungsfragen regeln. Im Naturschutzgesetz,. in der 
Bauordnung, in einem anfälligen Luftreinhaltelge-
setz und in jedem anderen Lamdesigasetz, wo diese 
Materie aktuell wird. Darüber hinaus kann der Lan-
desgesetzgeiber — und das geschieht hier' —- mit 
subsidiärem Charakter eine landeisgeseitzlichle Norm 
für alle Fragen der Abfajlbeseitigünig schaffen, Eine 
„lex specialis", ob Bundes- oder Landesgesetz, wird 
damit nicht angegriffen und soll weiter voll und 
ganz (bestehen. Das bringt der § 1 Abs: 2 dieses 

. vorlegenden Gesetzentwurfes :'ziulm Ausdruck. 
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Kollege Briandl ha t bereits die wesentlichen Neue
rungen dieses vorl iegenden Gasetzenltiwturfes auf
gezählt. Deshalb darf ich mich .auf wenige be
schränken, und betonen, daß d e r vorgesehene utm-
fassende Beseitigungsbereich mir wesentlich er
scheint und der Umstand, daß 'man nicht niur mit 
Einrichtungen der Gemieinde, sondern auch mit Ein
richtungen privater Unternehmungen diese tech-
•niische Abfuhr bewäl t igen kann. Das scheint mir 
schon deswegen wichtig, weil damit e ine Wirt
schaftliche Kostenkontrolle zwischen privaten Ab
fuhrunternehmungen und der öffentlichen Müllab
fuhr gegeben ist. Wesentlich ist zweifellos auch die 
Erweiterung der Anschlußpflicht und damit die 
Beschränkung der Ausnahmemöglicbkeiiten .in der 
Weise, wie es bisher gegeben war. 

Hohes Haus! Besonders wichtig scheint mir, daß 
idde Landesregierung mit diesem Gesetz verpflichtet 
wirld, durch Verordnung regionale Müllbeseiiti-
gungspläne zu erstellen, wobei für jede Ge
meinde e ine Müllbeseitigung gewährleistet sein 
imiuß. Damit ist d ie Gerwähr dafür gageben, daß 
eine s innvolle und koordinierte Müllbeseitiguoig 
vorhanden sein wird, zumal eine Kooperation in 
diesen Fragen zwischen den Gemeinden einfach 
notwendig ist, ich würde sagen, von oben her ge
lenkt we iden (muß und nur so sinnvoll und auch 
wirtschaftlich eingesetzt werden kann. 

Eine Bemerkung nur zur vorgesehenen Enteig-
nungsmöglichkedt. Sie soll e rwähnt sein. Sie war 
und ist für viele nicht unbestritten. Es muß darauf 
hingewiesen werden, daß eine Gefahr des Miß
brauchs dieser EnteignunigsmögMchkeit meines Er-
achtens kaum denkbar ist, izumial die Enteignung 
auf Antrag der Gemeinde des Standortes einer öf
fentlichen Mülilibeseitigungsianlage nur .durchgeführt 
werden kann, wenn d ies für d ie Errichtung, Erwei
terung oder Umgestaltung e iner öffentlichen Müll
beseitigungsanlage oder für die Errichtung geeig
neter Zufiahrtswege notwendig ist und wenn über
dies d ie Gemeinde für d iesen Zweck geeignete 
Giriuhjdstücbe wieder iaius ihrem Eigentum bereit
stellen noch gegen .ein verkehrsübliches Entgelt 
beschaffen kann. Außerdem isit d ie Enteignung niur 
im notwendigen Ausmaß und gegen .angemessene 
Entschädigung zulässig. Um eine zweckwidrige Ver
wendung ischon enteigneter Grundstücke unmöglich 
zu machen, sieht de r Gesetzesentwurf außerdem vor, 
daß der (frühere Eigentümer die Auiflhehung der 
Enteignung und die Wiederherstel lung der frühe
ren Eigientjumsiverhältaislse verlangen kann binnen 
(fünf Jahren, wenn bis dahin der vorgesehene 
Zweck mit dem enteigneten Grundstück nicht er
füllt wird. Außerdem sind .aufgefüllte oder nicht 
mehr ve rwende te Müllablagemingsplätze dem Ent
eigneten oder se inem Rechtsnachfdlgar a i m Kauf 
anzubieten. Ich glaube, daß lauch das eine gesetz
liche Belstirnmunig ist, d ie jeder allfälligien Wil lkür 
der Enteignung .entgegensteht. Ich bin davon über
zeugt, daß lumter solchen Umstanden eine Enteig-
nungsbiastinmuung ohne jede Gefahr des Miß-
fonauchs in ein derar t iges Gesetz aufgenommen 
werden kann, zumal die Enteignung notwendig 
sein kann, j a notwendig ist unter Umständen, 
weil bei (derartigen Müllbaseitigmi|glsa<näagen e ine 
bestimmte Stendortgeibundanheit gegeben ist, was 

wiederum sicher nicht heißt, daß man, wenn über
haupt, s ehr oft davon Gebrauch machen wird müssen. 

Abschließend darf ich darauf hinweisen, daß das 
schönste Gesetz nichts nützt,, wann nicht .auch die 
Kostanffragie, die mit der Durchführung dieses Ge
setzes verbunden, ist, gelöst wird. Die Anschaffung 
von Müllverbrennungsanlagen, MüMabfiuhrfahrzeuT 
gen, jdlile Errichtung von geordneten Deponien, 
Roittedep'onien, d ie Beschaffung d a r hiefür erfor
derlichen Grundstücke und Zufalhrtswege und vor 
iallem der Ankauf der Container dürfte e inen Be
trag ausmachen, der einer g roben Schätzung zu
folge nahe lan d ie Miüiiaijdenlgrenze herankommen 
idürfte. Daß dies bei der aiqgelspiannten finanziellen 
Stulation unserer Gemeindan nicht .sehr leicht sein 
wird, ha t schon mein Vorredner e rwähnt und ich 
würde glauben, diaß hier d ie Hilfe Ides Bundes und 
Landes für die Gemeinden einfach notwendig wer
den wird. 

Sei eis durch Sonderkreditaktionan, sei es durch 
d ie Schaffung geeigneter Finanziierunigsmöglichkei-
tan 'für Investitionen das Umweltschutzes durch die 
Gemeinden überhaupt. Allerdings imiuß dazu ge
sagt werden, daß der Großteil dieser Kredite jeden
falls mit d en vorgesehenen Gebühren, die gesetz
lich hier eindeutig geregel t wieriden, .rückzahlbar 
sein muß. Denn e ines muß uns k lar iseiin, Qualität 
das Leibeins, höhere Qualität des -Lebens muß auch 
etwfas kosten, jia kostet einfach etwas. Und wenn 
ich e ingangs gesagt habe, daß die Ahfallbeseiti-
gunig eine Last der reichen Länder ist, s o muß man 
dazu salgen, daß hisher d ie Abfallibeseitigiung kein 
•mießlbarer Posten in de r pr ivaten Auisgabienrech-
nung gewesen ist, anders schon i n de r betrieblichen 
Ajuiggaibenrechnung, aber in d e r pr ivaten Aufiga-
hanrechniumig hat man noch etwa das Bewußtsein, 
daß AbMlbelseiitigtung nichts kosten soll. Das wird 
sich natürlich mit diesem Gesetz geradezu zwangs
läufig ändern müssen. 

Insgesamt, Hohes Haus, kann imian zu diesem 
Gesetzentwurf wohl Sagen, daß er .ein dem derzei
tigen (Stand der technischen .und wirtschaftlichen 
Entwicklung adäqulates Instrument zur Beseitigung 
der Abfälle in der Steiermark darstellt. Ein Instru
ment, das sehr wesentlich, dazu beitragen kann, 
unser Land im Interesse .seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung .und seiner Menschen alls eine Saubere 
g rüne Mark zu erhallten. Nicht zuletzt soll dielses 
Gesetz ein Beitrag zur Verbesserung des Umwelt-
.reiirjhaltebewiußtseins unserer Bevölkerung sein, je
nes Umweltreinhalteibewußtsains, das zweifellos die 
Voraussetzung 'für eine echte Bewältigung der Um
weltverschmutzung überhaupt ist. (Beifall.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet ha t sich noch 
de r Abgeordnete Dr. Eberdorfer. Ich erteile ihm 
das Wort . Nicht? (Er verzichtet.) Danke! 
Dann 
(verzichtet auch). Der Tag der g roßen Verzichtsex-
blärungen geht zu Ende. Es öiiiegit keine Wortmel
dung imtehr vor. Sie haben den Antrag gehört. Wer 
iihm zustimmt,. möge e ine Hand erheben. (Ge
schieht.) 

Dar Antrag ist angenommen. 

Wir haben aber noch einen .Punkt. 
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14. Wahlen in Landtags-Ausschüsse: 

Herr Dipl.-Ing. Franz Hasiba hat isedn Landtags-
imjandat aurückgielegt. Arn isieine Steile wurde Herr 
PiiimariiiuB DDr. Gerd Stepantschiitz in 'den Landtag 
enitisianidt ranld .bereits angelobt. 

Es ist jedoch noch notwendig, die bisherigen 
Funktionen des Herrn Dipl.-Ing. Franz Hasiba in 
iden Aus schössen nachzuibesetzen. 

Die Fraktion der österreichischen Volkspartei 
hat daher Sür (den Herrn Abgeordneten Primarius 
DDr. Sbepantschitz folgende WahlvOirischläge erstat
tet: 

1. lErisatztaann im. Finanz-Aiusischiuß, 
2. Mitglied des Gemednide- und Vertfassuings-Aus-

scbiuslses, 

3, Ersatomann im LanidTvfirtschalftis-Ausscbuß und 
4. Ersatzmann dm Wiirtschafts- airud Raiuimaridmungs-

Ausiscbuß. 

Ich ensiuche die Abgeordneten, die mit diesen 
VoriscMägen einverstanden slinid, eine Hand zu er
heben. 

(Geschieht.) 

.Diese Vorschläge sind (angenommen. 

Damit lhaben -wir die heutige Tagesordnung er
ledigt. 

Die nächste Landtaigssitaung 'Wird auf schriftli
chem Wege einibemifen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 14.35 Uhr. 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. — 3638-74 
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